
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 920.196/5-II/A/6/93 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

OVR: 0000019 

Betriff ti Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Oienstrechtsgesetz 
1979 (2. BOG-Novelle 1993), das Gehaltsgesetz 1956, das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, das 
Pensionsgesetz 1965, das 
Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das 
Landeslehrer-Oienstrechtsgesetz 1984, das Land- und 
forstwirtschaftliehe Landeslehrer-Oienstrechtsgesetz, 
das Bundes-Personalvertretungsgesetz, die 
Bundesforste-Oienstordnung 1986, das 
Gleichbehandlungsgesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, 
das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, das 
Auslandseinsatzzulagengesetz und das 
NebengebUhrenzulagengesetz geändert werden; 
Begutachtungsverfahren 

Gesetzentwurf 
An 
die Österreichische Präsidentschaftskanzlei 
die Parlamentsdirektion 

ZL ....... " ... _ .............. ~{ -GEj19.cr.D 
den Rechnungshof 
die Volksanwaltschaft 
den Verfassungsgerichtshof 
den Verwaltungsgerichtshof 

Datum ..... ~.~ .. : .... :LQ ........ 5 ... ~~ ........... . 
. ,j . i 

V erte,It .. 22.0kt .... f993.-: ...... ":.:J 
alle Bundesministerien 
das Bundesministerium fUr öffentliche 

1 

~(~ \ AtvtJ 10/ 
Wirtschaft und Verkehr, 

Sektion V 
das Sekretariat von Herrn Vizekanzler Or. BUSEK 
das Sekretariat von Herrn Bundesminister WEISS 
das Sekretariat von Frau Bundesministerin OOHNAL 
das Sekretariat von Herrn Staatssekretär Dr. OITZ 
alle Sektionen des Bundeskanzleramtes 
den Österreichischen Rat fUr Wissenschaft und Forschung 
die Generaldirektion der Österreichischen Bundesforste 
die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen 
die Generaldirektion fUr die Post- und Telegraphenverwaltung 
das Präsidium der Finanzprokuratur 
alle Ämter der Landesregierungen 
alle Unabhängigen Verwaltungs senate 
die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederöster­

reichischen Landesregierung 
den Datenschutzrat 
die GeschäftsfUhrung des Familienpolitischen Beirates beim 

Bundesministerium fUr Umwelt, Jugend und Familie 
die Gleichbehandlungskommission des Bundes 
den Österreichischen Städtebund 
den Österreichischen Gemeindebund 
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
die Bundesarbeitskammer 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
den Österreichischen Landarbeiterkammertag 
den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
den österreichischen Gewerkschaftsbund 
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die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
den Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes 
die Österreichische Bischofskonferenz 
den Österreichischen Bundestheaterverband 
die Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und kUnstlerischen 

Personals 
die Bundeskonferenz der Universitäts- und Hochschulprofessoren 
die Österreichische Rektorenkonferenz 
den Verband der Professoren Österreichs 
die Österreichische Gesellschaft fUr Gesetzgebungslehre 
die Vereinigung österr. Richter 
die Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft 

Öffentlicher Dienst 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Graz 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Linz 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck 
den evangelischen Oberkirchenrat A und HB Wien 
den österreichischer Berufsverband der Erzieher 
das Institut fUr Europarecht Wien 
das Forschungsinstitut fUr Europarecht Graz 
das Forschungsinstitut fUr Europafragen an der 

wirtschaftsuniversität Wien 
das Zentrum fUr Europäisches Recht Innsbruck 
das Forschungsinstitut fUr Europarecht Salzburg 
das Forschungsinstitut fUr Europarecht Linz 
das Institut fUr Verfassungs- und Verwaltungsrecht, WU Wien 
das Österreichische Institut fUr Menschenrechte 
den Vertreter der römisch-katholischen Kirche in Angelegen­

heiten der europäischen Integration, Dr. ECKERT 

Pleyer 2457 

Das Bundeskanzleramt Ubermittelt in der Anlage den Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 

(2. BDG-Novelle 1993), das Gehaltsgesetz 1956, das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Pensionsgesetz 1965, das 

Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das 

Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Land- und 

forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das 

Bundes-Personalvertretungsgesetz, die 

Bundesforste-Dienstordnung 1986, das Gleichbehandlungsgesetz, das 

Ausschreibungsgesetz 1989, das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, 
das Auslandseinsatzzulagengesetz und das 

NebengebUhrenzulagengesetz geändert werden. 

IIA-1006 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 

(2. BDG-Novelle 1993), das Gehaltsgesetz 1956, 

das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Pensionsgesetz 1965, 

das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, 

das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, 

das Land- und forstwirtschaftliche 

Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, 
das Bundes-Personalvertretungsgesetz, 

die Bundesforste-Dienstordnung 1986, 

das Gleichbehandlungsgesetz, das Ausschreibungsgesetz 1989, 

das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, 

das Auslandseinsatzzulagengesetz und 

das Nebengebührenzulagengesetz geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderung des BDG 1979 

Das BDG 1979, BGBl. Nr. 333, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. Nr. 518/1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 45 Abs. 3 lautet: 

"(3) Wird dem Leiter einer Dienststelle in Ausübung seines 
Dienstes der begründete Verdacht einer von Amts wegen zu 

verfolgenden gerichtlich strafbaren Handlung bekannt, die den 
Wirkungsbereich der von ihm geleiteten Dienststelle betrifft, 

so hat er dies, sofern er nicht ohnehin gemäß § 109 Abs. 1 

vorzugehen hat, unverzüglich der zur Anzeige an die 

Staatsanwaltschaft oder an die Sicherheitsbehörde berufenen 
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Stelle zu melden oder, wenn er selbst hiezu berufen ist, die 

Anzeige an die Staatsanwaltschaft oder an die 

Sicherheitsbehörde zu erstatten." 

2. Dem § 45 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
"(4) Keine Pflicht zur Meldung oder Anzeige nach Abs. 3 

besteht, 
1. wenn die Anzeige eine amtliche Tätigkeit 

beeinträchtigen würde, deren Wirksamkeit eines 
persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf, oder 

2. wenn und solange hinreichende Gründe für die Annahme 

vorliegen, die Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem 

durch schadensbereinigende Maßnahmen entfallen. 
Die Anzeigepflicht der Sicherheitsbehörden bleibt hievon 

unberührt." 

3. § 53 Abs. 1 lautet: 

"(1) Wird dem Beamten in Ausübung seines Dienstes der 
begründete Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden 
gerichtlich strafbaren Handlung bekannt, die den 
Wirkungsbereich der Dienststelle betrifft, der er angehört, so 
hat er dies unverzüglich dem Leiter der Dienststelle zu melden." 

4. Im § 64 entfällt die Absatzbezeichnung "(1)". § 64 
Abs. 2 wird aufgehoben. 

5. § 68 erhält die Absatzbezeichnung "(1)". Dem § 68 wird 
folgender Absatz 2 angefügt: 

"(2) In den ersten sechs Monaten des 

öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses darf der Verbrauch 

des Erholungsurlaubes ein Zwölf tel des jährlichen Ausmaßes für 
jeden begonnenen Monat des Dienstverhältnisses nicht 
übersteigen." 

6. Dem § 94 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
"Sind von der Disziplinarbehörde vor Einleitung des 

Disziplinarverfahrens im Auftrag der Disziplinarkommission 
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notwendige Ermittlungen durch zufUhren (§ 123 Abs. 1 zweiter 
Satz), verlängert sich die unter Z 1 genannte Frist um sechs 

Monate." 

7. § 94 Abs. 2 und 3 lauten: 
"(2) Der Lauf der in Abs. 1 genannten Fristen wird -

sofern der der Dienstpflichtverletzung zugrundeliegende 
Sachverhalt den Gegenstand der Anzeige, des strafgerichtlichen 

Verfahrens oder des Verwaltungsstrafverfahrens bildet - gehemmt 
1. fUr die Dauer eines bei einem Gericht oder einer 

Verwaltungsbehörde anhängigen Strafverfahrens, 

2. fUr den Zeitraum zwischen der rechtskräftigen 
Beendigung eines gerichtlichen oder 
verwaltungsbehördlichen Strafverfahrens und dem 

Einlangen einer diesbezUglichen Mitteilung bei der 
Disziplinarbehörde und 

3. fUr den Zeitraum zwischen der Erstattung der Anzeige 

durch die Disziplinarbehörde und dem Einlangen der 
Mitteilung 

a) des Staatsanwaltes Uber die ZurUcklegung der Anzeige 
oder 

b) der Verwaltungsbehörde Uber das Absehen von der 

Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens. 

(3) Der Lauf der in Abs. 1 genannten Fristen wird weiters 
gehemmt in den Fällen des § 28 PVG, BGBl. Nr. 133/1967, 

1. fUr den Zeitraum ab Antragstellung der 

Disziplinarbehörde auf Erteilung der Zustimmung bis zur 

Entscheidung durch das zuständige Organ der 
Personal vertretung, 

2. fUr die Dauer eines Verfahrens vor der 
Personalvertretungs-Aufsichtskommission. 

Z 1 ist im Verfahren vor der Disziplinarkommission in der Post­
und Telegraphenverwaltung anzuwenden." 

8. Im § 95 Abs. 2 werden der Klammerausdruck 
"(Straferkenntnis einer Verwaltungsbehörde)" durch den 
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Klammerausdruck "(Straferkenntnis eines unabhängigen 
Verwaltungssenates)" und der Klammerausdruck "(die 
Verwaltungsbehörde)" durch den Klammerausdruck "(der 

unabhängige Verwaltungssenat)" ersetzt. 

9. § 97 lautet: 
"§ 97. Zuständig sind 
1. die Dienstbehörde zur vorläufigen Suspendierung und zur 

Erlassung von Disziplinarverfügungen hinsichtlich der 
Beamten ihres Zuständigkeitsbereiches, 

2. die Disziplinarkommission zur Erlassung von 
Disziplinarerkenntnissen, zur Entscheidung über 
Suspendierungen hinsichtlich der Beamten des Ressorts, 
in dem sie eingerichtet ist, sowie zur Verminderung 
oder Aufhebung der Bezugskürzung auf Antrag oder von 

Amts wegen und 
3. die Disziplinaroberkommission zur Entscheidung über 

Berufungen gegen Erkenntnisse der 
Disziplinarkommissionen, gegen Suspendierungen durch 
die Disziplinarkommissionen sowie gegen Entscheidungen 
der Disziplinarkommissionen über die Verminderung oder 
Aufhebung der Bezugskürzung." 

10. Dem § 102 werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 
"(3) Die Vorsitzenden der Disziplinarkommissionen und der 

Disziplinaroberkommission haben dem Leiter der Zentralstelle, 
bei der die Disziplinarkommission (Disziplinaroberkommission) 
eingerichtet ist, jeweils im Jänner eines Kalenderjahres einen 
Tätigkeitsbericht über ihre eigene Geschäftsführung und über 
die der Disziplinarkommission (Disziplinaroberkommission) im 

vorangegangenen Kalenderjahr zu erstatten. 

(4) Der Bericht hat Auskunft zu geben über: 

a) jede bei der Disziplinarkommission anhängig gewordene 
Disziplinaranzeige unter Angabe des Namens des 
Beschuldigten, der ihm zur Last gelegte(n) 
Dienstpflichtverletzung(en) und - im Falle der 

• 
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Erstattung einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft oder 
die Sicherheitsbehörde durch die Disziplinarkammission 
(Disziplinaroberkommission) - der gerichtlich 
strafbaren Handlung(en), 

b) Anträge von Beamten auf Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens gegen sich selbst, 

c) das Datum des Einlangens der Schriftstücke nach lit. a 
und b sowie der Mitteilungen nach § 94 Ahs. 2 beim 
Vorsitzenden der Disziplinarkommission, 

d) die vom Vorsitzenden selbst oder von der 
Disziplinarkommission (Disziplinaroberkommission) 
bereits getroffenen Verfügungen, jeweils unter Angabe 
des Datums." 

11. Im § 105 Z 1 wird nach der Zitierung "64 Ahs. 2," die 

Zitierung "64a," eingefügt. 

12. Im § 112 erhalten die bisherigen Ahs. 6 und 7 die 

Ahsatzbezeichnungen "(7)" und "(8)". Die Ahs. 1 bis 6 lauten: 
"(I) Mit der Verhängung der Untersuchungshaft über den 

Beamten ist dieser für die Dauer der Untersuchungshaft 

suspendiert. 

(2) Die Dienstbehörde hat die vorläufige Suspendierung des 
Beamten zu verfügen, wenn seine Belassung im Dienst wegen der 

Art der ihm zur Last gelegten Dienstpflichtverletzungen das 
Ansehen des Amtes oder wesentliche Interessen des Dienstes 
gefährden würde. Gegen die vorläufige Suspendierung ist kein 
Rechtsmittel zulässig. 

(3) Jede vorläufige Suspendierung ist unverzüglich der 
Disziplinarkommission mitzuteilen, die über die Suspendierung 
zu entscheiden hat. Die vorläufige Suspendierung endet 
spätestens mit dem Tag dieser Entscheidung. Ist jedoch ein 

Disziplinarverfahren bei der Disziplinarkommission 

(Disziplinaroberkommission) bereits anhängig, so hat diese bei 
Vorliegen der im Ahs. 2 genannten Voraussetzungen die 

Suspendierung zu verfügen. 
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(4) Die Disziplinarkommission hat unverzüglich nach 
Einlangen der Mitteilung über die verhängung der 
Untersuchungshaft zu prüfen, ob der der Verhängung der 
Untersuchungshaft zugrunde liegende Verdacht einer gerichtlich 
strafbaren Handlung auch den Verdacht einer 
Dienstpflichtverletzung begründet und ob die Wiederaufnahme des 
Dienstes durch den Beamten nach einer allfälligen Aufhebung der 
Untersuchungshaft wegen der Art dieser Dienstpflichtverletzung 
das Ansehen des Amtes oder wesentliche Interessen des Dienstes 
gefährden würde. Sind diese Voraussetzungen gegeben, so hat die 

Disziplinarkommission die Suspendierung des Beamten auch für 
die Zeit nach der Aufhebung der Untersuchungshaft zu verfügen. 
Diese Verfügung gilt als Suspendierung durch die 

Disziplinarkommission. Eine Ausfertigung dieser Verfügung ist 
dem Beamten unverzüglich zuzustellen. 

(5) Die Suspendierung gemäß Abs. 3 oder Abs. 4 endet 
spätestens mit dem rechtskräftigen Abschluß des 
Disziplinarverfahrens. Fallen die Umstände, die für die 

Suspendierung des Beamten maßgebend gewesen sind, vorher weg, 
so ist die Suspendierung von der Disziplinarkommission 
(Disziplinaroberkommission), bei der das Disziplinarverfahren 
anhängig ist, unverzüglich aufzuheben. 

(6) Jede von der Disziplinarkommission 
(Disziplinaroberkommission) verfügte Suspendierung sowie die 

Suspendierung nach Abs. 1 haben die Kürzung des Monatsbezuges 

des Beamten - unter Ausschluß der Haushaltszulage - auf zwei 
Drittel für die Dauer der Suspendierung zur Folge. Die 

Disziplinarkommission kann auf Antrag des Beamten oder von Amts 
wegen die Kürzung vermindern oder aufheben, wenn und soweit 
dies zur Aufrechterhaltung des notwendigen Lebensunterhaltes 
des Beamten und seiner Familienangehörigen, für die er 
sorgepflichtig ist, unbedingt erforderlich ist." 

13. § 114 lautet: 

"§ 114. (1) Kommt die Disziplinarbehörde während des 
Disziplinarverfahrens zur Ansieht, daß eine von Amts wegen zu 
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verfolgende gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, so hat sie 
der Staatsanwaltschaft oder der Sicherheitsbehörde Anzeige zu 

erstatten. 

(2) Keine Pflicht zur Anzeige nach Abs. 1 besteht, wenn 

und solange hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, die 

Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem durch 

schadensbereinigende Maßnahmen entfallen. 

(3) Hat die Disziplinarbehörde Anzeige an die 

Staatsanwaltschaft, die Sicherheitsbehörde oder die 

verwaltungsbehörde erstattet oder hat sie sonst Kenntnis von 

einem anhängigen gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen 
Strafverfahren, so ist das Disziplinarverfahren zu unterbrechen. 

(4) Das Disziplinarverfahren ist weiterzuführen, nachdem 

1. die Mitteilung 

a) des Staatsanwaltes über die Zurücklegung der Anzeige 
oder 

b) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der 

Einleitung eines Verwaltungs strafverfahrens 
bei der Disziplinarbehörde eingelangt ist oder 

2. das gerichtliche oder verwaltungsbehördliche 

Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen oder, wenn 
auch nur vorläufig, eingestellt worden ist." 

14. Im § 126 Abs. 3 wird die Wortfolge "längstens 

innerhalb von zwei Wochen" durch den Ausdruck "unverzüglich" 
ersetzt. 

15. § 231a Abs. 1 lautet: 

"(1) Der Besoldungsgruppe der Beamten des 
Krankenpflegedienstes kann nur angehören, wer 

1. die Voraussetzungen 

a) des Bundesgesetzes betreffend die Regelung des 
Krankenpflegefachdienstes, der 

medizinisch-technischen Dienste und der 
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Sanitätshilfsdienste, BGBl. Nr. 102/1961 (im 

folgenden als ,Krankenpflegegesetz' bezeichnet), oder 

b) des MTD-Gesetzes, BGBl. Nr. 460/1992, oder 
c) des Hebammengesetzes 1963, BGBl. Nr. 3/1964, 
für die Ausübung einer in diesen Bundesgesetzen 

geregelten Tätigkeit erfüllt, 
2. die betreffende Tätigkeit tatsächlich ausübt und 

3. nicht nach § 11 des Wehrgesetzes 1990 zur Ausübung 
einer Unteroffiziersfunktion herangezogen ist." 

16. Im § 231a Abs. 3 wird der Ausdruck 
"Krankenpflegegesetz" jeweils durch den Ausdruck "MTD-Gesetz" 

ersetzt. 

17. Dem § 238 werden folgende Abs. 3 bis 5 angefügt: 

"(3) Disziplinarverfahren, die vor dem 1. Jänner 1994 

eingeleitet wurden, sind nach den am 31. Dezember 1993 in Kraft 
stehenden Bestimmungen zu Ende zu führen. 

(4) Auf Dienstpflichtverletzungen, die vor dem 1. Jänner 
1994 begangen wurden, ist § 94 in der bis 31. Dezember 1993 

geltenden Fassung anzuwenden. 

(5) Die sich auf die Verhängung der Untersuchungshaft 
beziehenden Bestimmungen des § 112 sind auf Fälle anzuwenden, 
in denen die Untersuchungshaft nach Ablauf des 31. Dezember 

1993 verhängt wurde." 

18. Dem § 240 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Lehrer für einzelne Unterrichtsgegenstände an land­
und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen erfüllen die 
Ernennungerfordernisse für die Verwendungsgruppe L 2a 1, wenn 

sie die Befähigungsprüfung für den land- und 

forstwirtschaftlichen Lehr- und Förderungsdienst gemäß § 25 des 
Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes, BGBl. 

Nr. 175/1966, in der bis 31. August 1989 geltenden Fassung, 
allenfalls in Verbindung mit Art. II Abs. 3 des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr. 328/1988, abgelegt haben." 
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19. Dem § 246 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

"(7) § 45 Abs. 3 und 4, § 53 Abs. 1, § 64, § 68 Abs. 2, 

§ 94 Abs. 1 bis 3, § 95 Abs. 2, § 97, § 102 Abs. 3 und 4, § 105 
Z 1, § 112, § 114, § 126 Abs. 3, § 231a Abs. 1 und 3, § 238 

Abs. 3 bis 5, § 240 Abs. 4 und Anlage 1 Z 2.3 lit. g, Z 23.9, 

Z 24.3, Z 25.1 lit. f sublit. dd und lit. i, Z 26.1 Abs. 2 

lit. c sublit. bb und lit. d, Z 26.7, Z 39.2 und Z 40.2 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr .... /1993 tritt mit 

1. Jänner 1994 in Kraft." 

20. In der Anlage 1 Z 2.3 lit. g wird in der rechten 

Spalte der Ausdruck "Bundesgesetz BGBl. Nr. 102/1961" durch den 

Ausdruck "MTD-Gesetz" ersetzt. 

21. In der Anlage 1 Z 23.9, Z 24.3, Z 25.1 lit. f 

sublit. dd und lit. i, Z 26.1 Abs. 2 lit. c sublit. bb und 

lit. d sowie in Z 26.7 wird jeweils der Ausdruck 

"Bildungsanstalten für Erzieher" durch den Ausdruck 

"Bildungsanstalten für Sozialpädagogik" ersetzt. 

22. In der Anlage 1 tritt an die Stelle der Z 39.2 und 

39.3 folgende Bestimmung: 

"39.2. Überdies 

a) die Berufsberechtigung nach § 3 des MTD-Gesetzes und 

b) das Zeugnis über eine Sonderausbildung nach § 32 des 

MTD-Gesetzes oder nach § 57b des Krankenpflegegesetzes." 

23. In der Anlage 1 tritt an die Stelle der Z 40.2 und 

40.3 folgende Bestimmung: 

"40.2. Uberdies die Berufsberechtigung nach § 3 des 
MTD-Gesetzes." 
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Artikel II 
Änderung des Gehaltsgesetzes 1956 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 519/1993, wird wie folgt 

geändert: 

1. § 12 Abs. 2 Z 8 lautet: 
" 8. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an einer 

Universität (wissenschaftlichen Hochschule), 
Kunsthochschule oder einer staatlichen Kunstakademie, 

das für den Beamten in einer der Verwendungsgruppen A, 
L PA, L 1, S 1, H 1, PT 1, PT 2 (mit Hochschulbildung) 
oder für einen Richteramtsanwärter, Richter, 

Staatsanwalt oder Universitäts(Hochschul)assistenten 

Ernennungserfordernis gewesen ist." 

2. Nach § 12 Abs. 2 werden folgende Abs. 2a bis 2d 
eingefügt: 

"(2a) Die Anrechnung eines Studiums gemäß Abs. 2 Z 8 
umfaßt: 

1. bei Studien, auf die die Bestimmungen des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966, und die 

nach ihm erlassenen besonderen Studiengesetze 
anzuwenden sind, höchstens die in den Studiengesetzen 
und Studienordnungen für die betreffende 

Studienrichtung oder den betreffenden Studienzweig 
vorgesehene Studiendauer; 

2. bei Studien, auf die die Bestimmungen des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes und die nach ihm erlassenen 

besonderen Studiengesetze nicht anzuwenden sind, 

höchstens das in der Anlage festgesetzte Höchstausmaß; 
im Sinne dieser Bestimmung zählt zum Studium auch die 
für die Erwerbung eines akademischen Grades 

erforderliche Vorbereitungszeit. 
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(2b) Hat der Beamte an das Diplomstudium, auf das die 
Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes noch nicht 

anzuwenden waren, das zugehörige Doktoratsstudium angeschlossen, 
erhöht sich das Ausmaß der Anrechnung nach Ahs. 2 Z 8 nicht, und es 

gilt das in der Anlage zu § 12 Ahs. 2 Z 8 vorgesehene Höchstausmaß. 

(2c) Hat der Beamte an das Diplomstudium, auf das bereits die 
Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes anzuwenden 

waren, das zugehörige Doktoratsstudium angeschlossen, und 

1. waren auf dieses Doktoratsstudium die Bestimmungen des 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes noch nicht anzuwenden 

oder 

2. wird die Dauer des Doktoratsstudiums in den neuen 
Studienvorschriften nicht genau festgelegt, 

so ist gemäß Ahs. 2 Z 8 die tatsächliche Dauer des 

Doktoratsstudiums bis zum Höchstausmaß von einem Jahr für die 
Ermittlung des Vorrückungsstichtages zu berücksichtigen. 

(2d) Gemäß Ahs. 2 Z 8 ist als Laufzeit des Sommersemesters die 
Zeit vom 1. Jänner bis zum 30. Juni, als Laufzeit des 

Wintersemesters die Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 

anzusehen. Wurde das Studium mit einem Trimester begonnen, so ist 

als Beginn des Studiums, wenn das erste Trimester ein Sommer- oder 

Herbsttrimester war, der 1. Juli, wenn das erste Trimester ein 

Wintertrimester war, der 1. Jänner des betreffenden Jahres 

anzusehen." 

3. § 30b Ahs. 1 lautet: 

"(1) Beamten, die zur Ausübung von Tätigkeiten im Sinne des 

Krankenpflegegesetzes, BGBI. Nr. 102/1961, oder des MTD-Gesetzes, 

BGBI. Nr. 460/1992, oder des Hebammengesetzes 1963, BGBI. Nr. 
3/1964 (alle drei Gesetze in der jeweils geltenden Fassung), 

berechtigt sind, gebührt für die Dauer der einschlägigen verwendung 

eine ruhegenußfähige Pflegedienstzulage." 

4. Im § 58 Ahs. 1 Z 13, im § 59 Ahs. 8 Z 2 lit. a und 

Ahs. 9 Z 2 lit. a wird jeweils der Ausdruck "Bildungsanstalten 
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für Erzieher" durch den Ausdruck "Bildungsanstalten für 

Sozialpädagogik" ersetzt. 

5. Im § 74a Abs. 1 wird der Prozentsatz "6,35 %" durch den 

Prozentsatz "7,25 %" ersetzt. 

6. Im § 74b Abs. 1 wird der Betrag "832 SOl durch den 

Betrag "1.032 SOl ersetzt. 

7. Dem § 90 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

"(7) § 12 Abs. 2 Z 8, § 12 Abs. 2a bis 2d, § 30b Abs. 1, 

§ 58 Abs. 1 Z 13, § 59 Abs. 8 Z 2 lit. a und Abs. 9 Z 2 lit. a, 

§ 74a Abs. 1 und § 74b Abs. 1 treten mit 1. Jänner 1994 in 
Kraft." 

Artikel 111 

Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGB1. Nr. 86, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGB1. Nr. 519/1993, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Vertragsbedienstete hat dem Dienstgeber den 
Besitz eines Bescheides nach § 14 Abs. 1 oder 2 des 

Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, und einer 

Bescheinigung des Pensionsversicherungsträgers über die 

vorläufige Krankenversicherung nach § 10 Abs. 7 des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zu 
melden." 

2. § 26 Abs. 2 Z 8 lautet: 

" 8. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an einer 

Universität (wissenschaftlichen Hochschule), 

Kunsthochschule oder einer staatlichen Kunstakademie, 

das für den Vertragsbediensteten in einer der 

Entlohnungsgruppen a, 1 pa oder 1 1 oder für den 

Vertragsassistenten Aufnahmeerfordernis gewesen ist." 
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3. Nach § 26 Ahs. 2 werden folgende Ahs. 2a bis 2d 

eingefügt: 
"(2a) Die Anrechnung eines Studiums gemäß Ahs. 2 Z 8 

umfaßt: 
1. bei Studien, auf die die Bestimmungen des Allgemeinen 

Hochschul-Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966, und die 

nach ihm erlassenen besonderen Studiengesetze 
anzuwenden sind, höchstens die in den Studiengesetzen 

und Studienordnungen für die betreffende 
Studienrichtung oder den betreffenden Studienzweig 

vorgesehene Studiendauer; 
2. bei Studien, auf die die Bestimmungen des Allgemeinen 

Hochschul-Studiengesetzes und die nach ihm erlassenen 

besonderen Studiengesetze nicht anzuwenden sind, 

höchstens das in der Anlage festgesetzte Höchstausmaßi 
im Sinne dieser Bestimmung zählt zum Studium auch die 

für die Erwerbung eines akademischen Grades 
erforderliche Vorbereitungszeit. 

(2b) Hat der Vertragsbedienstete an das Diplomstudium, auf 
das die Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes 

noch nicht anzuwenden waren, das zugehörige Doktoratsstudium 
angeschlossen, erhöht sich das Ausmaß der Anrechnung nach 
Ahs. 2 Z 8 nicht, und es gilt das in der Anlage zu § 26 Ahs. 2 
Z 8 vorgesehene Höchstausmaß. 

(2c) Hat der Vertragsbedienstete an das Diplomstudium, auf 
das bereits die Bestimmungen des Allgemeinen 

Hochschul-Studiengesetzes anzuwenden waren, das zugehörige 
Doktoratsstudium angeschlossen und 

1. waren auf dieses Doktoratsstudium die Bestimmungen des 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes noch nicht 
anzuwenden oder 

2. wird die Dauer des Doktoratsstudiums in den neuen 
Studienvorschriften nicht genau festgelegt, 

so ist gemäß Ahs. 2 Z 8 die tatsächliche Dauer des 

Doktoratsstudiums bis zum Höchstausmaß von einern Jahr für die 

Ermittlung des VorrUckungsstichtages zu berücksichtigen. 
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(2d) Gemäß Abs. 2 Z 8 ist als Laufzeit des Sornrnersemesters 

die Zeit vorn 1. Jänner bis zum 30. Juni, als Laufzeit·des 

wintersemesters die zeit vorn 1. Juli bis zum 31. Dezember 
anzusehen. Wurde das Studium mit einem Trimester begonnen, so 

ist als Beginn des Studiums, wenn das erste Trimester ein 
Sornrner- oder Herbsttrimester war, der 1. Juli, wenn das erste 
Trimester ein Wintertrimester war, der 1. Jänner des 

betreffenden Jahres anzusehen." 

4. Im § 27 entfällt die Absatzbezeichnung "(1)". § 27 

Abs. 2 wird aufgehoben. 

5. § 27e erhält die Absatzbezeichnung "(1)". Dem § 27e 

wird folgender Absatz 2 angefUgt: 
"(2) In den ersten sechs Monaten des Dienstverhältnisses 

darf der Verbrauch des Erholungsurlaubes ein Zwölf tel des 

jährlichen Ausmaßes fUr jeden begonnenen Monat des 
Dienstverhältnisses nicht Ubersteigen." 

6. Dem § 28a wird folgender Abs. 5 angefUgt: 

"(5) Ein Anspruch auf Urlaubsentschädigung besteht ferner 
nicht, wenn das Dienstverhältnis noch nicht ein Jahr gedauert 
hat und durch KUndigung seitens des Vertragsbediensteten endet." 

7. Im § 33 entfällt die Absatzbezeichnung "(1)". § 33 
Abs. 2 wird aufgehoben. 

8. Nach § 33 wird folgender § 33a samt Überschrift 
eingefUgt: 

"Sonderurlaub während der KUndigungsfrist 

§ 33a. (1) Während der KUndigungsfrist ist dem 

Vertragsbediensteten auf sein Ansuchen ein Sonderurlaub im 
Ausmaß von wöchentlich mindestens acht Dienststunden zu 

gewähren. Bei KUndigung durch den Vertragsbediensteten beträgt 
dieses Ausmaß mindestens vier Dienststunden. 
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(2) Ansprüche nach Abs. 1 bestehen nicht 
1. bei Kündigung durch den Vertragsbediensteten wegen 

Inanspruchnahme einer Pension aus der gesetzlichen 

Pensionsversicherung oder 

2. bei Kündigung durch den Dienstgeber, wenn der 
Vertragsbedienstete einen Anspruch auf eine Pension aus 
der gesetzlichen Pensionsversicherung hat, sofern eine 

Bescheinigung über die vorläufige Krankenversicherung 
vom pensionsversicherungsträger ausgestellt wurde (§ 10 

Abs. 7 ASVG). 

(3) Abs. 2 gilt nicht bei Kündigung wegen einer 

Gleitpension gemäß § 253c ASVG." 

9. § 36 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Auf Sonderverträge, die anläßlich der Betrauung mit 
einer Funktion nach § 9 Z. 1 bis 3 Bundesministeriengesetz 1986 

oder mit einer Leitungsfunktion an nachgeordneten Dienststellen 

befristet abgeschlossen werden, ist die Bestimmung des § 4 

Abs. 4 nicht anzuwenden." 

10. Im § 40 Abs. 3 Z 2 lit. a und im § 41 Abs. 5 Z 2 

lit. a wird jeweils der Ausdruck "Bildungsanstalten für 

Erzieher" durch den Ausdruck "Bildungsanstalten für 
Sozialpädagogik" ersetzt. 

11. § 76 Abs. 3 lautet: 

"(3) § 26 Abs. 2 und 6, § 35 Abs. 3b bis 3e, die 

Überschrift vor § 72a, § 72b und § 73c in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 treten mit 1. Juli 1993 in 
Kraft." 

12. Dem § 76 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) § 5 Abs. 2, § 26 Abs. 2 Z 8 und § 26 Abs. 2a bis 2d, 
§ 27, § 27e, § 28a Abs. 5 § 33, § 33a samt Öberschrift, § 36 

Abs. 4, § 40 Abs. 3 Z 2 lit. a und § 41 Abs. 5 Z 2 lit. a in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr •••• /1993 treten mit 
1. Jänner 1994 in Kraft." 
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Artikel IV 
Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

Das Pensionsgesetz 1965, BGBI. Nr. 340, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 532/1993, wird wie folgt 

geändert: 

1. Nach § 9 Abs. 4 wird folgender Abs. 4a eingefügt: 

"(4a) Maßnahmen nach den Abs. 1 und 2, die wegen einer auf 

einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführenden 

Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit getroffen wurden, werden mit 

Ablauf des dritten Kalendermonates nach rechtskräftiger 

Feststellung des Anspruches auf eine Versehrtenrente nach dem 

Beamten-Kranken- und Unfallsversicherungsgesetz (B-KUVG), BGBI. 

Nr. 200/1967, wirkungslos. Die für die Zeit vorn Anfall der 

Versehrtenrente bis zum Erlöschen der Maßnahmen nach den 

Abs. 1 und 2 durch diese Maßnahmen eingetretene Erhöhung des 

Ruhegenusses und der Sonderzahlung ist auf die für diese Zeit 
gebührende Versehrtenrente und Rentensonderzahlung anzurechnen. 

Maßnahmen gemäß den Abs. 1 und 2 in der bis 31. Dezember 1993 

jeweils geltenden Fassung bleiben von den Bestimmungen dieses 

Absatzes unberührt." 

2. § 13b Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Empfänger von monatlich wiederkehrenden Geldleistungen nach 
diesem Bundesgesetz haben von diesen einen 

Pensionssicherungsbeitrag zu entrichten, sofern ein solcher 

festgesetzt wurde." 

3. Nach § 19 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt: 

"(la) Abs. 1 ist auch dann anzuwenden, wenn die Ehe 

mindestens 10 Jahre gedauert und der verstorbene Beamte zur 

Deckung des Unterhaltsbedarfs seines früheren Ehegatten 

zumindest für die Dauer des letzten Jahres vor seinem Tod -

falls dieser früher als vor Ablauf eines Jahres nach 

Rechtskraft der Nichtigerklärung, Aufhebung oder Scheidung der 
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Ehe eingetreten ist, durchgehend vom Zeitpunkt des Eintrittes 

der Rechtskraft bis zu seinem Tod - nachweislich regelmäßig 

Unterhaltszahlungen geleistet hat." 

darf 

4. § 19 Abs. 4 erster Satz lautet: 
"Der Versorgungsbezug - ausgenommen die Ergänzungszulage -

1. die Unterhalts leistung, auf die der frühere Ehegatte im 

Fall des Abs. 1 gegen den verstorbenen Beamten an 

dessen Sterbetag Anspruch gehabt hat, oder 
2. die Unterhaltszahlungen, die der frühere Ehegatte im 

Fall des Abs. 1a nachweislich regelmäßig geleistet hat, 

nicht übersteigen." 

5. Nach § 20 Abs. 5 wird folgender Abs. Sa eingefügt: 

"(Sa) Maßnahmen nach Abs. 2 zweiter Satz und den 

Abs. 3 und 4, die in Fällen, in denen der Tod des Beamten auf 
einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen 
ist, getroffen wurden, werden mit Ablauf des dritten 

Kalendermonates nach rechtskräftiger Feststellung des 

Anspruches auf eine Hinterbliebenenrente nach dem B-KUVG 
wirkungslos. Die für die Zeit vom Anfall der 

Hinterbliebenenrente bis zum Erlöschen der Maßnahmen nach 

Abs. 2 zweiter Satz und den Abs. 3 und 4 durch diese Maßnahmen 
eingetretene Erhöhung des Versorgungsgenusses und der 
Sonderzahlung ist auf die für diese Zeit gebührende 
Hinterbliebenenrente und Rentensonderzahlung anzurechnen. 

Maßnahmen gemäß Abs. 2 zweiter Satz und den Abs. 3 und 4 in der 

bis 31. Dezember 1993 jeweils geltenden Fassung bleiben von den 
Bestimmungen dieses Absatzes unberührt. 

6. Im § 24Abs. 4 wird die Zitierung "§ 15 Abs. 2" durch 
die Zitierung "§ 15 Abs. 8" ersetzt. 

7. Im § 24 Abs. 6 werden die Zahl "20" durch die Zahl "40" 
und die Zahl "50" durch die Zahl "60" ersetzt. 
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8. § 26 Abs. 2 lautet: 
"(2) Das monatliche Gesamteinkommen besteht aus 
1. dem Ruhe- oder Versorgungsbezug mit Ausnahme der 

Ergänzungs zulage , 
2. den anderen Einkünften des Anspruchsberechtigten, 
3. den Einkünften der Personen, die bei der Berechnung des 

Mindestsatzes zu berücksichtigen sind, und 

4. wiederkehrenden Unterhaltsleistungen, soweit diese die 

Hälfte des jeweils in Betracht kommenden Mindestsatzes 
übersteigen." 

9. § 26 Abs. 4 lit. b entfällt; die bisherigen 
lit. c und d erhalten die Bezeichnungen "b" und "c". 

10. Im § 26 Abs. 5 Z 3 wird der Ausdruck "25. Lebensjahr" 
durch den Ausdruck "24. Lebensjahr" ersetzt. 

11. Dem § 58 wird folgender Abs. 7 angefügt: 
"(7) Es treten in Kraft: 

.1. § 9 Abs. 4a, § 13b Abs. 1 erster Satz, § 19 Abs. 1a und 
Abs. 4 erster Satz, § 20 Abs. 5a, § 26 Abs. 2, 4 und 
5 Z 3 und § 63 Abs. 3 in der Fassung des Art. IV des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr .... /1993 mit 1. Jänner 1994, 
2. § 24 Abs. 4 und 6 in der Fassung des Art. IV des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr .... /1993 mit 1. Jänner 1995." 

12. Dem § 63 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) Ein Versorgungsgenuß gemäß § 19 Abs. 1a gebührt nur 

dann, wenn der Beamte nach dem 31. Mai 1981 verstorben ist. In 

den Fällen, in denen der Tod des Beamten in der Zeit vom 1. 

Juni 1981 bis 31. Dezember 1993 eingetreten ist oder eintritt, 
gebührt der Versorgungsgenuß vom 1. Jänner 1994 an, wenn der 

Antrag bis 31. Dezember 1994 gestellt wird. Tritt der Tod des 

Beamten im Jahre 1994 ein, so verlängert sich die im § 19 

Abs. 2 zweiter Satz genannte Antragsfrist um neun Monate. Mit 
der Erlangung eines Versorgungsanspruches nach § 19 Abs. 1a 

erlischt ein außerordentlicher Versorgungsgenuß; die nach 
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diesem zeitpunkt allenfalls noch ausgezahlten außerordentlichen 
Versorgungsgenüsse sind auf die gemäß § 19 Ahs. 1a gebührenden 

Versorgungsgenüsse anzurechnen." 

Artikel Y 
Änderung des Bundeslehrer-LehryekPflichtungsgesetzes 

Das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, BGBI. 

Nr. 244/1965, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 

Nr. 518/1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 13 lautet: 

"(13) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der 
Abteilungsvorstände an den Bildungsanstalten für 
Sozialpädagogik beträgt elf, an Instituten für Heimerziehung 
zehn Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe III". 

2. Im § 7 Abs. 2 lauten der erste und zweite Satz: 

"Bei Verordnungen gemäß Ahs. 1 kann von einer Kundmachung im 

Bundesgesetzblatt abgesehen werden, wenn Unterrichtsgegenstände 
1. im Rahmen schulautonomer Lehrplanbestimmungen oder 

zusätzlicher Lehrplanbestimmungen der Landesschulräte 
(§ 6 Ahs. 1 des Schulorganisationsgesetzes, BGBI. 

Nr. 242/1962) vorgesehen oder 

2. im Rahmen von Schulversuchen oder Organisations statuten 
(§ 14 Abs. 2 des Privatschulgesetzes, BGBI. 

Nr. 244/1962) nur an einzelnen Schulen geführt 

werden. In diesen Fällen sind solche Verordnungen durch 
Anschlag in der betreffenden Schule kundzumachen." 

3. Im § 9 Ahs. 2 wird der Ausdruck "Bildungsanstalt für 
Erzieher" durch den Ausdruck "Bildungsanstalt für 
Sozialpädagogik" ersetzt. 

4. Dem § 14 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

"(8) § 3 Abs. 13, § 7 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBI. Nr •... /1993 treten mit 1. Jänner 1994 
in Kraft." 

427/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 21 von 102

www.parlament.gv.at



- 20 -

Artikel VI 

Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 

Das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, BGBI. Nr. 302, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 519/1993, 

wird wie folgt geändert: 

1. § 32 Ahs. 3 lautet: 

"(3) Wird dem Leiter in Ausübung seines Dienstes der 

begründete Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden 

gerichtlich strafbaren Handlung bekannt, die den gesetzmäßigen 

Wirkungsbereich der Schule betrifft, so hat er dies, sofern er 

nicht ohnehin gemäß § 78 Ahs. 1 vorzugehen hat, unverzüglich 

der zur Anzeige an die Staatsanwaltschaft oder an die 

Sicherheitsbehörde berufenen Stelle zu melden." 

2. Nach § 32 Ahs. 3 wird folgender Ahs. 3a eingefügt: 

"(3a) Keine Pflicht zur Meldung oder Anzeige nach Ahs. 3 
besteht, 

1. wenn die Anzeige ein zwischen Landeslehrern und 

Schülern bestehendes persönliches Vertrauensverhältnis 

beeinträchtigen würde oder wenn zu befürchten wäre, daß 

die Anzeige ein solches von vornherein am Entstehen 

hindern würde, oder 

2. wenn und solange hinreichende Gründe für die Annahme 

vorliegen, die Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem 

durch schadensbereinigende Maßnahmen entfallen." 

3. § 37 Ahs. 1 lautet: 

"(1) Wird dem Landeslehrer in Ausübung seines Dienstes der 

begründete Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden 
gerichtlich strafbaren Handlung bekannt, die den 

Wirkungsbereich der Schule betrifft, so hat er dies 

unverzüglich dem unmittelbaren Vorgesetzten zu melden." 
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4. Dem § 72 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
"Sind von der landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde vor 

Einleitung des Disziplinarverfahrens im Auftrag der 
Disziplinarkommission notwendige Ermittlungen durchzufUhren 
(§ 92 Abs. 1 zweiter Satz), verlängert sich die unter Z 1 

genannte Frist um sechs Monate." 

5. § 72 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Lauf der in Abs. 1 genannten Fristen wird -
sofern der der Dienstpflichtverletzung zugrundeliegende 
Sachverhalt den Gegenstand der Anzeige, des gerichtlichen 

Verfahrens oder des Verwaltungs strafverfahrens bildet - gehemmt 
1. für die Dauer eines bei einem Gericht oder einer 

Verwaltungsbehörde anhängigen Strafverfahrens, 

2. fUr den zeitraum zwischen der rechtskräftigen 
Beendigung eines gerichtlichen oder 

verwaltungsbehördlichen Strafverfahrens und dem 
Einlangen einer diesbezüglichen Mitteilung bei der 
landesgesetzlich zuständigen Behörde und 

3. für den Zeitraum zwischen der Erstattung der Anzeige 
durch die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde und 
dem Einlangen der Mitteilung 

a) des Staatsanwaltes über die Zurücklegung der Anzeige 
oder 

b) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der 
Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens 

bei der landesgesetzlich zuständigen Behörde." 

6. Im § 73 Abs. 2 werden der Klammerausdruck 
"(Straferkenntnis einer Verwaltungsbehörde)" durch den 

Klammerausdruck "(Straferkenntnis eines unabhängigen 
Verwaltungssenates)" und der Klammerausdruck "(die 

Verwaltungsbehörde)" durch den Klammerausdruck "(der 
unabhängige Verwaltungssenat)" ersetzt. 

7. Im § 74 Z 1 wird nach der Zitierung "64 Abs. 2," die 

Zitierung "64a," eingefUgt. 
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B. Im § BO erhalten die bisherigen Ahs. 6 und 7 die 

Ahsatzbezeichnungen "(7)" und "(B)". Die Ahs. 1 bis 6 lauten: 
"(l) Mit der Verhängung der Untersuchungshaft über den 

Landeslehrer ist dieser für die Dauer der Untersuchungshaft 

suspendiert. 

(2) Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde hat die 

vorläufige Suspendierung des Landeslehrers zu verfügen, wenn 
seine Belassung im Dienst wegen der Art der ihm zur Last 
gelegten Dienstpflichtverletzungen das Ansehen der Schule oder 
wesentliche Interessen des Dienstes gefährden würde. Gegen die 

vorläufige Suspendierung ist kein Rechtsmittel zulässig. 

(3) Jede vorläufige Suspendierung ist unverzüglich der zur 
Durchführung des Disziplinarverfahrens berufenen Behörde 
mitzuteilen, die über die Suspendierung zu entscheiden hat. Die 
vorläufige Suspendierung endet spätestens mit dem Tag dieser 
Entscheidung. Ist jedoch ein Disziplinarverfahren bereits 
anhängig, so hat die zur Durchführung dieses Verfahrens 
berufene Behörde bei vorliegen der im Ahs. 2 genannten 
Voraussetzungen die Suspendierung zu verfügen. 

(4) Die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens 
berufene Behörde hat unverzüglich nach Einlangen der Mitteilung 
über die Verhängung der Untersuchungshaft zu prüfen, ob der der 
Verhängung der Untersuchungshaft zugrundeliegende Verdacht 
einer gerichtlich strafbaren Handlung auch den Verdacht einer 
Dienstpflichtverletzung begründet und ob die Wiederaufnahme des 
Dienstes durch den Landeslehrer nach einer allfälligen 
Aufhebung der Untersuchungshaft wegen der Art dieser 

Dienstpflichtverletzung das Ansehen der Schule oder wesentliche 
Interessen des Dienstes gefährden würde. Sind diese 
Voraussetzungen gegeben, so hat die zur Durchführung des 

Disziplinarverfahrens berufene Behörde die Suspendierung des 
Landeslehrers auch für die Zeit nach der Aufhebung der 
Untersuchungshaft zu verfügen. Diese Verfügung gilt als 
Suspendierung durch die zur Durchführung des 
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Disziplinarverfahrens berufene Behörde. Eine Ausfertigung 
dieser Verfügung ist dem Landeslehrer unverzüglich zuzustellen. 

{S} Die Suspendierung gemäß Abs. 3 oder Abs. 4 endet 

spätestens mit dem rechtskräftigen Abschluß des 
Disziplinarverfahrens. Fallen die Umstände, die für die 

Suspendierung des Landeslehrers maßgebend gewesen sind, vorher 

weg, so ist die Suspendierung von der zur Durchführung des 

Disziplinarverfahrens berufenen Behörde, bei der das 

Disziplinarverfahren anhängig ist, unverzüglich aufzuheben. 

{6} Jede von der zur Durchführung des 

Disziplinarverfahrens berufenen Behörde verfügte Suspendierung 

sowie die Suspendierung nach Abs. I haben die Kürzung des 

Monatsbezuges des Landeslehrers - unter Ausschluß der 

Haushaltszulage - auf zwei Drittel für die Dauer der 
Suspendierung zur Folge. Die landesgesetzlich zuständige 

Behörde kann auf Antrag des Landeslehrers oder von Amts wegen 

die Kürzung vermindern oder aufheben, wenn und soweit dies zur 
Aufrechterhaltung des notwendigen Lebensunterhaltes des 

Landeslehrers und seiner Familienangehörigen, für die er 

sorgepflichtig ist, unbedingt erforderlich ist." 

9. § 82 lautet: 

"§ 82. {I} Kommt die zur Durchführung des 

Disziplinarverfahrens berufene Behörde während des 

Disziplinarverfahrens zur Ansicht, daß eine von Amts wegen zu 

verfolgende gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, so hat sie 

der Staatsanwaltschaft oder der Sicherheitsbehörde Anzeige zu 
erstatten. 

{2} Keine Pflicht zur Anzeige nach Abs. I besteht, wenn 

und solange hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, die 

Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem durch 

schadensbereinigende Maßnahmen entfallen. 
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(3) Hat die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens 
berufene Behörde Anzeige an die Staatsanwaltschaft, die 
Sicherheitsbehörde oder die Verwaltungsbehörde erstattet oder 
hat sie sonst Kenntnis von einem anhängigen gerichtlichen oder 
verwaltungsbehördlichen Strafverfahren, so hat sie das 

Disziplinarverfahren zu unterbrechen. 

(4) Das Disziplinarverfahren ist weiterzuführen, nachdem 

1. die Mitteilung 
a) des Staatsanwaltes über die Zurücklegung der Anzeige 

oder 
b) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der 

Einleitung eines verwaltungs strafverfahrens 

bei der zur Durchführung des Disziplinarverfahrens 
berufenen Behörde eingelangt ist oder 

2. das gerichtliche oder verwaltungsbehördliche 
Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen oder, wenn 

auch nur vorläufig, eingestellt worden ist." 

10. Im § 95 Abs. 3 wird die Wortfolge "längstens innerhalb 
von zwei Wochen" durch den Ausdruck "unverzüglich" ersetzt. 

11. Nach § 121a wird folgender § 121b eingefügt: 

"§ 121b. (1) Disziplinarverfahren, die vor dem 1. Jänner 
1994 eingeleitet wurden, sind nach den am 31. Dezember 1993 in 
Kraft stehenden Bestimmungen zu Ende zu führen. 

(2) Auf Dienstpflichtverletzungen, die vor dem 1. Jänner 

1994 begangen wurden, ist § 72 in der bis 31. Dezember 1993 
geltenden Fassung anzuwenden. 

(3) Die sich auf die Verhängung der Untersuchungshaft 
beziehenden Bestimmungen des § 80 sind auf Fälle anzuwenden, in 

denen die Untersuchungshaft nach Ablauf des 31. Dezember 1993 
verhängt wurde." 
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12. Dem § 123 wird folgender Ahs. 9 angefügt: 
"(9) § 32 Ahs. 3, § 32 Ahs. 3a, § 37 Ahs. 1, § 72 Ahs. 1 

und 2, § 73 Ahs. 2, § 74 Z 1, § 80, § 82, § 95 Ahs. 3 und 
§ 121b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr .... /1993 

treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft." 

Artikel YII 
Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen 

Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 

Das Land- und forstwirtschaftliche 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl. Nr. 296/1985, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 873/1992, wird wie 

folgt geändert: 

1. § 32 Ahs. 3 lautet: 
"(3) Wird dem Leiter in Ausübung seines Dienstes der 

begründete Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden 
gerichtlich strafbaren Handlung bekannt, die den gesetzmäßigen 

Wirkungsbereich der Schule betrifft, so hat er dies, sofern er 
nicht ohnehin gemäß § 86 Ahs. 1 vorzugehen hat, unverzüglich 
der zur Anzeige an die Staatsanwaltschaft oder an die 
Sicherheitsbehörde berufenen Stelle zu melden." 

2. Nach § 32 Ahs. 3 wird folgender Ahs. 3a eingefügt: 
"(3a) Keine Pflicht zur Meldung oder Anzeige nach Ahs. 3 

besteht, 

1. wenn die Anzeige ein zwischen Lehrern und Schülern 
bestehendes persönliches Vertrauensverhältnis 
beeinträchtigen würde oder wenn zu befürchten wäre, daß 

die Anzeige ein solches von vornherein am Entstehen 
hindern würde, oder 

2. wenn und solange hinreichende Gründe für die Annahme 

vorliegen, die Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem 

durch schadensbereinigende Maßnahmen entfallen." 
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3. § 37 Abs. 1 lautet: 
"(I) Wird dem Lehrer in Ausübung seines Dienstes der 

begründete Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden 
gerichtlich strafbaren Handlung bekannt, die den 
wirkungsbereich der Schule betrifft, so hat er dies 
unverzüglich dem unmittelbaren Vorgesetzten zu melden." 

4. Dem § 80 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
"Sind von der landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde vor 
Einleitung des Disziplinarverfahrens im AUftrag der 
Disziplinarkommission notwendige Ermittlungen durchzuführen 
(§ 100 Abs. 1 zweiter Satz), verlängert sich die unter Z 1 

genannte Frist um sechs Monate." 

5. § 80 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Lauf der in Abs. 1 genannten Fristen wird -
sofern der der Dienstpflichtverletzung zugrunde liegende 
Sachverhalt den Gegenstand der Anzeige, des Gerichtlichen 
Verfahrens oder des Verwaltungs strafverfahrens bildet - gehemmt 

1. für die Dauer eines bei einem Gericht oder einer 
Verwaltungsbehörde anhängigen Strafverfahrens, 

2. für den Zeitraum zwischen der rechtskräftigen 
Beendigung eines gerichtlichen oder 
verwaltungsbehördlichen Strafverfahrens und dem 
Einlangen einer diesbezüglichen Mitteilung bei der 
landesgesetzlich zuständigen Behörde und 

3. für den Zeitraum zwischen der Erstattung der Anzeige 

durch die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde und 
dem Einlangen der Mitteilung 

a) des Staatsanwaltes über die Zurücklegung der Anzeige 
oder 

b) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der 
Einleitung eines Verwaltungs strafverfahrens 

bei der landesgesetzlich zuständigen Behörde." 

6. Im § 81 Abs. 2 werden der Klammerausdruck 
"(Straferkenntnis einer Verwaltungsbehörde)" durch den 
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Klammerausdruck "(Straferkenntnis eines unabhängigen 

Verwaltungssenates)" und der Klammerausdruck "(die 
Verwaltungsbehörde)" durch den Klammerausdruck "(der 
unabhängige Verwaltungssenat)" ersetzt. 

7. Im § 82 wird nach der Zitierung "64 Abs. 2," die 

Zitierung "64a," eingefügt. 

8. Im § 88 erhalten die bisherigen Ahs. 6 und 7 die 
Absatzbezeichnungen "(7)" und "(8)". Die Abs. 1 bis 6 lauten: 

"(1) Mit der Verhängung der Untersuchungshaft über den 

Lehrer ist dieser für die Dauer der Untersuchungshaft 

suspendiert. 

(2) Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde hat die 

vorläufige Suspendierung des Lehrers zu verfügen, wenn seine 
Belassung im Dienst wegen der Art der ihm zur Last gelegten 
Dienstpflichtverletzungen das Ansehen der Schule oder 
wesentliche Interessen des Dienstes gefährden würde. Gegen die 

vorläufige Suspendierung ist kein Rechtsmittel zUlässig. 

(3) Jede vorläufige Suspendierung ist unverzüglich der zur 

Durchführung des Disziplinarverfahrens berufenen Behörde 
mitzuteilen, die über die Suspendierung zu entscheiden hat. Die 
vorläufige Suspendierung endet spätestens mit dem Tag dieser 
Entscheidung. Ist jedoch ein Disziplinarverfahren bereits 
anhängig, so hat die zur Durchführung dieses Verfahrens 

berufene Behörde bei Vorliegen der im Ahs. 2 genannten 
Voraussetzungen die Suspendierung zu verfügen. 

(4) Die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens 
berufene Behörde hat unverzüglich nach Einlangen der Mitteilung 
über die Verhängung der untersuchungshaft zu prüfen, ob der der 
Verhängung der Untersuchungshaft zugrundeliegende Verdacht 

einer gerichtlich strafbaren Handlung auch den Verdacht einer 

Dienstpflichtverletzung begründet und ob die Wiederaufnahme des 
Dienstes durch den Lehrer nach einer allfälligen Aufhebung der 
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Untersuchungshaft wegen dieser Dienstpflichtverletzung das 
Ansehen der Schule oder wesentliche Interessen des Dienstes 
gefährden würde. Sind diese Voraussetzungen gegeben, so hat die 
zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufene Behörde die 
Suspendierung des Lehrers auch für die Zeit nach der Aufhebung 
der Untersuchungshaft zu verfügen. Diese Verfügung gilt als 
Suspendierung durch die zur Durchführung des 
Disziplinarverfahrens berufene Behörde. Eine Ausfertigung 
dieser Verfügung ist dem Lehrer unverzüglich zuzustellen. 

(5) Die Suspendierung gemäß Abs. 3 oder Abs. 4 endet 
spätestens mit dem rechtskräftigen Abschluß des 
Disziplinarverfahrens. Fallen die Umstände, die für die 
Suspendierung des Lehrers maßgebend gewesen sind, vorher weg, 
so ist die Suspendierung von der zur Durchführung des 
Disziplinarverfahrens berufenen Behörde, bei der das 
Disziplinarverfahren anhängig ist, unverzüglich aufzuheben. 

(6) Jede von der zur Durchführung des 
Disziplinarverfahrens berufenen Behörde verfügte Suspendierung 
sowie die Suspendierung nach Abs. 1 haben die Kürzung des 
Monatsbezuges des Lehrers - unter Ausschluß der Haushaltszulage 
- auf zwei Drittel für die Dauer der Suspendierung zur Folge; 
Die landesgesetzlich zuständige Behörde kann auf Antrag des 
Lehrers oder von Amts wegen die Kürzung vermindern oder 
aufheben, wenn und soweit dies zur Aufrechterhaltung des 
notwendigen Lebensunterhaltes des Lehrers und seiner 

Familienangehörigen, für die er sorgepflichtig ist, unbedingt 
erforderlich ist." 

9. § 90 lautet: 
"§ 90. (1) Kornrnt die zur Durchführung des 

Disziplinarverfahrens berufene Behörde während des 

Disziplinarverfahrens zur Ansieht, daß eine von Amts wegen zu 
verfolgende gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, so hat sie 
der Staatsanwaltschaft oder der Sicherheitsbehörde Anzeige zu 
erstatten. 
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(2) Keine Pflicht zur Anzeige nach Abs. 1 besteht, wenn 
und solange hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, die 

Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem durch 
schadensbereinigende Maßnahmen entfallen. 

(3) Hat die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens 
berufene Behörde Anzeige an die Staatsanwaltschaft, die 
Sicherheitsbehörde oder die Verwaltungsbehörde erstattet oder 

hat sie sonst Kenntnis von einem anhängigen gerichtlichen oder 

verwaltungsbehördlichen Strafverfahren, so hat sie das 
Disziplinarverfahren zu unterbrechen. 

(4) Das Disziplinarverfahren ist weiterzuführen, nachdem 
1. die Mitteilung 

a) des Staatsanwaltes über die Zurücklegung der Anzeige 
oder 

b) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der 
Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens 

bei der zur Durchführung des Disziplinarverfahrens 
berufenen Behörde eingelangt ist oder 

2. das gerichtliche oder verwaltungsbehördliche 

Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen oder, wenn 

auch nur vorläufig, eingestellt worden ist." 

10. Im § 103 Abs. 3 wird die Wortfolge "längstens 

innerhalb von zwei Wochen" durch den Ausdruck "unverzüglich" 
ersetzt. 

11. § 125a erhält die Absatzbezeichnung "(1)". Folgende 
Abs. 2 bis 4 werden angefügt: 

"(2) Disziplinarverfahren, die vor dem 1. Jänner 1994 
eingeleitet wurden, sind nach den am 31. Dezember 1993 in Kraft 
stehenden Bestimmungen zu Ende zu führen. 

(3) Auf Dienstpflichtverletzungen, die vor dem 1. Jänner 
1994 begangen wurden, ist § 80 in der bis 31. Dezember 1993 
geltenden Fassung anzuwenden. 
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(4) Die sich auf die Verhängung der Untersuchungshaft 

beziehenden Bestimmungen des § 88 sind auf Fälle anzuwenden, in 

denen die Untersuchungshaft nach Ablauf des 31. Dezember 1993 

verhängt wurde." 

12. Dem § 127 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"(5) § 32 Ahs. 3 und 3a, § 37 Ahs. 1, § 80 Ahs. 1 und 2, 

§ 81 Ahs. 2, § 82, § 88, § 90, § 103 Ahs. 3 und § 125a in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr .... /1993 treten mit 

1. Jänner 1994 in Kraft." 

Artikel VIII 

Änderung des Bundes-Personalyertretungsgesetzes 

Das Bundes-Personalvertretungsgesetz, BGBl. Nr. 133/1967, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 314/1992, 

wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Ahs. 2 lautet: 

"(2) Die Personalvertretung im Bereich der Post- und 

Telegraphenverwaltung und der Fernmeldebüros wird unter 

Berücksichtigung der in diesem Bereich vorliegenden besonderen 

Verhältnisse durch ein besonderes Bundesgesetz geregelt." 

2. Am Ende des § 11 Ahs. 1 Z 15 wird der Punkt durch einen 

Beistrich ersetzt und folgende Z 16 angefügt: 

"16. beim Bundesasylamt." 

3. § 45 lautet: 

"§ 45. § 1 Ahs. 2 und § 11 Ahs. 1 Z 15 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr .... /1993 treten mit 1. Jänner 1994 in 
Kraft." 
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Artikel IX 

Änderung der Bundesforste-Dienstordnung 1986 

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBI. Nr. 298, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 518/1993, 

wird wie folgt geändert: 

1. § 18a lautet: 
"§ 18a. Der Bedienstete hat der Generaldirektion den 

Besitz eines Bescheides nach § 14 Abs. 1 oder 2 des 

Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBI. Nr. 22/1970, und einer 

Bescheinigung des pensionsversicherungsträgers über die 

vorläufige Krankenversicherung nach § 10 Abs. 7 des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zu 

melden." 

2. Im § 42 entfällt die Absatzbezeichnung "(I}". § 42 

Abs. 2 wird aufgehoben. 

3. § 47 erhält die Absatzbezeichnung "(I}". Dem § 47 wird 

folgender Absatz 2 angefügt: 

"(2) In den ersten sechs Monaten des Dienstverhältnisses 

darf der Verbrauch des Erholungsurlaubes ein Zwölf tel des 

jährlichen Ausmaßes für jeden begonnenen Monat des 

Dienstverhältnisses nicht übersteigen." 

4. Dem § 52 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"(5) Ein Anspruch auf Urlaubsentschädigung besteht ferner 

nicht, wenn das Dienstverhältnis noch nicht ein Jahr gedauert 

hat und durch Kündigung seitens des Bediensteten endet." 

5. Im § 65 entfällt die Absatzbezeichnung "(I)". § 65 
Abs. 2 wird aufgehoben. 
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6. Nach § 65 wird folgender § 65a samt Überschrift 

eingefügt: 
"Sonderurlaub während der Kündigungsfrist 

§ 65a. (1) Während der Kündigungsfrist ist dem 

Bediensteten auf sein Ansuchen ein Sonderurlaub im Ausmaß von 

wöchentlich mindestens acht Arbeitsstunden zu gewähren. Bei 

Kündigung durch den Bediensteten beträgt dieses Ausmaß 

mindestens vier Stunden. 

(2) Ansprüche nach Abs. 1 bestehen nicht 

1. bei Kündigung durch den Bediensteten wegen 
Inanspruchnahme einer Pension aus der gesetzlichen 

Pensionsversicherung oder 

2. bei Kündigung durch den Dienstgeber, wenn der 

Bedienstete einen Anspruch auf eine Pension aus der 

gesetzlichen Pensionsversicherung hat, sofern eine 

Bescheinigung über die vorläufige Krankenversicherung 

vom Pensionsversicherungsträger ausgestellt wurde (§ 10 
Abs. 7 ASVG). 

(3) Abs. 2 gilt nicht bei Kündigung wegen einer 

Gleitpension gemäß § 253c ASVG." 

7. Dem § 95d wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"(5) § ISa, § 42, § 47, § 52 Abs. 5, § 65 und § 65a samt 

Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr .... /1993 treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft ... 

Artikel X 

Änderung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes 

Das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. Nr. 100/1993, 
wird wie folgt geändert: 
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1. Im Inhaltsverzeichnis wird der Ausdruck 

"§ 49. Wahlordnung für Kontaktfrauen und 

Gleichbehandlungsbeauftragte" durch den Ausdruck 
"§ 49. Frauenförderung an Justizanstalten" ersetzt. 

2. Im § 2 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3a eingefügt: 

"(3a) Die Generaldirektion der Post- und 

Telegraphenverwaltung und die Generaldirektion der 
österreichischen Bundesforste gelten als ZentralstelIen. Sie 

gelten mit den ihnen nachgeordneten Dienststellen jeweils als 

Ressort." 

3. § 4 erster Satz lautet: 

"Bei der Auswahlentscheidung zwischen Bewerberinnen und 

Bewerbern dürfen insbesondere folgende Kriterien nicht 

diskriminierend herangezogen werden:" 

4. § 18 Abs. 1 lautet: 

"(1) Eine Dienstnehmerin oder ein Dienstnehmer hat 

gegenüber der Belästigerin oder dem Belästiger Anspruch auf 

Ersatz des erlittenen Schadens, wenn sie oder er infolge 

sexueller Belästigung im Zusammenhang mit ihrem oder seinem 

Dienst- oder Ausbildungsverhältnis diskriminiert worden sind." 

5. Im § 19 Abs. 1 erster Satz wird die Zitierung "§ 11" 
durch die Zitierung "§ 10" ersetzt. 

6. Im § 20 Z 6 wird die Zitierung "BGBI. Nr. 54/1979" 

durch die Zitierung "BGBl. Nr. 54/1970" und die Zitierung 

"BGBI. Nr. 25/1987" durch die Zitierung "BGBI. Nr. 25/1988" 
ersetzt." 

7. § 21 Abs. 2 Z 4 lautet: 

"4. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 

a) Gewerkschaft öffentlicher Dienst oder 

b) in Angelegenheiten von Post- und 

Fernmeldebediensteten der Gewerkschaft der Post- und 
Telegraphenbediensteten." 
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8. § 23 Abs. 4 lautet: 
"(4) Ein Antrag an die Kommission ist nur binnen sechs 

Monaten ab Kenntnis der behaupteten Diskriminierung oder 
verletzung des Frauenförderungsgebotes zulässig." 

9. § 32 Abs. 2 Z 2 lautet: 
"2. je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gewerkschaft 

Öffentlicher Dienst und der Gewerkschaft der Post- und 

Fernmeldebediensteten," 

10. Im § 32 wird nach Abs.3 folgender Abs. 3a eingefügt: 

"(3a) Gleichbehandlungsbeauftragte für Dienststellen, die 

keinem Bundesministerium nachgeordnet sind, sowie die 
Vorsitzenden der Arbeitskreise gemäß § 106a des 
Universitäts-Organisationsgesetzes, § 14b des 
Kunsthochschul-Organisationsgesetzes und § 25a des 

Akademie-Organisationsgesetzes sind berechtigt, an den 
Sitzungen der Interministeriellen Arbeitsgruppe mit beratender 
Stimme teilzunehmen." 

11. Im § 41 Abs. 2 tritt anstelle des Ausdruckes 
"1. Jänner" der Ausdruck "1. Juli". 

12. § 53 Ahs. 1 lautet: 

"(1) Jede Leiterin oder jeder Leiter einer Zentralstelle 
hat bis zum 31. März des auf den Ablauf jedes zweijährigen 
Geltungszeitraumes der Frauenförderungspläne folgenden Jahres, 

erstmals bis zum 31. März 1996, der Bundeskanzlerin oder dem 
Bundeskanzler über den Stand der Verwirklichung der 

Gleichbehandlung und Frauenförderung in ihrem oder seinem 

Ressort im jeweils letzten Geltungszeitraum des 
Frauenförderungsplanes für das Ressort zu berichten." 

13. Im § 53 Abs. 4 tritt anstelle des Ausdruckes "1. Mai" 
jeweils der Ausdruck "1. Oktober". 
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14. Dem § 54 wird folgender Ahs. 3 angefügt: 
"(3) Die Uberschrift nach § 49 im Inhaltsverzeichnis, § 2 

Ahs. 3a, § 4 erster Satz, § 18 Ahs. 1, § 19 Ahs. 1 erster Satz, 
§ 20 Z 6, § 21 Ahs. 2 Z 4, § 23 Ahs. 4, § 32 Ahs. 2 Z 2, § 32 

Abs. 3a, § 41 Abs. 2, § 53 Ahs. 1 und § 53 Abs. 4 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr .... /1993 treten mit 

1. Jänner 1994 in Kraft." 

Artikel XI 

Änderung des Ausschreibungsgesetzes 1989 

Das Ausschreibungsgesetz 1989, BGBI. Nr. 85, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 518/1993, wird wie 

folgt geändert: 

1. § 3 Z 14 lautet: 

"14. im Bereich sämtlicher Ressorts: 

Leitung einer in Z 1 bis 13 nicht angeführten 

Dienststelle mit mehr als 50 Beschäftigten, soweit 

nicht eigene Ausschreibungsverfahren im Sinne des § 82 

bestehen. Dies gilt nicht für die Dienststellen im 

Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung, 

durch deren Ausschreibung militärische Geheimnisse 
verletzt werden könnten." 

2. Am Ende des § 90 Ahs. 2 Z 6 wird der Punkt durch einen 
Beistrich ersetzt. Dem § 90 Abs. 2 wird folgende Z 7 angefügt: 

"7. § 3 Z 14 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI. Nr •.•. /1993 tritt mit 1. Jänner 1994 in Kraft.-

Artikel XII 

Änderung des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 

Das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, BGBI. Nr. 29, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 362/1991, 
wird wie folgt geändert: 

427/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 37 von 102

www.parlament.gv.at



- 36 -

1. Nach § 15 wird folgender § ISa samt Überschrift 

eingefügt: 

"Zu § 73 AYG 

§ ISa. (1) Ist bei der obersten Dienstbehörde eine 

Berufung anhängig, so kann diese das Berufungsverfahren 

aussetzen, wenn 

1. wegen derselben Rechtsfrage eine Beschwerde beim 

Verwaltungsgerichtshof anhängig ist, in der die 

Rechtswidrigkeit des Inhaltes eines Berufungsbescheides 

der obersten Dienstbehörde behauptet wird, und 

2. überwiegende Interessen des Berufungswerbers nicht 

entgegenstehen. 

Der Lauf der Frist gemäß § 73 Abs. 1 AVG wird für die Dauer der 

Aussetzung des Berufungsverfahrens gehemmt. 

(2) Nach Abschluß des Verfahrens beim 

Verwaltungsgerichtshof, das Anlaß zur Aussetzung gemäß Abs. 1 

gegeben hat, ist das Berufungsverfahren von Amts wegen 

fortzusetzen." 

2. § 19 samt Überschrift lautet: 

"Inkrafttreten 

§ 19. § ISa samt Überschrift in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr .... /1993 tritt mit 1. Jänner 1994 in 
Kraft." 

Artikel XIII 

Änderung des Auslandseinsatzzulagengesetzes 

Das Auslandseinsatzzulagengesetz, BGBl. Nr. 365/1991, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.Nr. 628/1991, wird 
wie folgt geändert: 
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1. § 1 Abs. 1 lautet: 
"(I) Bediensteten des Bundes gebührt für die Dauer ihrer 

Entsendung gemäß den §§ 1 bis Ib des Bundesverfassungsgesetzes 

über die Entsendung österreichischer Einheiten zur 

Hilfeleistung in das Ausland, BGBI.Nr. 173/1965, eine 

Auslandseinsatzzulage." 

2. Der bisherige § 13 erhält die Absatzbezeichnung "(I)". 

Dem § 13 wird folgender Abs. 2 angefügt: 
"(2) § 1 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI. Nr .... /1993 tritt mit 1. Jänner 1994 in Kraft." 

Artikel XIV 

Änderung des Nebengebührenzulagengesetzes 

Das Nebengebührenzulagengesetz, BGBI. Nr. 485/1971, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 518/1993, 

wird wie folgt geändert: 

~ 

I: Dem § 11 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"(5) Die Abs. 1 und 3 sind auf Antrag weiters auch auf 

Beamte anzuwenden, für die in einem früheren Dienstverhältnis 

eine Gutschrift von Nebengebührenwerten festgestellt wurde, 

wenn dies für den Beamten günstiger ist als die im bestehenden 

Dienstverhältnis erfolgte Berücksichtigung." 

2. Dem § 19 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"§ 11 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI. Nr .•.• /1993 tritt mit 1. Jänner 1994 in Kraft." 

Artikel XV 

Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften 

Mit Ablauf des 31. Dezember 1993 treten außer Kraft: 

1. Art. II des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 318/1977, 
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2. Art. V bis VII des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 350/1982 

und Art. VIII des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 350/1982 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 49/1983, 

3. die Verordnung über die Abgeltung von Mehrleistungen im 

Rahmen der Schulversuche im berufsbildenden Schulwesen 

und zur Sonderschule, BGBl. Nr. 484/1977, in der 

Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 147/1979. 
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Vor b 1 a t t 

probleme: 

1. Durch die Neuregelung der Anzeigepflicht von Behörden und 
öffentlichen Dienststellen in der Strafprozeßordnung wird 
die Anpassung der dienstrechtlichen Bestimmungen 
erforderlich. 

2. Die im Urlaubsgesetz durch die 
Beschäftigungssicherungsnovelle 1993 erfolgten Änderungen, 
wonach bereits vor dem Ablauf der ersten sechs Monate ein 
aliquoter Urlaubsanspruch entsteht und bei Kündigung 
seitens des Dienstnehmers im ersten Arbeitsjahr keine 
Urlaubsentschädigung gebÜhrt, erfordern die entsprechende 
Anpassung im Bereich des öffentlichen Dienstes. 

3. Im Rahmen des Disziplinarverfahrens steht die drohende 
Verfolgungsverjährung häufig umfassenden Ermittlungen der 
Dienstbehörde im Wege. 

4. Wenn der Lauf der Verjährungsfrist für den Zeitraum 
zwischen der reChtskräftigen Beendigung des geriChtliChen 
oder verwaltungsbehördlichen Strafverfahrens und dem 
Einlangen einer diesbezüglichen Mitteilung bei der 
Dienstbehörde nicht gehemmt wird, kann es durch 
Verzögerungen bei der Übermittlung dieser Mitteilung zur 
Verjährung kommen. 

5. VerfassungsreChtliChe Bedenklichkeit, daß einem Beamten, 
über den unmittelbar von der Disziplinaroberkommission eine 
Suspendierung verfügt wird, keine Möglichkeit offen steht, 
diese Entscheidung im Instanzenweg überprüfen zu lassen. 

6. Drohende Verjährung einer DienstpfliChtverletzung infolge 
Säumigkeit von Mitgliedern einer Disziplinarkommission oder 
der Disziplinaroberkommission. 

7. Die Anwendbarkeit der Berufungsvorentscheidung im 
Disziplinarverfahren erscheint unzweckmäßig. 

8. Zu großer Verwaltungsaufwand bei der Verfügung der 
Suspendierung im Falle der Verhängung einer 
UnterSUChungshaft. 

9. Tritt der Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden 
gerichtlich strafbaren Handlung im Rahmen eines 
Disziplinarverfahrens auf, besteht die Anzeigepflicht auch 
dann, wenn angenommen werden kann, daß die Strafbarkeit der 
Tat durch schadensbereinigende Maßnahmen entfallen werde. 
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10. Notwendigkeit von Zitierungsanpassungen aufgrund der 
Herausnahrne der Regelungen über die 
medizinisch-technischen Dienste aus dem 
Krankenpflegegesetz. 

11. Notwendigkeit von Übergangsbestimmungen infolge der 
Anpassungen im Disziplinarrecht an die Neufassung der 
Strafprozeßordnung. 

12. Unklarheiten hinsichtlich der Anrechnung von einschlägigen 
Doktoratsstudien bei der Ermittlung des 
VorrUckungsstichtages. 

13. Den Belastungen im Exekutivbereich wird derzeit nicht 
ausreichend Rechnung getragen. 

14. Die im Angestelltengesetz durch die 
Beschäftigungssicherungsnovelle 1993 getroffene 
Neuregelung der "Postensuchtage" erfordert eine 
entsprechende Anpassung im Bereich des öffentlichen 
Dienstes. 

15. Durch das in § 4 Abs. 4 VBG verankerte 
Kettenvertragsverbot wird die Flexibilität, die durch 
befristete Sonderverträge bei bestimmten 
Leitungsfunktionen angestrebt wird, eingeschränkt. 

16. Beim Zusammentreffen von Maßnahmen gemäß § 9 Abs. 1 und 2 
PG 1965 und Ansprüchen auf Versehrtenrenten nach dem 
B-KUVG kommt es zu Oberversorgungen, die der urspünglichen 
Intention des Gesetzgebers nicht entsprechen. 

17. Anders als in der gesetzlichen Pensionsversicherung ist 
die Erlangung e~nes Versorgungsanspruches für einen 
frUheren Ehegatten dann nicht möglich, wenn zwar vor der 
Auflösung der Ehe keine vertragliche 
Unterhaltsverpflichtung eingegangen wurde, jedoch nach 
Auflösung der Ehe die Unterhaltsleistung vom 
Unterhaltsverpflichteten in ausreichender Höhe tatsächlich 
erbracht w~rd. 

18. In der gesetzl~chen Soz~alversicherung erhöht sich der 
Mindestsatz fUr Waisen bereits ab Vollendung des 24. 
Lebensjahres, nach dem PG 1965 erst ab Vollendung des 25. 
LebenSJahres. 

19. Infolge der mit Bundesbahngesetz 1992 erfolgten 
Ausgl~ederung der Österreichischen Bundesbahnen bestehen 
die D~enst-, Besoldungs- und Pensionsverhältnisse nicht 
mehr zum Bund, sondern zum Wirtschaftskörper 
"Österreichische Bundesbahnen". 

20. Die aus dem Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 
ausgegliederten FernmeldebUros bedürfen der gleichen 
Ausnahme aus dem Geltungsbereich des PVG wie die sonstigen 
Bediensteten des Post- und Telegraphenbereiches. 

.. 

... 
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21. Die Errichtung des Bundesasylamtes als Asylbehörde erster 
Instanz samt dazugehörender Außenstellen durch das 
Asylgesetz 1991 erfordert zur besseren Vertretung der über 
den Wirkungsbereich der bei den Außenstellen 
eingerichteten Dienststellenausschüsse hinausgehenden 
Interessen die Einrichtung eines eigenen Fachausschusses. 

22. Das B-GBG entspricht nicht der besonderen 
organisatorischen position der "Österreichischen 
Bundesforste" und der "Post- und Telegraphenverwaltung" 
und bedarf darüberhinaus weiterer KlarsteIlungen. 

23. Ist bei mehreren Berufungsverfahren in der gleichen 
Dienstrechtsangelegenheit dieselbe Rechtsfrage strittig, 
muß jeder Berufungswerber zur Wahrung seiner rechtlichen 
Interessen gegen den Berufungsbescheid Beschwerde beim 
Verwaltungsgerichtshof einlegen. 

24. Das geltende Auslandseinsatzzulagengesetz stellt nur auf 
entsendete Einheiten ab. 

25. Die in einem früheren Dienstverhältnis zu einer 
ßebietskörperschaft festgestellten Gutschriften von 
NebngebUhrenwerten werden seit dem 1. Juli 1991 
vollinhaltlich berücksichtigt. Beamte, über deren 
AnsprUche vor diesem Zeitpunkt abgesprochen wurde sind oft 
schlechter gestellt. 

Ziele: 

1. Anpassung der dienstrechtlichen Bestimmungen an die durch 
eine Änderung der Strafprozeßordnung erfolgte Neuregelung 
der Anzeigepflicht von Behörden und öffentlichen 
Dienststellen. 

2. Übernahme der im Urlaubsgesetz eingetretenen Veränderungen 
in das Urlaubsrecht der Beamten und Vertragsbediensteten 
des Bundes. 

3. Vermeidung der drohenden Verfolgungsverjährung bei 
umfassendem Ermittlungsbedarf. 

4. Hemmung der Verjährungsfristen fUr den Zeitraum zwischen 
der reChtSkräftigen Beendigung des Strafverfahrens und dem 
Einlangen einer diesbezUglichen Mitteilung bei der 
Dienstbehörde. 

5. Schaffung der Möglichkeit, auch eine unmittelbar von der 
Disziplinaroberkommission verfUgte Suspendierung im 
Instanzenweg UberprUfen zu lassen. 

6. Beseitigung der MögliChkeit, daß es durch Säumigkeit des 
Vorsitzenden einer Disziplinarkommission zum Entfall einer 
Disziplinarbestrafung kommt. 
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7. Ausschluß der Anwendbarkeit der Berufungsvorentscheidung 
im Disziplinarverfahren. 

8. Beseitigung des derzeit bestehenden verwaltungsaufwandes 
bei der Verfügung der Suspendierung im Falle der 
verhängung einer Untersuchungshaft. 

9. Entfall der Anzeigepflicht bei Entfall der Strafbarkeit 
der Tat wegen binnen kurzem zu erwartender 
schadensbereinigender Maßnahmen. 

10. Anpassung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 an die 
durch das MTD-Gesetz erfolgte Zusammenfassung der 
Regelungen über die medizinisch-technischen Dienste. 

11. Sicherstellung, daß bei der disziplinären Ahndung von 
Dienstpflichtverletzungen stets dasjenige Recht anzuwenden 
ist, das zum Tatzeitpunkt gegolten hat. 

12. Klarstellung, daß grundsätzlich einschlägige 
Doktorratsstudien bei der Ermittlung des 
Vorrückungsstichtages voll zu berücksichtigen sind, auch 
wenn sie kein Ernennungserfordernis darstellen. 

13. Den Belastungen im Exekutivbereich soll ausreichend 
Rechnung getragen werden. 

14. Übernahme der im Angestelltengesetz eingefügten Regelung 
über die Postensuche während der Kündigungsfrist in den 
Bereich der privatrechtlichen Dienstverhältnisse zum Bund. 

15. Größere Flexibilität bei Sonderverträgen für die Ausübung 
bestimmter Leitungsfunktionen. 

16. Begünstigungen gemäß § 9 Abs. 1 und 2 PG 1965 sollen bei 
Anspruch auf Versehrtenrente entfallen. 

17. Angleichung der Anspruchsvorausetzungen für den 
Versorgungsbezug des früheren Ehegatten an die 
entsprechenden Regelungen in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung. 

18. Angleichung des Ergänzungszulagenrechtes an die Regelungen 
in der gesetzlichen Pensionsversicherung. 

19. Beseitigung der Anführung der ÖBB im 
Bundes-Personalvertretungsgesetz. 

20 Die aus dem Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 
ausgegliederten Fernmeldebüros sollen weiterhin aus dem 
Geltungsbereich des Bundes-Personalvertretungsgesetzes 
ausgenommen bleiben. 

21. Aufnahme des Bundesasylamtes in den Katalog des § 11 
Abs. 1 PVG. 
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22. Die Generaldirektion der Österreichischen Bundesforste und 
die Generaldirektion der Post- und Telegraphenverwaltung 
sollen als Zentralstelien und diese beiden 
Generaldirektionen mit ihren nachgeordneten Dienststellen 
als Ressort gelten. 

23. Im Interesse der verwaltungsökonomie und Kostenersparnis 
soll ermöglicht werden, grundsätzliche Rechtsfragen in 
einem Musterverfahren beim Verwaltungsgerichtshof 
auszutragen und die übrigen Berufungsverfahren für die 
Dauer des Verfahrens beim Verwaltungsgerichtshof 
auszusetzen. 

24. Anwendbarkeit des Auslandseinsatzzulagengesetzes auch auf 
entsendete Einzelpersonen. 

25. Anwendung der seit 1. Juli 1991 geltenden Rechtslage auch 
auf Beamte, über deren Berücksichtigung von 
Nebengebührenwerten aus einem früheren Dienstverhältnis 
bereits ein rechtskräftiger Bescheid erlassen worden ist. 

Inhalte: 

1. Neuregelung der Anzeige- bzw. Meldepflichten des 
Dienststellenleiters, des Beamten und der 
Disziplinarbehörden. 

2. Einführung einer Aliquotierung des Urlaubsausmaßes in den 
ersten sechs Monaten des Dienstverhältnisses und Wegfall 
des Anspruches auf Urlaubsentschädigung, wenn das 
Dienstverhältnis durch Kündigung seitens des Dienstnehmers 
im ersten Jahr des Dienstverhältnisses endet. 

3. Verlängerung der sechsmonatigen Verjährungsfrist in den 
disziplinarrechtlichen Vorschriften auf zwölf Monate. 

4. Neufassung der Bestimmungen über die Hemmung der 
Verjährungsfristen sowie übersichtlichere Gestaltung. 

5. Einführung einer Regelung, daß in jedem Fall die 
Zuständigkeit der Disziplinarkommission zur Entscheidung 
über die Aufhebung bzw. Minderung der Bezugskürzung und 
die Zuständigkeit der Disziplinaroberkommission zur 
Entscheidung über diesbezügliche Berufungen gegeben ist. 

6. Gesetzliche Verpflichtung der Vorsitzenden der 
Disziplinarkommissionen, dem Leiter der obersten 
Dienstbehörde einen Tätigkeitsbericht über die 
Arbeitsleistung der Kommission vorzulegen. 

7. Ausschluß der Berufungsvorentscheidung durch Aufnahme in 
den Katalog der nicht anwendbaren AVG-Bestimmungen. 

8. Bindung der Suspendierung sowie der infolge der 
Suspendierung eintretenden Bezugskürzung ex lege an den 
Tatbestand der Verhängung der Untersuchungshaft. 
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9. Beseitigung der Anzeigepflicht der Disziplinarbehörde in 
den disziplinarrechtlichen Vorschriften, wenn und solange 
anzunehmen ist, daß die Strafbarkeit der Tat durch 
schadensbereinigende Maßnahmen entfallen werde. 

10. Zitierungsanpassungen im BDG 1979 und im Gehaltsgesetz 
aufgrund der durch das MTD-Gesetz erfolgten Herausnahme 
der medizinisch-technischen Dienste aus dem 
"Krankenpflegegesetz". 

11. Schaffung einer Ubergangsbestimmung, die sicherstellt, daß 
bei der disziplinären Ahndung von 
Dienstpflichtverletzungen stets dasjenige Recht anzuwenden 
ist, das zum Tatzeitpunkt gegolten hat. 

12. Regelungen im Gehaltsgesetz und im 
vertragsbedienstetengesetz hinsichtlich der 
Anrechenbarkeit von Doktorratsstudien. 

13. Anhebung der Vergütungen für besondere Gefährdung und für 
Wachebeamte. 

14. Einführung eines Sonderurlaubes während der 
Kündigungsfrist, der bei Selbstkündigung nur im halben 
Ausmaß und bei Kündigung wegen Inanspruchnahme einer 
Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung 
überhaupt nicht gebührt. 

15. Ausnahme bestimmter befristeter Sonderverträge vom 
Kettenvertragsverbot. 

16. Aufnahme einer dem § 165 B-KUVG nachgebildeten Bestimmung 
in das PG 1965, wonach Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 und 2 PG 
1965 nach rechtskräftiger Feststellung des Anspruches auf 
eine Versehrtenrente nach dem B-KUVG wirkungslos werden. 

17. Aufnahme einer dem § 258 Abs. 4 ASVG in der Fassung des 
sRÄG 1993 nachgebildeten Bestimmung in das PG. Demnach 
entsteht ein Versorgungs anspruch für einen früheren 
Ehegatten auch dann, wenn die Ehe mindestens 10 Jahre 
gedauert hat und der verstorbene Beamte zur Deckung des 
Unterhaltsbedarfs seines früheren Ehegatten nachweislich 
regelmäßig Unterhalt gezahlt hat. 

18. Erlangung des erhöhten Mindestsatzes für Waisen bereits ab 
Vollendung des 24. Lebensjahres. 

19. Herausnahme der ÖBB aus den Anführungen im § 1 Abs. 2 PVG. 

20. Ausdrückliche Ausnahme der neuen Dienststellen im 
Fernmeldebereich aus dem Geltungsbereich des PVG. 

21. Erweiterung des Kataloges des § 11 Abs. 1 PVG um das 
Bundesasylamt. 
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22. Gleichstellung der Generaldirektion der Österreichischen 
Bundesforste und der Generaldirektion der Post- und 
Telegraphenverwaltung mit ZentralstelIen und Behandlung 
dieser beiden Generaldirektionen mit ihren nachgeordneten 
Dienststellen als Ressorts. 

23. Schaffung einer gesetzlich7n Grundlage für die Erlassung 
von Aussetzungsbescheiden ~ Dienstrechtsverfahren für die 
Dauer des Verfahrens beim Verwaltungsgerichtshof. 

24. Änderung der Umschreibung des vom 
Auslandseinsatzzulagengesetz erfaßten Personenkreises. 

25. Zulässigkeit eines Antrages auf Neufeststellung von 
Nebengebührenwerten aus einern früheren Dienstverhältnis, 
wenn die seit 1. Juli 1991 bestehende Rechtslage für den 
Beamten günstiger ist. 

Alternativen; 

Beibehaltung der unbefriedigenden Rechtslage. 

Kosten: 

Durch die Anpassung der dienstrechtlichen Bestimmungen an die 
durch eine Änderung der Strafprozeßordnung erfolgte Neuregelung 
der Anzeigepflicht von Behörden und öffentlichen Dienststellen 
sowie die vorgesehenen Änderungen in den disziplinarrechtlichen 
Bestimmungen sind keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen 
zu erwarten: Bestimmten Verwaltungsvereinfachungen stehen 
Regelungen gegenüber, die einen gewissen Verwaltungsmehraufwand 
erwarten lassen (z.B. die Sicherung des Instanzenzuges im 
Verfahren betreffend die Aufhebung/Minderung der Bezugskürzung 
als Folge einer Suspendierung). Zu einern vermehrten 
Personalbedarf wird es aufgrund des gegenständlichen Entwurfes in 
keinem Fall kommen. 

Mit der im Entwurf vorgesehenen Anhebung der Vergütung fUr 
besondere Gefährdung (§ 74a) und der Vergütung für Wachebeamte 
(§ 74b) sind Mehrkosten in der Höhe von 202 Mio S zu erwarten. 

Durch die vorgesehenen Änderungen im Urlaubsrecht der Beamten 
und Vertragsbediensteten wird es zu keinen Mehrkosten, eventuell 
zu leichten Einsparungen kommen. 

Der Entfall der Begünstigungen gemäß § 9 Abs. 1 und 2 PG bei 
Anspruch auf Versehrtenrente läßt keine Mehrkosten bzw. leichte 
Einsparungen erwarten . 

.. Die Aufnahme einer dem § 258 Ahs. 4 ASVG in der Fassung des 
SRAG 1993 nachgebildeten Bestimmung in das PG wird zu 
geringfügigen Mehrkosten führen, die jedoch nicht abschätzbar 
sind. 

Der um ein Jahr vorverlegte Anfall des erhöhten Mindestsatzes 
für Waisen wird jährliche Mehrkosten von ca. S 554.600 
verursachen. 

427/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 47 von 102

www.parlament.gv.at



- B -

Die Zulässigkeit eines Antrages auf Neufeststellung von 
Nebengebührenwerten aus einem früheren Dienstverhältnis, wenn die 
seit 1. Juli 1991 bestehende Rechtslage für den Beamten günstiger 
ist, läßt geringfügige Mehrkosten erwarten, die jedoch nicht 
abschätzbar sind. 

Die übrigen Änderungen des Entwurfes erfordern keine 
Mehrkosten. 
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E r 1 ä u t e run gen 

ALLGEMEINER TEIL 

Durch die Neufassung des § 84 StPO durch Art. I Z 9 des BG 

BGB1. Nr. 526/1993 wurde mit wirkung vom 1. Jänner 1994 die 

behördliche Anzeigepflicht bezüglich von Amts wegen zu 

verfolgender gerichtlich strafbarer Handlungen neu geregelt. 

Diese Neuregelung macht eine Anpassung der dienstrechtlichen 

Bestimmungen betreffend die Anzeige- bzw. Meldepflicht des 

Dienstste11en(Schu1)leiters, der Meldepflicht des Beamten und der 

Anzeigepflicht der Diszip1inarbehörden erforderlich. 

Weiters sollen durch den gegenständlichen Entwurf gewisse 

Probleme bei der Handhabung des Disziplinarrechts entschärft 

sowie bestimmte Vorschriften besser an die tatsächlichen 

Gegebenheiten angepaßt werden. Darüberhinaus sind einige 

sprachliche und legistische Verbesserungen beabsiChtigt. 

Ein weiterer Punkt des Entwurfes betrifft die Berichtspflicht 

der Leiter der Disziplinarkommissionen und der 

Disziplinaroberkommission. Durch diese soll dem Leiter des 

jeweiligen obersten Organes die Möglichkeit gegeben werden, sich 

über den tatsächlichen Arbeitsanfall und über Verfahrensabläufe 

bei den Disziplinarkommissionen zu informieren; eine inhaltliche 

Einflußnahme auf die Tätigkeit dieser Behörden ist jedoch im 

Hinblick auf die verfassungsrechtlich abgesicherte 

Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Mitglieder der 

Disziplinarkommissionen und der Disziplinaroberkommission 
ausgeschlossen. 
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Daneben enthält der Entwurf Anpassungen des Urlaubs rechtes an 

die durch-die Beschäftigungssicherungsnovelle 1993 erfolgten 

Änderungen, weitere Schritte zur Angleichung des Pensionsrechtes 

der Beamten an die gesetzliche Pensionsversicherung, 

Sonderbestimmungen über die Anstellungserfordernisse bestimmter 

Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen, 
terminologische Anpassungen an geänderte Schulbezeichnungen, 

Vorschriften über die vereinfachte Kundmachung von 

Lehrverpflichtungsverordnungen im Zusammenhang mit schulautonomen 

Lehrplanbestimmungen sowie Bestimmungen über das Außerkrafttreten 
von Rechtsvorschriften. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses 

Bundesgesetzes ergibt sich 

1. hinsichtlich des Art. I bis V und VIII bis XIII aus 

Art. 10 Abs. 1 Z 16 B-VG, 

2. hinsichtlich des Art. VI aus Art. 14 Abs. 2 B-VG, 
3. hinsichtlich des Art. VII aus Art. 14a Abs. 3 lit. b B-VG 

EG-Normen werden durch die getroffenen Regelungen nicht 
berührt. 

BESONDERER TEIL 

Zu Art. I Z 1 und 2, Art. VI Z 1 und 2 und Art. VII Z 1 und 
2 (§ 45 BDG 1979, § 32 LDG und § 32 LLDGl; 

Der die Anzeigepflicht von Behörden und öffentlichen 

Dienststellen regelnde § 84 StPO wurde mit Wirkung vom 1. Jänner 
1994 insofern geändert, als 

1. eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft oder bei der 
Sicherheitsbehörde eingebracht werden kann, 

2. die strafbare Handlung den gesetzmäßigen Wirkungsbereich 

der Behörde oder Dienststelle betreffen muß, und 
3. die Anzeigepflicht unter bestimmten Voraussetzungen 

(Beeinträchtigung einer amtlichen Tätigkeit durch Störung 
des dafür erforderlichen persönlichen 
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Vertrauensverhältnisses, binnen kurzem zu erwartender 

Entfall der Strafbarkeit der Tat durch 
schadensbereinigende Maßnahmen) entfällt. 

Diese Neuregelung macht eine entsprechende Anpassung der 

dienstrechtlichen Bestimmungen betreffend 
1. die Anzeige- bzw. Meldepflicht des Dienststellenleiters, 

2. die Meldepflicht des Beamten bezüglich strafbarer 

Handlungen (siehe unten Z 2) und 
3. die Anzeigepflicht der Disziplinarbehörden (siehe unten 

Z 10) 

erforderlich. 

Eine Anzeige- oder Meldepflicht des' Dienststellenleiters 

soll somit in Hinkunft grundsätzlich nur mehr dann bestehen, wenn 
die strafbare Handlung den Wirkungsbereich der Dienststelle 

betrifft. Dieser ergibt sich in der Regel aus gesetzlichen 

Zuständigkeitsvorschriften. Im Bereich der Bundesverwaltung 

bestehen jedoch auch Dienststellen, deren Wirkungsbereich nicht 

gesetzlich geregelt ist (z.B. Bundesarchiv). FUr die Leiter dieser 

Dienststellen wird Anzeige- bzw. Meldepflicht grundsätzlich dann 

bestehen, wenn die strafbare Handlung Bezug auf die allgemeine 

Tätigkeit der Dienststelle hat. 

Auch die demnach grundsätzlich bestehende Anzeige- oder 

Meldepflicht entfällt unter bestimmten Voraussetzungen: Zunächst 
in den Fällen, in denen die Anzeige eine amtliche Tätigkeit 

beeinträchtigen wUrde, deren Wirksamkeit eines persönlichen 

Vertrauensverhältnisses bedarf. Ein derartiges 

Vertrauensverhältnis wird vor allem bei öffentlichen 

Beratungsstellen und in den Bereichen der Pädagogik und der 

öffentlichen Sozialarbeit von Bedeutung sein, wo Inanspruchnahme, 
Betreuung und Beratungserfolg davon abhängen können, daß die 

anvertrauten Umstände vertraulich behandelt und nicht zum 
Gegenstand einer Anzeige gemacht werden. 

427/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 51 von 102

www.parlament.gv.at



- 12 -

weiters soll die Anzeigepflicht entfallen, wenn und solange 

hinreichende GrUnde fUr die Annahme vorliegen, daß die 

Strafbarkeit der Tat binnen kurzem durch schadensbereinigende 
Maßnahmen entfallen werde. In diesem Zusammenhang ist vor allem 
das Rechtsinstitut der tätigen Reue (§ 167 StGB) relevant. Durch 
diese Bestimmung soll verhindert werden, daß durch unverzügliche 

An'zeige entsprechende Bemühungen des Straffälligen behindert 

werden. 

Zu bemerken ist, daß das nach § 86 StPO jedermann zustehende 

Anzeigerecht bezüglich strafbarer Handlungen unberührt bleibt; in 

den Fällen, in denen keine Anzeigepflicht besteht, wird somit die 

Anzeige bzw. Meldung an die zur Anzeige berufene Stelle ins 

Ermessen des Dienststellenleiters gestellt. Eine Verpflichtung zur 

Amtsverschwiegenheit wird somit durch eine solche Anzeige nicht 
verletzt. 

Durch den Schlußsatz des jeweils eingefügten Absatzes wird 
klargestellt, daß die Anzeigepflicht der Sicherheitsbehörden durch 
diese dienstrechtliche Neuregelung unberührt bleibt. 

Zu Art. I Z 3. Art. VI Z 3 und Art. VII Z 3 (§ 53 Abs. 1 
BDG 1979. § 37 Abs. 1 LDG und § 37 Abs. 1 LLDG); 

Zum Grundsätzlichen siehe die Erläuterungen zu Art I Z 1. 

Die Meldepflicht des Beamten bezUglieh strafbarer Handlungen 
soll auf die Fälle beschränkt werden, in denen die strafbare 

Handlung den Wirkungsbereich der Dienststelle betrifft, der der 

Beamte angehört. Die Entscheidung darUber, ob Anzeige (bzw. 

Meldung an die zur Anzeige berufene Stelle) zu erstatten ist, soll 

jedoch dem Leiter der Dienststelle vorbehalten bleiben. 

Zu Art. I Z 4 und 5 (§ 64 und § 68 Ahs. 2 BDG 1979); 

Mit der Beschäftigungssicherungsnovelle 1993, BGBl. 
Nr. 502/1993, wurde unter anderem das Urlaubsgesetz, BGBl. 

Nr. 390/1976, geändert. Eine dieser Änderungen sieht vor, daß ein 

Urlaubsanspruch bereits vor dem Ablauf von sechs Monaten im ersten 
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Arbeitsjahr entsteht, und zwar im Verhältnis zu der im ersten 

Arbeitsjahr zurückgelegten Dienstzeit. Nach sechs Monaten entsteht 

der Urlaubsanspruch in voller Höhe. 

Um diese Änderungen in das Urlaubsrecht der Beamten zu übernehmen, 

ist es notwendig, den bisherigen § 64 Ahs. 2 entfallen zu lassen, 
der den erstmaligen Anspruch auf Erholungsurlaub von der 

sechsmonatigen Dauer des Dienstverhältnisses abhängig macht. Eine 

Aliquotierung des Urlaubsausmaßes im Sinne der Neuregelung des 

Urlaubsgesetzes ergibt sich für Beamte durch Einführung einer 
Aliquotierungsbestimmung über den Urlaubsverbrauch (§ 68 Ahs. 2). 

Unter Anwendung dieser Bestimmung ergibt sich zu Beginn des 

Dienstverhältnisses folgendes Höchstausmaß für den Verbrauch des 
Erholungsurlaubes: 

Werktage Arbeitstage 

im 1. angefangenen Monat 
des Dienstverhältnisses: 3 3 

im 2 . angefangenen Monat 
des Dienstverhältnisses: 5 5 

im 3. angefangenen Monat 
des Dienstverhältnisses: 8 7 

im 4. angefangenen Monat 
des Dienstverhältnisses: 10 9 

im 5. angefangenen Monat 
des Dienstverhältnisses: 13 11 

im 6. angefangenen Monat 
des Dienstverhältnisses: 15 13 

ab dem 7. angefangenen Monat 
des Dienstverhältnisses: 30 25 

Zu Art. I Z 6. Art. VI Z 4 und Art. VII Z 4 (§ 94 Abs. 1 
BDG 1979. § 72 Abs. 1 LDG und § 80 Abs. 1 LLDG): 

Ein Beamter darf wegen einer Dienstpflichtverletzung nicht 
mehr bestraft werden, wenn gegen ihn nicht innerhalb von sechs 
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Monaten, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem der 

Disziplinarbehörde die Dienstpflichtverletzung bekannt wird, eine 
DisziplinarverfUgung erlassen oder ein Disziplinarverfahren vor 

der Disziplinarkommission eingeleitet wurde. 

Sofern die Dienstbehörde im Auftrag der Disziplinarkommission 

vor Einleitung des Disziplinarverfahrens notwendige Ermittlungen 
durchzufUhren hat, steht die drohende Verjährung häufig 

umfassenden Ermittlungen im Wege, zumal die Dienstbehörden nicht 
Uber einen demjenigen der Sicherheitsbehörden vergleichbaren 

Ermittlungsapparat verfUgen. Dieser Problematik soll durch eine 

Verlängerung der sechsmonatigen Verjährungsfrist auf zwölf Monate 

fUr diesen Fall begegnet werden. 

Zu Art. I Z 7, Art. VI Z 5 und Art. YII Z 5 (§ 94 Abs. 2 und 

3 BOG 1"979, § 72 Abs. 2 LDG und § 80 Abs. 2 LLDG); 

Nach der derzeitigen Rechtslage wird der Lauf der 

Verjährungsfristen zwar fUr die Dauer eines strafgerichtlichen 
Verfahrens oder eines Verwaltungsstrafverfahrens gehemmt, wenn der 

der Oienstpfl~chtverletzung zugrundeliegende Sachverhalt 
Gegenstand e~ne5 solchen Verfahrens ist, nicht aber fUr den 
Zeitraum zwischen der rechtskräftigen Beendigung des gerichtlichen 

oder verwaltungsbehördlichen Strafverfahrens und dem Einlangen 

einer diesbezUglichen Mitteilung bei der Dienstbehörde, wenn diese 
nicht selbst die Anzeige erstattet hat. Es kann daher durch 

Verzögerungen bei der Übermittlung einer diesbezUglichen 

Mitteilung durch die Gerichte oder VerwaltungSbehörden Verjährung 

eintreten, was nicht ~ Sinne e~ner geordneten 

Disziplinarrechtspflege sein kann. Diesem Manko soll durch eine 

entsprechende Neufassung der Bestimmungen Uber die Hemmung der 

Verjährungsfristen Rechnung getragen werden, die gleichzeitig 
Ubersichtlicher gefaßt werden sollen. 

Zu Art. I Z 8, Art. VI Z 6 und Art. YII Z 6 (§ 95 Abs. 2 
BOG 1979, § 73 Abs. 2 LOG und § 81 Abs. 2 LLDG)j 

Die Bindung einer Kommission im Disziplinarverfahren, deren 

Mitgliedern Unabhängigkeit und Selbständigkeit in AusUbung ihres 
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Amtes zugesichert ist, an die Entscheidungen weisungsgebundener 

Verwaltungsbehörden erscheint im Hinblick auf den in Art. 6 MRK 
normierten Grundsatz eines "fair trial" verfassungsrechtlich 

problematisch. Diese Bindung soll somit nur mehr bezüglich 

Entscheidungen unabhängiger Verwaltungssenate bestehen bleiben. 

Zu Art. I Z 9 (§ 97 BDG 1979); 

In den Fällen, in denen eine Suspendierung unmittelbar von 

der Disziplinaroberkommission verfügt wird, hat diese Behörde nach 
derzeitiger Rechtslage auch auf Antrag oder von Amts wegen in 

erster und einziger Instanz über die Aufhebung/Minderung der 

Bezugskürzung zu entscheiden; der suspendierte Beamte hat daher 

keine MögliChkeit, diese Entscheidung im Instanzenweg überprüfen 

zu lassen. Diese Rechtslage ist im Hinblick auf das 

Rechtsstaatsprinzip verfassungsrechtlich bedenklich. 

Es soll daher in jedem Fall die Zuständigkeit der 

Disziplinarkommission zur Entscheidung über die 
Aufhebung/Minderung der Bezugskürzung und der 

Disziplinaroberkommission zur Entscheidung über Berufungen gegen 

diesbezügliche Entscheidungen der Disziplinarkommission vorgesehen 
werden. 

Für den Bereich des LOG 1984 und des LLDG 1985 ist eine 
entsprechende Regelung der zuständigen Landesgesetzgebung 
vorbehalten. 

Zu Art. I Z 10 (5 102 Aba. 3 und 4 BOG 1979); 

Von der Volksanwaltschaft wurde anläßlich eines 

tlberprüfungsverfahrens bemängelt, daß die nicht in rechtlichen 
Entscheidungen bestehenden Arbeitsleistungen der 

Disziplinarkommissionen und der Disziplinaroberkommission derzeit 
keiner nachprüfenden Kontrolle unterliegen. So kann es unter 

anderem infolge von Säumigkeit des Vorsitzenden einer 

Disziplinarkommission bei der Einberufung der Kommission zur 

Entscheidung darüber, ob ein Disziplinarverfahren durchzufUhren 
ist, infolge Verjährung zu einem Entfall der Möglichkeit der 
Disziplinarbestrafung kommen. 
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soweit hingegen die Verjährung auf andere Fälle von 

Säumigkeit zurückgeführt werden kann (z.B. Säumigkeit der 

Dienstbehörde bei der Weiterleitung der Oisziplinaranzeige an die 

Disziplinarkommission oder bei in deren Auftrag durchzuführenden 
Ermittlungen), steht einer Kenntnisnahme dieser Umstände durch den 
Dienstvorgesetzten - was Voraussetzung jeder disziplinären 

Verfolgung ist - grundsätzlich nichts entgegen. Im Falle der 
Säumigkeit von Mitgliedern einer Oisziplinarkommission oder der 

Disziplinaroberkommission kommen jedoch die den Leitern der 

obersten Dienstbehörden gegenüber dem beschriebenen Personenkreis 

zukommenden disziplinären Befugnisse (§ 109 BOG 1979) schon 

deshalb praktisch nicht zum Tragen, weil es den Leitern der 

obersten Dienstbehörden an entsprechender Information über die 

Arbeitsleistung der Disziplinarkommissionen und der 

Disziplinaroberkommission fehlt. Die Beschaffung solcher 
Informationen mittels Weisung erscheint jedoch derzeit aufgrund 

der Verfassungsbestimmung des § 102 Ahs. 2 ausgeschlossen. 

Um den Leitern der obersten Dienstbehörden die für eine 
Kontrolle der Arbeitsleistungen der Kommissionen erforderlichen 
Informationen bereitzustellen, sollen alle Kommissionsleiter 
gesetzlich verpflichtet werden, jährlich dem Leiter desjenigen 

obersten Organes, bei dem die jeweilige Kommission eingerichtet 
ist, einen Tätigkeitsbericht Uber die Arbeitsleistung der 

Kommission vorzulegen. 1m Hinblick auf die Selbständigkeit und 

Unabhängigkeit der Kommissionsmitglieder soll aber weiterhin 
jegliche inhaltliche Einflußnahme der Leiter der obersten Organe 

auf die Tätigkeit der Kommissionen im Disziplinarverfahren 
ausgeschlossen sein. 

Zu Art. I Z 11. Art. VI Z 7 und Art. YII Z 7 (§ 105 Z 1 
BDG 1979. § 74 Z 1 LPG und § 82 LLDG) i 

Die Anwendbarkeit der Berufungsvorentscheidung (§ 64a AVG) im 
Disziplinarverfahren hat sich in der Praxis als unzweckmäßig 

erwiesen. Sie soll daher durch ausdrUckliche Aufnahme des § 64a 
AVG in den Katalog der nicht anwendbaren Bestimmungen des AVG 
ausgeschlossen werden. 
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Zu Art. I Z 12, Art. VI Z 8 und Art. VII Z 8 (§ 112 BDG 1979, 

§ 80 LDG und § 88 LLDG) i 

Im Falle der Verhängung der Untersuchungshaft über einen 

Beamten hat die Dienstbehörde nach der derzeitigen Rechtslage ohne 
jeglichem Ermessensspielraum die vorläufige Suspendierung zu 

verfügen. Diese ist sodann der Disziplinarkommission mitzuteilen, 

die im Hinblick auf den Schlußsatz des § 112 Abs. 3 BDG 1979 (bzw. 

der entsprechenden Bestimmungen des LDG 1984 und des LLDG 1985) 

wiederum keine andere Entscheidungsmöglichkeit hat, als die 

Suspendierung zu verfügen. 

Der durch diese Vorgangsweise im Falle der Verhängung der 

Untersuchungshaft über einen Beamten ausgelöste Verwaltungsaufwand 

ist nicht vertretbar. Die Suspendierung sowie die infolge der 

Suspendierung eintretende Bezugskürzung sollen daher ex lege an 
den Tatbestand der Verhängung der Untersuchungshaft gebunden 

werden. Damit soll auch der Eintritt der Bezugskürzung auf den 

Zeitpunkt der Verhängung der Untersuchungshaft vorgezogen werden. 

Diese geplante Regelung macht jedoch Vorkehrungen für den 

Fall der Aufhebung der Untersuchungshaft erforderlich, da die ex 

lege eintretende Suspendierung grundsätzlich mit Aufhebung der 
Untersuchungshaft enden soll. Bei Vorliegen der sonstigen 

Voraussetzungen, die die (vorläufige) Suspendierung eines Beamten 

rechtfertigen, hat somit die Disziplinarkommission zu verfügen, 

daß die Suspendierung auch nach Aufhebung der Untersuchungshaft 

aufrecht bleibt. Diese Verfügung gilt bezüglich aller sonstigen 

Rechtswirkungen einer Suspendierung sowie bezüglich der 

Berufungsmöglichkeit dagegen als Suspendierung durch die 

Disziplinarkommission. 

Als Voraussetzung für eine derartige Verfügung der 
Disziplinarkommission ist es erforderlich, daß letztere umgehend 

Kenntnis von der Verhängung der Untersuchungshaft über einen 

Beamten erhält. 
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Die geplante Alleinzuständigkeit der Disziplinarkomrnission 

zur Entscheidung über die Aufhebung/Minderung der Bezugskürzung in 

erster Instanz macht für den Bereich des BDG 1979 die Streichung 

des Klammerausdrucks im 2. Satz des § 112 Ahs. 4 (nunmehr: Ahs. 6) 

erforderlich. 

Ansonsten entspricht der neugefaßte § 112 BDG 1979 (§ 80 LDG 

1984, § 88 LLDG 1985) der bisherigen Rechtslage. 

Zu Art. I Z 13. Art. VI Z 9 und Art. YII Z 9 (§ 114 BDG 1979. 

§ 82 LDG und § 90 LLDG): 
Zum Grundsätzlichen siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 1. 

§ 114 BDG 1979 (§ 82 LDG 1984, § 90 LLDG 1985) regelt die 

Anzeige gegen einen Beamten durch die Disziplinarbehörde während 

eines Disziplinarverfahrens. Der Entfall der Anzeigepflicht wird 

sich in diesem Zusammenhang aus folgenden Gründen nur auf den 

Entfall der Strafbarkeit der Tat wegen binnen kurzem zu 

erwartender schadensbereinigender Maßnahmen beziehen können: 

Zunächst betrifft das "persönliche Vertrauensverhältnis" im 

Sinne des § 84 Abs. 2 Z 1 StPO nur das Verhältnis zwischen Beamten 

und Bürgern, nicht aber dasjenige zwischen Beamten und 

Dienstbehörden. Ein Entfall der Anzeigepflicht wegen einer zu 

befürchtenden Beeinträchtigung einer amtlichen Tätigkeit durch die 

Störung eines Vertrauensverhältnisses kann daher diesfalls nicht 
Platz greifen. 

Weiters ist davon auszugehen, daß der Verdacht einer 

strafbaren Handlung eines Beamten, die gleichzeitig dem Verdacht 

einer Dienstpflichtverletzung zugrundeliegt, immer den 

Wirkungsbereich einer Dienstbehörde betrifft. Es ist daher auch 

die Einschränkung der Anzeigepflicht auf strafbare Handlungen, die 

den Wirkungsbereich der Disziplinarbehörde betreffen, im gegebenen 
Zusammenhang nicht anwendbar. 
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Die Anzeigepflicht der Disziplinarbehörde, die während eines 

anhängigen Disziplinarverfahrens zur Ansicht kommt, daß eine 

strafbare Handlung vorliegt, entfällt somit nur, wenn und solange 

anzunehmen ist, daß die Strafbarkeit der Tat binnen kurzem durch 

schadensbereinigende Maßnahmen entfallen werde. Zu beachten ist, 

daß der Entfall der geriChtlichen Strafbarkeit einer Tat keine 

Auswirkungen auf die disziplinäre Strafbarkeit derselben hat. 

Durch den Abs. 4 soll der Zeitpunkt der weiterfUhrung des 

Disziplinarverfahrens auch fUr die Fälle der ZurUcklegung der 

Anzeige oder des Absehens von der Einleitung eines 

Verwaltungs strafverfahrens exakt geregelt werden. 

Im Zuge der allgemeinen ZurUckdrängung behördlicher 

Anzeigepflichten erscheint es gerechtfertigt, die Pflicht zur 

Anzeige von VerwaltungsUbertretungen zu beseitigen. Zu bemerken 

ist, daß das jedermann zustehende Recht auf Anzeige von 

VerwaltungsUbertretungen (§ 13 AVG) unberUhrt bleibt. Sofern es 

der Disziplinarbehörde zweckmäßig erscheint, kann sie somit 

Anzeige an die Verwaltungsbehörde erstatten und das 

Disziplinarverfahren unterbrechen; dasselbe gilt fUr Anzeigen an 

die Staatsanwaltschaft oder die Sicherheitsbehörde, sofern keine 

Anzeigepflicht besteht. 

Zu Art. I Z 14. Art. VI Z 10 und Art. VII Z 10 (§ 126 Abs. 3 

BDG 1979. § 95 Abs. 3 LDG und § 103 Abs. 3 LLDG) i 

Bei der Bestimmung, daß schriftliche Ausfertigungen der 

Disziplinarerkenntnisse der Dienstbehörde und den Parteien 

längstens innerhalb von zwei Wochen zuzustellen sind, handelt es 

sich um eine Sollvorschrift, deren Verletzung (abgesehen von 

theoretisch möglichen, jedoch praktisch kaum denkbaren 

AmtshaftungsansprUchen) keinerlei Rechtsfolgen nach sich zieht. Da 

die Zustellung schriftlicher Ausfertigungen in der Praxis häufig 

erst nach Ablauf dieser Frist möglich ist, soll hier der 

Gesetzestext an die tatsächlichen Gegebenheiten angepaßt werden. 

Dies enthebt jedoch die Disziplinarbehörden nicht von ihrer 

Verpflichtung, schriftliche Ausfertigungen von 

Disziplinarerkenntnissen so bald wie möglich - eben unverzUglich -
zuzustellen. 
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Zu Art. I Z 15, 16, 20, 22 und 23 und Art. II Z 3 (§ 231a 

Abs. 1 und 3 BDG 1979, Anlage 1 Z 2.3 1it. g, 39.2, 39.3, 40.2 und 

40.3 BDG 1979 und § 30b Abs. 1 GG): 

Durch das MTD-Gesetz, BGBl. Nr. 460/1992, wurden die 

Regelungen über die medizinisch-technischen Dienste in einem 

eigenen Gesetz zusammengefaßt und aus dem "Krankenpflegegesetz" 

(BGBl. Nr. 102/1961) herausgelöst. Dadurch werden 

Zitierungsanpassungen im Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 und im 

Gehaltsgesetz notwendig. 

Zu Art. I Z 17, Art. VI Z 11 und Art. YII Z 11 (§ 238 Abs. 3 

bis 5 BDG 1979, § 121b LDG und § 125a LLDG): 

Durch die Ubergangsbestimmungen soll sichergestellt werden, 

daß bei der disziplinären Ahndung von Dienstpflichtverletzungen 

stets dasjenige Recht anzuwenden ist, das zum Tatzeitpunkt 

gegolten hat. Abweichend davon sollen Anzeige- und Meldepflichten, 

die bis zum Ablauf des 31. Dezember 1993 bereits tatsächlich 

bestehen, mit 1. Jänner 1994 entfallen, sofern die gesetzlichen 

Voraussetzungen vorliegen. 

Zu Art. I Z 18 (§ 240 Abs. 4 BDG 1979); 

Eine Ergänzung der Ubergangsbestimmungen (die im Wege von 

Verweisungen fUr land- und forstwirtschaftliche 

Landesvertragslehrer Anwendung finden) soll es ermöglichen, 

Vertrags lehrer für einzelne Unterrichtsgegenstände an land- und 

forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen, die die (heute 

nicht mehr vorgesehene) BefähigungsprUfung für den land- und 

forstwirtschaft lichen Lehr- und Förderungsdienst abgelegt haben, 

in der Entlohnungsgruppe 1 2a 1 (vgl. auch Anlage Art. 11 Z 3 des 

Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 
1985) anzustellen. 

Zu Art. I Z 19 (§ 246 Abs. 7 BOG 1979): 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 
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Zu Art. I Z 21 (Anlage 1 Z 23.9, 24.3, 25.1, 26.1 und 26.7 

BDG 1979); 

Durch die 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle, 

BGB1. Nr. 512/1993, wurden die Bildungsanstalten für Erzieher in 

Bildungsanstalten für Sozialpädagogik urnbenannt. Mit den 

vorgesehenen terminologischen Anpassungen soll dieser 

Bezeichnungsänderung Rechnung getragen werden. 

Zu Art. 11 Z 1 und Art. 111 Z 2 (§ 12 Abs. 2 Z 8 GG und § 26 

Abs. 2 Z 8 VBG): 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird die bisherige Z 8 in 

mehrere Absätze geteilt. Die nunmehrige Z 8 entspricht dem 

bisherigen Einleitungssatz der Z 8. 

Zu Art. 11 Z 2 und Art. 111 Z 3 (§ 12 Abs. 2a bis 2d GG und 

§ 26 Abs. 2a bis 2d VBG>: 

§ 12 Abs. 2a GG und § 26 Abs. 2a VBG entsprechen teilweise 
dem bisherigen Abs. 2 Z 8. 

§ 12 Abs. 2b und 2c GG bzw. § 26 Abs. 2b und 2c VBG dienen 

der Klarstellung, daß grundsätzlich einschlägige Doktorratsstudien 

nach § 12 Abs. 2 Z 8 GG bzw. § 26 Abs. 2 Z 8 VBG für die 

Vollanrechnung zu berücksichtigen sind, auch wenn sie kein 
Ernennungserfordernis darstellen. 

§ 12 Abs. 2b GG bzw. § 26 Ahs. 2b VBG regeln den Fall des 

Zusammentreffens eines -alten- Diplomstudiums mit einem 

zugehörigen Doktorratsstudium. Die Begrenzung auf das in der 

Anlage zu § 12 Ahs. 2 Z 8 Ge bzw. § 26 Abs. 2 Z 8 VBG vorgesehene 

Höchstausmaß findet darin ihre Begründung, daß der Schwerpunkt des 

Studiums in diesem Fall auf dem -Altstudium- lag und die Anlage 

für Diplomstudien (zB Hagisterium) ~ Doktorratsstudium insgesamt 
gilt. 

§ 12 Abs. 2c GG bzw. § 26 Abs. 2c VBG regelt 

Doktoratsstudien, die an ein -neues" Diplomstudium angeschlossen 
werden. 
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§ 12 Ahs. 2d GG bzw. § 26 Ahs. 2d VBG entspricht dem letzten 

Satz des bisherigen § 12 Ahs. 2 Z 8 GG bzw. § 26 Ahs. 2 Z 8 VBG. 

Zu Art. 11 Z 4 (§ 58 Ahs. 1, § 59 Ahs. 8 und 9 GG); 

Durch die 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. 

Nr. 512/1993, wurden die Bildungsanstalten für Erzieher in 

Bildungsanstalten für Sozialpädagogik umbenannt. Mit den 

vorgesehenen terminologischen Anpassungen soll dieser 

Bezeichnungsänderung Rechnung getragen werden. 

Zu Art. 11 Z 5 und 6 (§§ 74a Abs. 1 und 74b Abs. 1 GG); 

Mit der Anhebung der Vergütung für besondere Gefährdung 

(§ 74a) und der Vergütung für Wachebeamte (§ 74b) soll den 

Belastungen im Exekutivbereich weiter Rechnung getragen werden. 

Zu Art. 11 Z 7 (§ 90 Abs. 8 GG); 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 

Zu Art. 111 Z 1 (§ 5 Abs. 2 VBG); 

Durch die Erweiterung dieser Bestimmung wird die Pflicht des 

Vertragsbediensteten normiert, eine ihm gemäß § 10 Ahs. 7 ASVG 

zugestellte Bescheinigung über die vorläufige Krankenversicherung 

dem Dienstgeber zu melden. Dies ist notwendig, da der Anspruch auf 

den mit diesem Entwurf neu eingefUhrten Sonderurlaub während der 

Kündigungsfrist (§ 33a) unter anderem von Ausstellung einer 
solchen Bescheinigung abhängt. 

Zu Art. 111 Z 4 und 5 (§ 27 und § 27e VBG); 

Auf die Erläuterungen zu Art. I Z 4 wird verwiesen. 

Zu Art. 111 Z 6 (§ 28a Abs. 5 VBG); 

Die Beschäftigungssicherungsnovelle 1993 hat auch den im 

Urlaubsgesetz geregelten Anspruch des Arbeitnehmers auf 

Urlaubsentschädiung bei Selbstkündigung eingeschränkt. Bei 

Kündigung seitens des Arbeitnehmres soll demnach eine 

Urlaubsentschädigung erst ab dem zweiten Arbeitsjahr gebühren, 

wenn bereits mehr als die Hälfte des Urlaubsjahres verstrichen ist. 
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Mit den neu angefügten Bestimmungen des § 28a Ahs. 5 wird 

diesen Änderungen im Regelungsbereich des VBG entsprochen. 

Zu Art. 111 Z 7 und 8 (§§ 33 und 33a VBG); 
Durch die Beschäftigungssicherungsnovelle 1993 wurde weiters 

das Ausmaß und die Anspruchsvoraussetzungen für die im 

Angestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/1921, und im ABGB geregelten 
"Postensuchtage" geändert. Bei Kündigung seitens des Arbeitnehmers 

wird der bisherige Anspruch von acht auf vier Arbeitsstunden 

verkürzt. Kein Freistellungsanspruch besteht bei Kündigung durch 

den Arbeitnehmer, wenn der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Pension 

aus der gesetzlichen pensiondversicherung hat, ausgenommen bei 

Inanspruchnahme einer Gleitpension. 

Im Vertragsbedienstengesetz war die "Postensuche" im § 33 

Ahs. 2 (in der Bestimmung über die Kündigungsfristen) bisher 

analog zum § 22 Angestelltengesetz bzw. zum § 1160 ABGB geregelt. 

Aus systematischen Gründen soll diese Bestimmung jedoch 

aufgelassen werden, da sie in keinem Zusammenhang mit dem Ausmaß 

und der Berechnung der Kündigungsfristen steht. 

Mit dem neuen § 33a wird ein "Sonderurlaub während der 

Kündigungsfrist" eingefUhrt. Die bisherige Sonderinstitut 

"Freigabe zum Aufsuchen eines neuen Dienstpostens" wird nunmehr 

als Sonderurlaub dem Sonderurlaub gemäß § 29a naChgebildet. 

Allerdings besteht auf den Sonderurlaub gemäß § 33a - bei 

Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen - ein ReChtsanspruch. Der 

Rechtsanspruch bezieht sich jedoch nur auf das im § 33a Abs. 1 

festgelegte Mindestausmaß. Dieses Mindestausmaß beträgt 
wöchentlich bei 

a) Kündigung durch den Dienstgeber 8 Dienststunden und 

b) Kündigung durch den Dienstnehmer 4 Dienststunden. 

Dienststunden sind gemäß § 20 in Verbindung mit § 48 Ahs. 1 BDG 

1979 Stunden, die im Dienstplan vorgeschrieben sind. Das 

Mindestausmaß wird vom Beschäftigungsausmaß des 

Vertragsbediensteten nicht berührt, d.h. daß auch ein 

teilbeschäftigter Vertragsbediensteter Anspruch auf Sonderurlaub 
im Ausmaß von 8 bzw. 4 Dienststunden hat. 
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Der Anspruch auf Sonderurlaub gemäß § 33a Abs. 1 besteht 

weiters nur während der Kündigungsfrist nach § 33. Vor dem Tag des 

Ausspruches der Kündigung oder während der Kündigungsfrist, wenn 
gemäß § 33a Abs. 2 kein Anspruch auf Sonderurlaub besteht, kann 
ein Sonderurlaub zum Aufsuchen eines neuen Dienstpostens daher nur 

unter Heranziehung des § 29a gewährt werden. Hingegen kann während 

der Kündigungsfrist auch ein Sonderurlaub gemäß § 33a Abs. 1 in 
einern höheren Ausmaß gewährt werden, als es dem Mindestausmaß 
entspricht. Ein Rechtsanspruch auf einen solchen Sonderurlaub 
besteht allerdings nicht. 

Weiters besteht kein Anspruch auf Sonderurlaub gemäß § 33a 
Abs. 1, wenn 

a) der Vertragsbedienstete wegen Inanspruchnahme einer Pension aus 

der gesetzlichen Pensionsversicherung kündigt oder 

b) bei Kündigung durch den Dienstgeber, wenn der Dienstnehmer 

einen Anspruch auf eine Pension aus der gesetzlichen 

Pensionsversicherung hat und eine Bescheinigung gemäß § 10 Abs. 7 
ASVG ausgestellt wurde. 

Eine solche Bescheinigung wird vom in Betracht kommenden 
Pensionsversicherungsträger bzw. Träger der zusätzlichen 

Pensionsversicherung ausgestellt, wenn ein Antrag auf Zuerkennung 
einer den Bezug einer Krankenversicherung begründenden Pension 

gestellt wurde und die Zuerkennung dieser Pension wahrscheinlich 

ist oder der Pensionswerber ein Verfahren in Sozialrechtssachen 
anhängig gemacht hat. Aus der Bescheinigung geht der Tag des 

voraussichtlichen Pensionsanfalls hervor. Sie ist dem 

Antragsteller und dem zuständigen Träger der Krankenversicherung 
zuzustellen. Gemäß § 5 Abs. 2 in der Fassung des vorliegenden 

Entwurfes hat der Vertragsbedienstete die Pflicht, den Besitz 
einer solchen Bescheinigung zu melden. 

Diese Neuregelung umfaßt nicht sämtliche Fälle des im § 32 

Abs. 2 lit. h genannten Kündigungsgrundes. Dieser ist bereits 

gegeben, wenn das Ende des Dienstverhältnisses nach dem Erreichen 

des angegebenen Anfallsalters des Vertragsbediensteten liegt. Da 
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die Kündigung schon vor dem Erreichen dieser Altersgrenze und auch 

dann ausgesprochen werden kann, wenn der vertragsbedienstete noch 

keinen Antrag auf Zuerkennung einer Pension gestellt hat, muß auch 

in den Fällen des § 32 Ahs. 2 lit. b, in denen eben noch keine 

Bescheinigung nach § 10 Ahs. 7 ASVG ausgestellt wurde, ein 

Sonderurlaub gemäß § 33a gewährt werden. 

Ein weiterer Anspruch auf einen Sonderurlaub gemäß § 33a 

besteht, wenn die Kündigung wegen Inanspruchnahme einer 

Gleitpension (§ 253c ASVG) erfolgt. 

Zu Art. 111 Z 9 (§ 36 Ahs. 4 VBG); 

Durch das in § 4 Ahs. 4 VBG verankerte Kettenvertragsverbot wird 

die Flexibilität, die durch befristete Sonderverträge bei der 

Ausübung einer Funktion nach § 9 Z 1 bis 3 BMG oder einer 

Leitungsfunktion an nachgeordneten Dienststellen angestrebt wird, 

eingeschränkt. Es wäre für solche Sonderverträge eine Ausnahme vorn 

Kettenvertragsverbot vorzusehen. 

Zu Art. 111 Z 10 (§ 40 Abs. 3 und § 41 Abs. 5 VBG)j 

Durch die 15. SChulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. 

Nr. 512/1993, wurden die Bildungsanstalten für Erzieher in 

Bildungsanstalten für Sozialpädagogik urnbenannt. Mit den 

vorgesehenen terminologischen Anpassungen soll dieser 

Bezeichnungsänderung Rechnung getragen werden. 

Zu Art. 111 Z 11 (§ 76 Abs. 3 VBGlj 

Hier soll eine Unstimmigkeit bezüglich des Inkrafttretens der 

durch Bundesgesetz BGBl. Nr. 518/1993 erfolgten Änderungen des 
§ 26 bereinigt werden. 

Zu Art. 111 Z 12 (§ 76 Abs. 4 VBGlj 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 

Zu Art. IV Z 1 (§ 9 Abs. 4a PGl; 

Diese Bestimmung regelt das Zusammentreffen von Maßnahmen 

gemäß § 9 Ahs. 1 und 2 PG 1965 und Ansprüchen auf Versehrtenrenten 
aus der Unfallversicherung der öffentlich Bediensteten. 
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Beim § 165 B-KUVG handelt es sich laut Erkenntnis des VwGH 

vom 21.1.1991, Z. 89/12/0222, um eine Übergangsbestimmung, die auf 

Fälle, in denen die Maßnahme nach § 9 PG 1965 bzw. die 
Feststellung des Anspruches auf eine Versehrtenrente erst nach dem 

1. Juli 1967 (Inkrafttreten des B-KUVG) erfolgten, nicht anwendbar 

ist. Dies widerspricht offensichtlich der ursprünglichen Intention 

des Gesetzgebers, Überversorgungen hintanzuhalten. 

Bis zum zitierten Erkenntnis des VwGH wurden Fälle des 

Zusammentreffens von Begünstigungen gemäß § 9 Abs. 1 und 2 PG 1965 

und Ansprüchen auf Versehrtenrenten gemäß § 165 B-KUVG behandelt. 

Da dies seither nicht mehr möglich scheint, soll durch Aufnahme 

einer inhaltlich dem § 165 B-KUVG vergleichbaren Regelung in den 
§ 9 PG 1965 der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers 
entsprochen werden. 

Bis zum 31. Dezember 1993 gesetzte Maßnahmen gemäß § 9 

Abs. 1 und 2 PG 1965 sollen aus GrUnden des Vertrauensschutzes 
von dieser Änderung unberührt bleiben. 

Zu Art. IY Z 2 e§ 13b Abs. 1 erster Satz PG)j 

Durch die geplante Neufassung soll klargestellt werden, daß 
die Verpflichtung zur Leistung eines Pensionssicherungsbeitrages 

alle Bezieher von monatlich wiederkehrenden Leistungen nach dem PG 

1965 (sowie von anderen monatlich wiederkehrenden Leistungen, auf 
die das PG 1965 Anwendung findet) trifft. 

Zu Art. IY Z 3. 4 und 12 es 19 Abs. 1a und 4 und § 63 
Abs. 3 PG); 

Nach der derzeitigen ReChtslage ist die Erlangung eines 

Versorgungsanspruches fUr einen frUheren Ehegatten dann nicht 

möglich, wenn zwar vor Auflösung der Ehe keine vertragliche 
Unterhaltsverpflichtung eingegangen wurde, jedoch nach 
Auflösung der Ehe die Unterhalts leistung vom 

Unterhaltsverpflichteten in vollkommen ausreichender Höhe 

faktisch erbracht wird. Eine Zivilklage zur Erlangung eines 

gerichtlichen Urteiles oder Vergleiches kann in diesen Fällen 

wegen Befriedigung zum Zeitpunkt der Klagseinbringung nicht mit 
Erfolg eingebracht werden. 
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Dieser fUr die Betroffenen äußerst mißlichen Rechtslage 

soll durch die gegenständlichen Bestimmungen abgeholfen werden. 

Durch die geplante lange Antragsfrist soll verhindert werden, 

daß Personen infolge mangelnder Information über ihre 

potentiellen AnsprUche Nachteile erleiden. 

Zu Art. IV Z 5 (§ 20 Abs. 5a PG); 

Zum Grundsätzlichen siehe die Erläuterungen zu Art. IV Z 1. 

Maßnahmen gemäß § 20 Abs. 2 erster Satz PG 1965 stehen in 

keinem Zusammenhang mit einer allfälligen Dienst- oder 

Erwerbsunfähigkeit, sondern gelten gleichermaßen fUr alle 

Hinterbliebenen von Beamten. Diese Maßnahmen sollen daher durch 

den Anfall einer Hinterbliebenenrente nach dem B-KUVG nicht 

berUhrt werden. 

Zu Art. IV Z 6 (§ 24 Abs. 4 PG)i 

Zitierungsanpassung. 

Zu Art. IV Z 7 (§ 24 Abs. 6 PG)j 

Durch dlese Änderung soll das Ausmaß der Abfertigungen für 

Waisen an das ab 1. Jänner 1995 geltende Ausmaß des 

Waisenversorgungsgenusses angepaßt werden. 

Zu Art. IV Z 8 und 9 ((§ 26 Abs. 2 und 4 PG)i 

Diese Änderung dient der KlarsteIlung, daß wiederkehrende 

Unterhaltsleistungen zum Gesamteinkommen im Sinne des § 26 PG 

1965 zählen, soweit Sle die Hälfte des jeweils in Betracht 

kommenden Mindestsatzes Uberstelgen. 

Zu Art. IV Z 10 (§ 26 Abs. 5 Z 3 PG); 

In der gesetzlichen Sozialversicherung beträgt der 

Mindestsatz für Waisen bereits ab Vollendung des 24. 

Lebensjahres das Eineinhalbfache des Mindestsatzes fUr jUngere 

Waisen. Nach der bisherlgen Regelung im PG 1965 gilt dies fUr 

Waisen nach Beamten erst ab dem vollendeten 25. Lebensjahr. 

Diese SchlechtersteIlung von Waisen nach Beamten soll durch die 

geplante Änderung beseitigt werden. 
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Zu Art. IV Z 11 (§ 58 Abs. 7 PG): 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 

Zu Art. V Z 1 und 3 (§ 3 Ahs. 13 und § 9 Abs. 2 BLVG): 

Durch die 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGB1. 
Nr. 512/1993, wurden die Bildungsanstalten für Erzieher in 

Bildungsanstalten für Sozialpädagogik umbenannt. Mit den 

vorgesehenen terminologischen Anpassungen soll dieser 

Bezeichnungsänderung Rechnung getragen werden. 

Zu Art. V Z 2 (§ 7 Abs. 2 BLYG): 
Die Vorschriften über die vereinfachte Kundrnachung sollen 

auch für jene Lehrverpflichtungsverordnungen gelten, die im 

Rahmen schulautonomer Lehrplanbestimmungen vorgesehene 

Unterrichtsgegenstände betreffen. 

Zu Art. V Z 4 (§ 14 Abs. 8 BLVG): 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 

Zu Art. VI Z 12 und Art. VII Z 12 (§ 123 Abs. 9 LDG und 
§ 127 Abs. 5 LLpG)j 

Diese Bestimmungen regeln das Inkrafttreten. 

Zu Art. VIII Z 1 (§ 1 Abs. 2 PVG)j 

Die Personal vertretung im Bereich der ÖBB war seit jeher 

aus dem Geltungsbereich des PVG ausgenommen. Mit der 
Überleitung der ÖBB-Bediensteten von Bediensteten des Bundes zu 

Bediensteten des selbständigen Wirtschaftskörpers 

"Österreichische Bundesbahn" aufgrund des Bundesbahngesetzes, 

BGB1. Nr. 825/1992, erUbrigt sich eine weitere AnfUhrung der 
ÖBB in § 1 Abs. 2 PVG. 

Durch Art. 2 des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 25/1993 wurden 
neue Dienststellen im Fernmeldebereich geschaffen 

("Fernmeldebüros"), deren Bedienstete aus dem Bereich der Post­

und Telegraphenverwaltung stammen. Diese Bediensteten sollen 

deshalb weiterhin so wie die sonstigen Bediensteten des Post­
und Telegraphenbereiches aus dem Geltungsbereich des PVG 
ausgenommen bleiben. 

• 
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Zu Art. VIII Z 2 e§ 11 Abs. 1 Z 16 PVG) i 

Aufgrund des § 10 des Asylgesetzes 1991, BGBI. Nr. 8/1992, 

wurde mit Wirkung vom 1. Juni 1992 das Bundesasylamt als 

Asylbehörde erster Instanz als eigene Behörde samt 

dazugehörenden Außenstellen in wien, Traiskirchen, Eisenstadt, 

Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck errichtet. Im Sinne des § 4 

PVG hat der Zentralausschuß für die Bediensteten der 
Sicherheitsverwaltung beim Bundesministerium für Inneres unter 

Einbeziehung der betroffenen Bediensteten einen dahingehenden 

Beschluß gefaßt, daß beim Bundesasylamt und bei den einzelnen 

Außenstellen Dienststellenausschüsse einzurichten bzw. 

Vertrauenspersonen zu wählen sind. Im Hinblick auf die in ganz 

Österreich verteilten Außenstellen ist zur Wahrung der 

Interessen der Bediensteten darüberhinaus die Einrichtung eines 

Fachausschusses beim Bundesasylamt erforderlich. Diesem 

Erfordernis soll durch Aufnahme des Bundesasylamtes in den 

Katalog des § 11 Abs. 1 PVG Rechnung getragen werden. 

Zu Art. YIII Z 3 e§ 45 PYG); 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 

Zu Art. IX Z 1, 5 und 6 (§§ 18a, 65 und 65a BF-DO): 

Auf die Erläuterungen zu Art. 111 Z 1, 5 und 6 wird 

verwiesen. Die im § 65a Abs. 1 festgelegten Mindestausmaße des 

Sonderurlaubes während der Kündigungsfrist gelten fUr die 

Bediensteten unabhängig davon, ob sie unter die 

Arbeitszeitregelungen des § 14 Abs. 1 oder des § 14 Abs. 2 
fallen. 

Zu Art. IX Z 2 und 3 e§ 42 und § 47 Abs. 2 BF-DO); 

Auf die Erläuterungen zu Art. I Z 4 wird verwiesen. 

Zu Art. IX Z 4 (§ 52 Abs. 5 BF-DO)j 

Auf die Erläuterungen zu Art. 111 Z. 4 wird verwiesen. 

Zu Art. IX Z 7 (S 95d Absa 5); 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 
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Zu Art. X Z 1 (§ 49 im Inhaltverzeichnis des B-GBG): 

Hier wird entsprechend dem im Zuge der parlamentarischen 

Behandlung des B-GBG geänderten § 49 die geänderte Überschrift 
im Inhaltsverzeichnis richtiggestellt. 

Zu Art. X Z 2 (§ 2 Abs. 3a B-GBG)j 

Der besonderen organisatorischen Position des 

Wirtschaftskörpers "Österreichische Bundesforste" in 
unmittelbarer Unterstellung unter den Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft soll ebenso wie den im Vergleich zu 

den übrigen Bedienstetengruppen im Bundesministeriurn für 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr personalmäßigen 
Besonderheiten der Post- und Telegraphenverwaltung dadurch 

entsprochen werden, daß die beiden Generaldirektionen als 

Zentralleitungen und diese mit den ihnen nachgeordneten 

Dienststellen jeweils als Ressort gelten sollen. Damit soll 
insbesondere sichergestellt werden, daß die mit 

Gleichbehandlung und Frauenförderung befaßten Personen aus dem 
jeweiligen Personalstand rekrutiert und für diese Bereiche 
eigene Frauenförderpläne erlassen werden. 

Zu Art. X Z 3 (§ 4 B-GBG)j 

Mit dieser Bestimmung soll klargestellt werden, daß die im 

§ 4 B-GBG beispielhaft angeführten Umstände, die typischerweise 
bei Frauen gegeben sind, nicht gänzlich bei 

Auswahlentscheidungen zwischen Bewerberinnen und Bewerbern 
ausgeschlossen werden, sondern nur nicht diskriminierend 

herangezogen werden dürfen. Das bedeutet, daß, wenn diese oder 

ähnliche Auswahlkriterien dennoch herangezogen werden, die eine 

Person benachteiligende Differenzierung einer sachlichen 
Rechtfertigung bedarf. 

Zu Art. X Z 4 (§ 18 Abs. 1 B-GBG)j 

Im Sinne der sprachlichen Gleichbehandlung wird hier 

klargestellt, daß ein Schadenersatzanspruch auch gegenüber 
einer Belästigerin in Betracht kommt. 

• 
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Zu Art. X Z 5 und 6 (§ 19 Abs. 1 und § 20 Z 6 B-GBG): 

Die beiden Bestimmungen enthalten Berichtigungen von 

Zitierungen. 

Zu Art. X Z 7 und 9 (§ 21 Ahs. 4 und § 32 Ahs. 2 Z 2 

B-GBG): 
Mit dem am 1. Jänner 1992 in Kraft getretenen 

Bundesbahngesetz 1992, BGBl. Nr. 825, wurden die 

ÖBB-Bediensteten von Bediensteten des Bundes zu Bediensteten 

des selbständigen Rechtsträgers "Österreichische Bundesbahn" 

übergeleitet. Dem Umstand, daß damit ÖBB-Bedienstete nicht mehr 

Bundesbedienstete sind und damit auch nicht mehr unter den 

Anwendungsbereich des B-GBG fallen, soll daher sowohl bei der 

Zusammensetzung der Gleichbehandlungskornrnission, als auch der 

Interministeriellen Arbeitsgruppe Rechnung getragen werden. 

Zu Art. X Z 8 (§ 23 Abs. 4 B-GBG)j 

Hier wird klargestellt, daß auch die Kenntnis der 

behaupteten Verletzung des Frauenförderungsgebotes die 

vorgesehene 6-Monatsfrist für die Antragsteilung an die 

Kommission auslöst. 

Zu Art. X Z 10 (§ 32 Abs. 3a B-GBG); 

Mit dieser Bestimmung soll die Teilnahme auch der 

Gleichbehandlungsbeauftragten für Dienststellen, die keinem 

Bundesministerium nachgeordnet sind (z.B. Volksanwaltschaft, 

Rechnungshof, Parlamentsdirektion) und der Vorsitzenden der 

Arbeitskreise an Universitäten und Hochschulen an den Beratungen 

der Interministeriellen Arbeitsgruppe beim Bundeskanzleramt 
ermöglicht werden. 

Zu Art. X Z 11 (§ 41 Abs. 2 B-GBG)j 

Um die Vergleichbarkeit der Daten in den aufeinanderfolgenden 

Frauenförderplänen der Ressorts sicherzustellen, soll der Stichtag 

im § 41 Ahs. 2, zu dem jeweils der Anteil der Frauen an der 

Gesamtzahl der dauernd Beschäftigten erhoben werden soll, mit dem 
im § 50 synchronisiert werden. 
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Zu Art. X Z 12 und 13 (§ 53 Ahs. 1 und 4 B-GBG): 

Da eine Berichtslegung der Ressorts und der 

Gleichbehandlungskommission in der derzeit dafür vorgesehenen 
Monatsfrist nicht möglich erscheint, sollen diese Vorlagefristen 

sowie die Frist für die vorlage des Gleichbehandlungsberichtes an 

den Nationalrat erstreckt werden. 

Zu Art. X Z 14 (§ 54 Abs. 3 B-GBG)i 
Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 

Zu Art. XI Z 1 (§ 3 Z 14 AUSG)i 

Die Neufassung dieser Bestimmung trägt der durch das 

Bundesbahngesetz 1992, BGB1. Nr. 825, erfolgten Umwandlung des 

Wirtschaftskörpers "Österreichische Bundesbahnen" in eine 
Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit Rechnung. 

Zu Art. XI Z 2 (§ 9Q Ahs. 2 Z 7 AusG) i 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 

Zu Art. XII Z 1 (§ 15a DVG): 
Für den Fall, daß von mehreren Bediensteten wegen derselben 

Rechtsfrage in einer Dienstrechtsangelegenheit Berufung gegen die 

negativen erstinstanzlichen Bescheide eingelegt werden, soll der 

obersten Dienstbehörde aus Gründen der Verwaltungsökonomie und 

Kostenersparnis gemäß § 15a Abs. 1 DVG die Möglichkeit eingeräumt 

werden, Berufungsverfahren für die Dauer eines beim 
Verwaltungsgerichtshof anhängigen Verfahrens in der gleichen 

Rechtsfrage auszusetzen. Mit der Erlassung des 

Aussetzungsbescheides soll der Lauf der Sechs-Monats frist gemäß 

§ 73 Abs. 1 AVG, binnen derer sonst von der obersten Dienstbehörde 
ein Berufungsbescheid zu erlassen wäre, gehemmt werden. 

Gemäß Abs. 2 hat die oberste Dienstbehörde nach dem (mit der 

Zustellung der schriftlichen Ausfertigun~ des Erkenntnisses des 

Verwaltungsgerichtshofes an die belangte Behörde) abgeschlossenen 

Verfahren beim Verwaltungsgerichtshof das ausgesetzte 
Berufungsverfahren amtswegig fortzusetzen. 

• 
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Zu Art. XII Z 2 (§ 19 DVG): 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 

Zu Art. XIII Z 1 (§ 1 Abs. 1 AEZG)j 
Auf Grund einer Änderung des Bundesverfassungsgesetzes über die 

Entsendung österreichischer Einheiten zur Hilfeleistung in das 

Ausland, BGBI.Nr. 173/1965, werden in Hinkunft nicht nur 
Einheiten, sondern auch Einzelpersonen entsendet werden können. 

Das Auslandseinsatzzulagengesetz wäre daher entsprechend 

anzupassen. 

Zu Art. XIII Z 2 (§ 13 Ahs. 2 AEZG): 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 

Zu Art. XIV Z 1 (§ 11 Abs. 5 NGZG): 

Durch Art. 111 Z 5 des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 466/1991 sind 

anspruchsbegründende Nebengebühren oder diesen entsprechende 

Nebengebühren in einem privatrecht lichen Dienstverhältnis, die der 

Beamte in einem früheren Dienstverhältnis zu einer inländischen 

Gebietskörperschaft bezogen hat, sowie in dem früheren 

Dienstverhältnis festgestellte Gutschriften von 

Nebengebührenwerten so zu behandeln, als wären sie im 

Beamtendienstverhältnis bezogen oder gutgeschrieben worden. Vor 

dem 1. Juli 1991 wurden Gutschriften aus einem früheren 

Dienstverhältnis nicht berücksichtigt, sondern die 

Nebengebührenwerte - auch fUr frUhere Dienstverhältnisse -

aufgrund von Tätigkeitsvergleichen im bestehenden Dienstverhältnis 

zum Bund neu festgestellt. Der Entwurf sieht vor, daß fUr Beamte, 

über deren AnsprUche auf NebengebUhrenwerte, die sich auf ein 

früheres Dienstverhältnis zu einer inländischen 

Gebietskörperschaft beziehen, aufgrund der bis zum Ablauf vom 30. 

Juni 1991 geltenden Rechtslage abgesprochen wurde, ein Antrag auf 

Neufeststellung zulässig ist, wenn es fUr sie gUnstiger ist. 

Diesem Verfahren ist die ab 1. Juli 1991 geltende Rechtslage und 

damit die in einem frUheren Dienstverhältnis festgestellte 

Gutschrift zu Grunde zu legen. 
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Zu Art. XIV Z 2 (§ 19 Ahs. 5 NGZG) i 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 

Zu Art. XV (Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften)j 

Art. 11 und 111 der 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle, 

BGBl. Nr. 323/1975, die Schulversuche im Bereich des 

berufsbildenden Schulwesens und der Sonderschule betrafen, wurden 

durch Art. 11 der 11. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. 

Nr. 327/1988, aufgehoben. Die Bestimmungen über die Abgeltung von 
Mehrleistungen im Rahmen solcher Schulversuche (Art. 11 der 

3D. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 318/1977; Verordnung BGBl. 

Nr. 484/1977) wären im Sinne einer Bereinigung der Rechtslage als 

überholt aufzuheben. Ebenso wären die Übergangsbestimmungen 

betreffend Lehrer für werkerziehung (Art. V bis VIII der 
39. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 350/1982) als überholt 
aufzuheben. 
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T « • t 9 e gen Üb« r s t , u n 9 

In die nachfolgende re.tgegenüberstellung werden Heuregelungen nicht aufgenommen, 
- denen kein bisheriger Te.t gegenübersteht, 
- die nur Betragslnderungen, Änderung von Prozentsitzen. gelnderte Humerierungen, Zitierungsanpassungen, oder 

die Änderung der BeIeichung einer Anstalt (Bildungsanstalt für Erzieher) beinhalten. 

alt 

BOG 1919 

Art. I Z 1; 
~ (]) Wird d .. Leiter ein.r Dienststelle in Ausübung 

selnel Olenst.s d.r begründete Verdacht einer gerichtlich 
strafbaren Handlung b.kannt, die von Amtl wegen zu verfolgen 
Ist. so hat er di.s, lof.rn er nicht ohn.hin g .. Iß § 109 Abs. 
vorzugehen hat, unverzüglich der rur Anz.lge an den Staatsanwalt 
des zustlndlgen G.rlcht.s berufenen St.ll. zu ~eld.n od.r, wenn 
.r hl.zu s.lbst b.ruf.n Ist, an d.n Staatsanwalt d.s zuständigen 
Gerlcht.s dl. Anz.lg. zu erstatt.n. 

Art. I Z 3: 
~ (1) Wird d .. Be .. t.n bel d.r Ausübung s.ines Dienstes 

der begründete V.rdacht .Iner gerichtlich strafbaren Handlung 
b.kannt, die von Amts w.gen zu v.rfolgen Ist, so hat er dies 
unverzüglich d .. Lelt.r der Olenstst.ll. zu ~.lden. 

Art, I Z 4; 
~ (1) O.r B ... te hat In j.dem Kal.nderjahr Anspruch auf 

Erhol ungsurlaub. 

(2) O.r .rst~allg. Anspruch auf Erholungsurlaub entsteht, 
w.nn das Olenltverhlltnis ununterbroch.n s.chs Honat. gedauert 
hat. 

neu 

BOG 1919 

~ (3) Wird dem Leiter einer Dienststelle in Ausübung 
seines Dienstes der begründete Verdacht einer von Amts wegen zu 
verfolgenden gerichtlich strafbaren Handlung bekannt, die den 
Wirkungsbereich der von ihm geleiteten Dienststelle betrifft, so 
hat er dies, sofern er nicht ohnehin gemäß § 109 Abs. 1 
vorzugehen hat, unverzüglich der zur Anzeige an die 
Staatsanwaltschaft oder an die Sicherheitsbehörde berufenen 
Stelle zu ~elden oder, wenn er selbst hlezu berufen ist, die 
Anzeige an die Staatsanwaltschaft oder an die Sicherheitsbehörde 
zu erstatten. 

~ (1) Wird dem Beamten in Ausübung seines Dienstes der 
begründete Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden 
gerichtlich strafbaren Handlung bekannt. die den Wirkungsbereich 
der Dienststelle betrifft, der er angehört, so hat er dies 
unverzüglich dem leiter der Dienststelle zu m.lden. 

~ Der Beamte hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf 
Erho 1 ungsurhub. 
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alt 

Art, I Z 1 i 
~ (2' D.r lauf d.r In Abi. I g.nannt.n frlst.n wird 

g.htnnt 
1. für dl. Dauer .In.s strafg.rlchtllch.n V.rfahr.ns oder 

.In.s V.rwaltungsstrafv.rfahr.ns. w.nn d.r der 
DI.nstpfllchtv.rl.t,ung ,ugrund. 11.g.nd. Sachv.rhalt 
G.g.nstand .ln'l lolch.n V.rfahr.nl Ist. und 

2. In d.n filltn d.1 § 28 PVG. 8G81 Hr.133/1967. 
a) für d.n 1.Itra~ ab Antraglt.llung d.r 

Dls,Iplinarb.hörd. auf Ert.llung d.r ZUltl~ng bll 
'ur Entlch.ldung durch da. 'ultlndlg. 
P.rlonalv.rtr.tunglorgan. 

b, für dl. Oau.r .In •• V.rfahr.nl vor d.r 
P.r.onalv.rtr.tungl-Aufllcht •• onallslon. 

Z 2 l1t. a gilt für V.rfahr.n vor d.r Ols,lpllnar.onallllon In 
d.r POlt- und T.I.graph.nv.rwaltung slnng~IIß 

(3) Hat dl. DI.nltb.hÖrd. g~Iß § 84 d.r Strafpro,.ßordnung 
1975 (StPO), 8G81. Hr. 631, vor'ug.h.n (§ 109 Abs. 1), 10 wird 
der lauf d.r In Abi. 1 g.nannt.n frist schon ~It d.r Erstattung 
d.r Strafan,.Ig. an d.n Staat.anwalt g.htnllt. Ab dl.s~ Tag sind 
In dl. Frl.t nicht .In,ur.chn.n: 

1. dl. Z.It bll 'ur K.nntnl.na~ d.r ZurÜckl.gung d.r 
Strafan,.Ig. g~Iß § 90 Abi. I StPO durch dl. 
DI.nstb.hörd. In dl. Frllt nach Abi. 1 Z 1 und 

2. dl. Z.It bll ,ur V.rfügung d.r Zurückl.gung d.r 
Strafan,.Ig. In dl. Frl.t nach Ab •. I Z 2. 

Art. I Z 8; 
~ (2) 01. Ol.,Iplinarb.hörd. Ist an dl. d~ Spruch 

.In'l r.cht.krlftlg.n Urt.II. 'ugrund. g.l.gt. 
tat.ach.nf •• t.t.llung .In •• Strafg.rlcht'l (Straf.rk.nntnls 
.'n.r V.rwaltunglb.hÖrd.) g.bund.n. SI. darf auch nicht .In. 
tat.ach. als .rwl.s.n ann.~n, dl. da. G.rlcht (dl. 
V.rwaltungsb.hörd.) als nicht .rw.Isbar ang.n~.n hat. 

.. ·s 

- 36 -
neu 

~ (2) Der lauf der In Abs. I genannten fristen wird -
sofern d.r der DIenstpflichtverletzung zugrundeliegende 
Sachv.rhaft den Gegenstand der Anzeige, des strafgerichtlichen 
V.rfahr.ns od.r des V.rwaltungsstrafverfahrens bildet - gehemmt 

1. für dl. Oau.r .Ines bel einem Gericht oder einer 
V.rwaltungsbehörde anhlnglgen Strafverfahrens, 

2. für d.n Zeitraum zwischen der rechtskrlftlgen 8eendlgung 
eines gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen 
Strafv.rfahr.ns und dem Einlangen einer diesbezüglichen 
Mitteilung bel der Olszlpllnarbehörde und 

3. für den Zeitraum zwischen der Erstattung der Anzeige 
durch die Olszlpllnarbehörde und dem Einlangen der 
Mltt.llung 
a) des Staatsanwaltes über die Zurücklegung der An,elge 

oder 
b) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der 

Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens. 

(3) D.r lauf der In Abs. I genannten fristen wird weiters 
gehemmt In den fillen des § 28 PVG, BGBI. Nr. 133/1967, 

1. für den Zeitraum ab AntragsteIlung der Olszlpllnarbehörde 
auf Ert.Ilung der Zustimmung bis zur Entscheidung durch 
das zustlndlg. Organ der Personalvertretung, 

2. für die Dauer eines Verfahrens vor der 
Personalvertretungs-Aufslchtskommlsslon. 

Z 1 Ist I~ Verfahren vor der Olszlpllnarkommlsslon In der Post­
und Telegraphenverwaltung anzuwenden. 

~ (2) Oie Olszlpllnarbehörde Ist an die dem Spruch .Ines 
r.chtskrlftlgen Urteils zugrunde gelegte tatsachenfeststellung 
.Ines Strafgerichtes (Straferkenntnis eines unabhängigen 
V.rwaltungssenates) gebunden. Sie darf auch nicht eine tatsache 
als erwiesen annehmen, die das Gericht (der unabhängige 
V.rwaltungssenat) als nicht erweisbar angenommen hat. 
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Art. 1 Z 9; 
~ lustlndlg sind 
1. dl. DI.nstbehÖrd. lur yorlluflgen Suspendlerung und zur 

Erl.ssung von Dls,lplln.rv.rfügungen hinsichtlich der 
B'aMt.n Ihr.s lustlndlgk.ltsber.lch.s, 

2. dl. Dls,lplln.rk~lsllon zur Erl.ssung von 
DISllplln.r.rk.nntnlls.n und zur Entscheidung Üb.r 
Susp.ndl.rung.n hinsichtlich d.r B'aMt.n d.1 R.ssorts. 
In d.- ,I. elngerlcht.t Ist, und 

3. dl. DIIllplln.rob.rk~ls,lon lur Entscheidung über 
B.rufung.n g.g.n Erk.nntnlss. d.r 
Dlsllplln.rk~lsslon.n sowl. über B.rufungen gegen 
Susp.ndl.rungen durch dl. Dlsllplln.rk~lsslon. 

Art. 1 I lli 
~ Sow.lt In dl.s.- Abschnitt nicht .nder.s b.stl~t 

Ist, .Ind .uf das Dlszlpllnarv.rf.hren 
1. da. AVG .It Au.n.hMe d.r §§ 2 bis 4, 12, 42 Abs. 1 und 

2,51, 51,,57,63 Abs. 1 und 5 .rst.r S.tz zweiter 
H.lbsati, 64 Abs. 2, 67a bis 67g, 68 Abs. 2 und 3 und 
75 bis 80 sowl. 

2. da. lustellges.tz, BGB1. Hr. 200/1982, anzuw.nden. 

Art. I Z 12i 
~ (1) Wird üb.r d.n B'aMt.n die Unt.rsuchungshaft 

v.rhlngt od.r wUrd.n durch dl. B.lassung d.s B'aMt.n I. Ol.nst 
w.g.n d.r Art d.r IhM zur last g.l.gt.n 
Ol.nstpfllchtv.rl.tzungen da. Ansehen d.s Amt.s oder wesentliche 
Int.r.ss.n d.s Ol.nstes geflhrdet, so hat die Dienstbehörde die 
vorlluflge Suspendlerung zu verfügen. 

(2) G.g.n dl. vorllu'Ig. Susp.ndlerung Ist kein 
R.chts.lttel zullsslg. 

- 37 -
neu 

~ luständlg sind 
1. die Dienstbehörde lur vorläufigen Suspendierung und zur 

Erl.ssung von Diszipllnarverfügungen hinsichtlich der 
Beamten Ihres luständlgkeltsberelches, 

2. die DIszlpllnarkommlsslon zur Erlassung von 
Dlsllpllnarerkenntnlssen, zur Entscheidung über 
Suspendlerungen hinsichtlich der Beamten des Ressorts, In 
dem sie eingerichtet Ist, sowie zur Vennlnderung oder 
Aufhebung der Bezugskürzung auf Antrag oder von Amts 
wegen und 

3. die Dlszlpllnaroberkommlssion zur Entscheidung Ober 
Berufungen gegen Erkenntnisse der 
Dlszlplinarkommisslonen, gegen Suspendlerungen durch die 
Diszipl1narkommlssionen sowie gegen Entscheidungen der 
Dlszlpllnarkommlsslonen über die Verminderung oder 
Aufhebung der Bezugskürzung. 

~ Soweit In diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt 
Ist, sind auf das Disziplinarverfahren 

1. das AVG mit Ausnahme der §§ 2 bis 4, 12, 42 Abs. 1 und 2, 
51,Sla, 57, 63 Abs. 1 und 5 erster Satz zweiter 
Halbsatz, 64 Abs. 2, 64a, 67a bis 67g, 68 Abs. 2 und 3 
und 75 bis 80 sowie 

2. das lustellgesetz, BGB1. Hr. 200/1982, anzuwenden. 

~ (1) Hit der Verhängung der Untersuchungshaft Ober den 
Beamten Ist dieser für die Dauer der Untersuchungshaft 
suspendiert. 

(2) Oie Dienstbehörde hat die vorläufige Suspendierung des 
Beamten zu verfügen, wenn seine Belassung Im Dienst wegen der Art 
der ihm rur last gelegten Dienstpflichtverletzungen das Ansehen 
des Amtes oder wesentliche Interessen des Dienstes gefährden 
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alt 

(]) J.d. vorl»ufig. Susp.ndl.rung ist unv.rzügllch d.r 
DIIJlpllnark~lsllon _It,ut.il.n, dl. üb.r die SUIP.ndi.rung zu 
.ntlch.ld.n hat. DI. vorliuflg. SUlp.ndl.rung .nd.t splt.lt.ns 
.It d .. Tag dl.s.r Entsch.ldung_ Iit ,.doch .In 
Disalpllnlrv.rflhr.n b.I d.r DIs.lpllnar.~iSlion 
(Dlsalpllnlrob.rk~lsllon) b.r.lts Inhlnglg, so hat dl.s. b.1 
Vorll.g.n d.r I. Abi. I g.nlnnt.n Vorlus,.taung.n dl. 
Susp.ndl.rung IU v.rfÜg.n 

(.) J.d. dyrch l,schly8 d.r OI,.lpl'nar.~I,slon 
(Olsalplinlrob,'.~I'.lon' v.rfügt. SUIP.ndl.run, hit dl. 
KUraung d.1 Monlllb.aug •• d ...... t.n - unt.r Au"chlu8 d.r 
Hlulhlltsaulag. - luf , •• 1 Drltt.l für dl. O,u.r d.r 
Susp.ndt.rvng aur folg. 01. OISllplln.,.~lss'on 
(Oll,Ipllnarob.r.~I"'onl .,nn auf Ant'" d •• I ... t.n od.r von 
.. tl Wlg.n dl. kUr'ung v.n.lnd.rn od., aufh.b.n, •• nn und ,ow.lt 
dl.s aur Aufr.cht.rhlltung d.s notw.ndlg.n l.b.nsunt.rhalt., d.s 
B ... t.n und s.ln.r FaMlll.nang.hörlg.n, für dl •• r 
lorg.pfllchtlg Ist, unb.dlngt .rford.rllch I,t. 

(5) DI. Susp.ndl.rung .nd.t splt.st.ns .It d .. 
r.chtskrlftlg.n Abschluß d.s DIszlpllnlrv.rfahr.ns. Flll.n die 
U..tind., dl. für dl. Susp.ndi.rung d.s B ... t.n .,ßgeb.nd 
g.~.s.n sind, vorh.r w.g, so Ist dl. Susp.ndl.rung von d.r 
DIszlpllnlrk~ts,lon (DIszlpllnarob.rk~I,slon), b.1 d.r das 
Dlszlpllnarv.rflhr.n anhingig Ist, unv.rzügllch aufzuh.b.n. 

- J8 -
neu 

würde. Gegen die vorläufige Suspendlerung Ist kein Rechtsmittel 
zulässig. 

(3) Jede vorläufige Suspendierung Ist unverzüglich der 
DI,.lpllnlrkommisslon .itzuteilen, die über die Suspendlerung zu 
.ntsch.ld.n hit. 01. vorliuflge Suspendlerung endet spätestens 
.It d .. Tlg dl.s.r Entsch.ldung. Ist jedoch ein 
Dlszlpllnlrv.rflhr.n b.1 der DIsziplinarkammission 
(Dlszlpllnlrob.rk~lsslon) bereits anhingig, so hat diese bel 
Vorll.gen d.r I. Abs. 2 genannten Vorlussetzungen die 
Suspendl.rung zu verfügen. 

(.) DI. Dlszlpllnlrkommlsslon hat unverzüglich nach 
(Inllngen d.r Hltt.llung über dl. Verhängung der 
Unt.rsuchungshlft zu prüfen, ob der der Verhängung der 
Unt.rsuchungshlft zugrund.llegende Verdacht einer gerichtlich 
strlfblr.n Hlndlung luch d.n Verdacht einer 
DI.nstpfllchtv.rl.tzung b.gründ.t und ob die Wlederlufnahme des 
DI.nst.s durch d.n Be .. t.n nach .Iner allfilIIgen Aufhebung der 
Unt.rsuchungshlft ~.gen der Art dieser DIenstpflichtverletzung 
das Anseh.n des Amt.s oder wesentliche Interessen des Dienstes 
g.fihrden würde. Sind diese Voraussetzungen gegeben, so hat die 
Dlszlpllnarkommlsslon die Suspendlerung des Beamten auch für die 
Zelt nach der Aufhebung der Untersuchungshaft zu verfügen. Diese 
Verfügung gilt als Suspendierung durch die Dlszlpllnarkommlsslon. 
Eine Ausfertigung dieser Verfügung Ist dem Beamten unverzüglich 
zuzustellen. 

(5) Die Suspendierung gemäß Abs. 3 oder Abs. 4 endet 
spitestens mit dem rechtskräftigen Abschluß des 
Disziplinarverfahrens. Fallen die Umstinde, die für die 
Suspendlerung des Be .. ten maßgebend gewesen sind, vorher ~eg, so 
Ist die Suspendlerung von der DIszlpllnarkommlsslon 
(Dlszlplinaroberkommission), bei der das Disziplinarverfahren 
anhingig Ist. unverzüglich aufzuheben. 

(6) Jede von der Disziplinarkommlsslon 
(Diszlpllnaroberkommlssion) verfügte Suspendlerung sowie die 
Suspendlerung nach Abs. 1 haben die Kürzung des Honatsbezuges des 

427/M
E

 X
V

III. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
78 von 102

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



alt 

(6) 01. B.rufung g.g.n .In. Susp.ndl.rung oder g.g.n .Ine 
Entsch.ldung üb.r dl. V.nalnd.rung (Aufh.bung) d.r B.zugskÜrzung 
hat k.ln. aufschl.b.nd. Wirkung. Ob.r dl. B.rufung hat dl. 
DIs,lpllnarob.rkon-lsslon ohn. unnötlg,n Aufschub. splt.stens 
ab.r blnn.n ,w.1 Monat.n ohn • .undlieh. V.rhandlung zu 
• ntsch.ld.n. 

(1) Wird dl. B.zugskürzung luf Antrag d.s BeaMten 
v.nalnd.rt od.r aufg.hob.n. so wird dl,s. V.rfügung mit dem Tage 
d.r Antrag.t.llung wirk .... 

Art. I Z 13i 
~ (1) Kon-t dl. DI.zlplln.rb.hÖrd. wlhr.nd des 

DIszlpllnarv.rfahr.ns zur An.lcht, daß .In. von Amts weg.n zu 
v.rfolg.nd. gerichtlich od.r v.rwaltungsbehördllch strafbare 
Handlung vorll.gt, so hat si. das Disziplinarverfahren zu 
unt.rbr.ch.n und der zustlndlg.n Staatsanwaltschaft od.r der 
zustlndlg.n Verwaltungsb.hörd. Strafanzeige zu erstatten. 

(2) Das Dlszlpllnarv.rfahr.n Ist nach r.chtskräftlgem 
Abschluß d.s strafgerlchtllch.n oder verwaltungsbehördlichen 
V.rfahr.ns w.lterzuführen, sow.lt nicht gemäß § 95 vorzugehen 
Ist. 

- 39 -
neu 

B'Amten - unter Ausschluß der Haushaltszulage - auf zwei Drittel 
für dl. Dauer der Suspendlerung zur Folge. Die 
DIszlpllnarkommlsslon kann auf Antrag des BeAmten oder von Amts 
w.gen die Kürzung v.rmlndern oder aufheben, wenn und soweit di.s 
zur Aufr.chterhaltung des notwendigen lebensunterhaltes des 
BeAmten und s.ln.r FaMilienangehörigen, für die er sorgepfllchtlg 
Ist. unbedingt erford.rllch Ist. 

(1) 01. Berufung gegen ein. Suspendlerung oder gegen eine 
Entscheidung über die V.rmlnderung (Aufhebung) der Bezugskürzung 
hat k.lne aufschiebend. Wirkung. Uber die Berufung hat die 
Dlszipllnarob.rkommlssion ohne unnötigen Aufschub, spätestens 
aber binnen zwei Honaten ohne mündliche Verhandlung zu 
entscheiden . 

(8) Wird die B.zugskürzung auf Antrag des Beamten vermind.rt 
oder aufgehoben, so wird diese Verfügung mit dem Tage der 
Antragst.llung wirkSaM. 

~ (1) Kommt die Dlsziplinarbehörde während des 
Disziplinarverfahrens zur Ansicht, daß ein. von Amts wegen zu 
verfolgende gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, so hat si. 
der Staatsanwaltschaft oder der Sicherheitsbehörde Anzeige zu 
erstatten. 

(2) K.Ine Pflicht zur Anzeige nach Abs. 1 besteht, wenn und 
solange hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, die 
Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem durch 
schadensbereinigende MaBnahmen entfallen. 

(3) Hat die Diszlpllnarbehörde Anzeige an die 
Staatsanwaltschaft, die SIcherheitsbehörde oder die 
Verwaltungsbehörde erstattet oder hat sie sonst Kenntnis von 
einem anhängigen gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen 
Strafverfahren, so Ist das Disziplinarverfahren zu unterbrechen. 
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Art. I Z 11: 
~ (3) Eine schriftliche Ausfertigung des 

Ol.,Ipllnlrerkenntnlsses Ist der Dienstbehörde und den Plrtelen 
Ilngstens Innerhilb von zwei Wochen zuzustellen. 

Art. I Z 1S und 16: 
§ 231 •. (1) Der Besoldungsgruppe der Be~ten des 

Krinkenpflegedienste. kinn nur Ingehören, wer 
I. dIe Vorlu •• etzungen 

I) dei 8undesgesetze. betreffend die Regelung des 
Krlnkenpflegeflchdienstes, der 
~edlzinisch-technlschen Dienste und der 
SlnHlhhl1fsdhnsh, 8G81. Hr. 102/1961 (i~ 

folgenden Ils ,Krinkenpflegegesetz' bezeIchnet), oder 
b) des Hebamnengesetzes 1963, 8G81. Hr. 3/1964, 
fUr dIe AusUbung eIner In diesen 8undesge.etzen 
geregelten Tätigkeit erfüllt, 

2. die betreffende Tätigkeit tltsächllch lu.übt und 
3. nIcht nlch § 11 dei Wehrge.etze. 1990, 8G81. Hr. 305, 

zur Ausübung eIner Unteroffizier.funktion herangezogen 
Ist. 

(3) Den I~ Krankenpflegege.etz geregelten Tätigkeiten der 
~edlzlnlsch-technlschen Dienste sind bel der Anwendung des 
Abs. 1 ferner folgende Tltlgkelten gleichzuhllten: 

1. Tltlgkelten der veterlnlnnedlzlnlsch-technlschen Dienste 
und 

- 40 -
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(4) Das Disziplinarverfahren Ist weiterzufUhren, nachdem 
1. die HItteilung 

a) des Staatsanwaltes über die ZurUcklegung der Anzeige 
oder 

b) der Verwaltungsbehörde Uber das Absehen von der 
EInleitung eInes Verwaltungsstrafverfahrens 

bel der Oiszlplinarbehörde eingelangt Ist oder 
2. das gerichtliche oder verwaltungsbehördliche 

Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen oder, wenn 
auch nur vorläufig, eingestellt worden ist. 

~ (3) Eine schriftliche Ausfertigung des 
Olszlplinarerkenntnisses Ist der Dienstbehörde und den Parteien 
unverzUglich zuzustellen. 

§ 231 •. (1) Der 8esoldungsgruppe der 8eamten des 
Krankenpflegedienstes kann nur angehören, wer 

1. die Voraussetzungen 
a) des 8undesgesetzes betreffend die Regelung des 

Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch-technischen 
Dienste und der 
Sanitätshilfsdienste, 8G81. Nr. 102/1961 (Im folgenden 
als ,Krankenpflegegesetz' bezeichnet), oder 

b) des HTD-Gesetzes, 8G81. Hr. 460/1992, oder 
c) des Hebammengesetzes 1963, 8G81. Hr. 3/1964, 
für die Ausübung einer In diesen 8undesgesetzen 
geregelten Tätigkeit erfüllt, 

2. die betreffende Tätigkeit tatsächlich ausUbt und 
3. nicht nach § 11 des Wehrgesetzes 1990 zur AusUbung einer 

Unteroffiziersfunktion herangezogen Ist. 

(3) Den Im HTD-Gesetz geregelten Tätigkeiten der 
~edizlnisch-technlschen Dienste sind bei der Anwendung des Abs. 1 
ferner folgende Tätigkeiten g1elchzuhalten: 

1. Tltlgkelten der veterinlnnedlzlnlsch-technlschen Dienste 
und 
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2. ~dlzlnlsch-technlsche T~tlgk.iten an bakteriologisch-
serologlsch.n 8undes.nstalt.n. 

In diesen Fillen gilt das Erfordernis d.s Abs. 1 Z Inur dann .ls 
erfüllt, wenn der 8e~te die vo- Kr.nk.npflegegesetz verlangte 
Voraussetzung für die Ausübunv eines der .edlzinlsch-technlschen 
Dienste erbringt, die seiner Tltlv.elt entspricht. 

Art. I Z 20; 

Sonderbestl~nven für einzelne Verwendungen 
2.3. 

Für die Verwendung Erfordernis 

v) I. ~dlzlnlsch-technlschen 
Dienst 

zusltzllch ZUM Erfordernis der 
1 2.1 die Erfüllung der Voraus­
setzungen zur Ausübung des Geho­
benen .edlzlnlschen-technlschen 
Dienstes nach d~ 8undesgesetz 
8G81. Nr. 10211961; 

Art. 1 Z 22; 
39. YEBWEHPUNGSGRUPPE K 1 

Ern.nnuogs.rford.rnlll'j 

39.2. Uberdle, 
a) die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der 1 2. I, 
b) das Diplom über eine Ausbildung nach den " 27 bis 36 

dei Kran.enpflegegesetzes und 
c) das Zeugnis über eine Sonder.usbildung nach' 57b des 

Krankenpfleveve.etzes. 

39.3. Die Ernennungserfordernisse der Z 2.1 werden durch 
die Erfüllunv der Erfordernls.e des' 29 1 2 llt. a oder b des 
KranklnpfllveVlsetzl. Ir'ltzt. 

- 41 -
neu 

2 .• edlzlnlsch-technlsche Tätigkeiten an bakterIologIsch-
serologischen 8undesanstalten. 

In diesen Fillen gilt das Erfordernis des Abs. I Z Inur dann als 
erfüllt, wenn der Beamte die vom HTD-Gesetz verlangte 
Voraussetzung für die Ausübung eines der medizinisch-technischen 
Dienste erbringt, die Sllner Tätigkeit entspricht. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 
2.3. 

Für die Verwendung Erfordernis 

g) Im medizinisch-technischen zusätzlich zum Erfordernis der 
Dienst Z 2.1 die Erfüllung der Voraus­

setzungen zur Ausübung des Geho­
benen medizinischen-technischen 
Dienstes nach dem HTD-Gesetz; 

39. VERWENDUNGSGRUPPE K 1 

Ernennungserford.rniss.: 

39.2. Ub.rdies 
a) die 8erufsberechtigung nach' 3 des HTD-Gesetzes und 
b) das Zeugnis über eine Sonderausbildung nach' 32 des 

HTD-Gesetz.s oder nach' 57b des Krankenpflegegesetzes. 
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Art. I Z 23: 
<40. YERWEHO\.ffiSGAUPPULZ 

Ern.nnunqs.rford.rnisl': 

40.2. Ob.rdl.s 
I) dl. Erfüllung d.r Ern.nnungs.rfordernlsse der l 2 1 und 
b) diS Olpl~ Üb.r .In. Ausbildung nlch d.n \\ 27 bis 36 

d •• Krlnk.npfl.g.g.s.t,.,. 

40.3. Die Ernennungs.rford.rn'". d.r l 2.1 werd.n durch 
die ErfUllung d.r Erforderni.,. des \ 29 l 2 1it I od.r b des 
Krlnk.npf1.g.g.s.t, ••• r •• t,t. 

G.h,ltlg.,.t. 1956 

Art. I1 Z 1 und 2: 
LlL. (2) G ... ä8 Ab,. 1 ,'nd vorln,uuh.n 

8. dl. l.lt .In., Ibg.schlos.enen StudiUMS In .In.r 
Unlv.rsltät (wlss.nschaftllch.n Hochschul.), 
Kunsthochschul. od.r .In.r staatllch.n Kunstakad ... I., 
das für d.n 8.lMt.n In .In.r der V.rw.ndungsgrupp.n A, 
L PA, L 1, S 1, H 1, PT 1, PT 2 (~It Hochschulbildung) 
od.r fUr .In.n Rlcht.rlMtsanwlrt.r, Rlcht.r, 
Staatsanwalt od.r Unlv.r,ltlts(Hoch,chu1)assl,t.nt.n 
Ern.nnungs.rford.rnls g.w.sen Ist, 
a) b.1 Studl.n, auf dl. dl. 8.stlnnung.n d.s Allg .... lnen 

Hochschul-Studl.ng.s.t •• ,, 8G81. Nr. 177/1966, und 
dl. nach lha .rlass.n.n b.,ond.r.n Studl.ng.s.t,. 
anzuw.nd.n sind, bl. zu d.r In d.n Studl.ng.,.tz.n 
und Studl.nordnung.n für die betr.ff.nd. 
Studl.nrlchtung od.r d.n b.treffend.n Studl.nzwelg 
vorg.s.h.n.n Studl.ndau.r; hat d.r 8.lMt. an das 
O'pl~studIUM, auf das b.r.lt, dl. 8.stlnnung.n d.s 
AllgeMeln.n Hochlchul-Studl.ng.,.tz.s anzuw.nd.n 
war.n, das zug.h8rlg. DoktoratsstudiUM ang.,chloss.n, 
und 

- 42 -
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40. VERWENOVNGSGRUPPE K 2 

Ernennungserfordernissej 

40.2. Ub.rdles die 8erufsberechtlgung nach § 3 des 
HTO-Geutzes. 

Gehaltsgesetz 1956 

LlL. (2) Gemäß Abs. 1 sind voranzusetzen 

8. die l.lt .Ines abgeschlossenen Studiums an .iner 
Universitlt (wissenschaftlichen Hochschule), 
Kunsthochschul. oder einer staatlichen Kunstakademie, das 
fUr den BeaMten in einer der Verwendungsgruppen A, L PA, 
l 1, 5 1, H 1, PT 1, PT 2 (mit Hochschulbildung) oder fUr 
.Inen Richteramtsanwirter, Richter, 5taatSInwalt oder 
Unlversltäts(Hochschul)assistenten Ernennungserfordernis 
gewesen ist. 

(2a) Oi. Anrechnung eines Studiums gemäß Abs. 2 Z 8 umfaßt: 
1. b.i Studien, auf die die Bestl~ungen des Allgemein.n 

Hochschul-Studi.ngesetzes, BGB1. Nr. 177/1966, und die 
nach ihm erllssenen besonderen Studlenges.tze anzuw.nd.n 
sind, höchst.ns die in den Studiengesetzen und 
Studi.nordnungen für die betr.ffende Studienrichtung oder 
den betreffenden Studienzweig vorgesehene Studl.ndauer; 

2. b.i Studien, auf die die Bestimmungen des Allgemein.n 
Hochschul-Studiengesetzes und die nach ihm erlassenen 
besond.ren Studiengesetze nicht anzuwenden sind, 
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11) wlr.n luf dl.s.s Doktorlts.tudl~ dl. 
B •• tl~ng.n d.1 Allg~.ln.n 
Hochschul-Studl.ng ••• tl's noch nicht Inluw.nd.n 
od.r 

bb) wird dl. Dlu.r d.s Doktorltsstudi~s In den neu.n 
Studl.nvorschrlft.n nicht g.nlU f.stg.l.gt. 

10 Ist dl. tltslchllch. Dlu.r d.s Doktorltsstudl~s 
bis ,~ Höchstlus,,& von .In .. Jlhr für dl. 
EnRlttlung d.s VorrOckungsstlchtlg.s IU 

b.rückslchtlg.n; 
b) b.1 Studl.n. luf dl. dl. B •• tl~ng.n d •• Al1geM.ln.n 

Hochschul-Studl.ng.s.tl's und dl. nlch IhM .rllss.n.n 
b.sond.r.n Studl.ng.s.tl' nicht Inluw.nd.n sind. bis 
IU d .. In d.r Anllg. f.st9.S.tlt.n HöchstluSMIß; I~ 
Studl~ Ilhlt luch dl. für dl. Erw.rbung .In •• 
Ikld .. llch.n Grld ••• rford.rllch. Vorb.r.ltungll.lt. 

All lluf,.lt d.1 SonRIr ..... t.rs Iit dl. Z.It VOM 1. 
Jlnn.r bll l~ 30. Juni, 111 lluf,.lt d.s 
Wlnt.rs ... st.rl Ist dl. Z.It VOM 1. Juli bis I~ 31. 
D.,IMb.r Inlus.h.n. Wurde das Studl~ Mit .lneM 
TrIM.st.r b.gonn.n. 10 I.t 11s B.glnn d.s Studl~s. wenn 
dl' .r.t. TrlMlst.r .In Sonner- od.r H.rbsttriMest.r 
wir, der 1. Juli. w.nn diS .rst. TrlMl.ter .In 
Wlnt.rtrlMl.t.r Wir, d.r 1. Jlnn.r d.s b.tr.ff.nd.n 
Jlhr.s Inlus.h.n. 

Art. 11 Z 3; 
~ (1) B'aMt.n, dl. lur Ausübung von Tltlgk.lt.n IM 

Sinn. d •• Krlnk.npfl.g.g.s.t, •• , BGB1. Hr. 102/1961, oder des 
H.b .... ng ••• t, •• 1963, BGB1. Hr. 3/1964 (b.ld. In d.r j.w.lls 
g.lt.nden Flssung), b.r.chtlgt .ind, gebührt fOr dl. Dlu.r d.r 

- 43 -
neu 

höchstens diS in der Anllge festgesetzte Höchstaus.aß; I. 
Sinne dieser Bestimmung zählt zum Studium auch die für 
dl. Erwerbung eines akademischen Grades erforderliche 
Vo~bereitungszeit. 

(2b) Hit d.r B'AMt. In das Oiplomstudlum, auf das die 
Bestl~ng.n des Allg ... lnen Hochschul-Studlengesetzes noch nicht 
anluw.nd.n wlren, das lug.hörige Doktoratsstudium Ingesch10ssen, 
.rhöht sich diS Ausmaß der .Anrechnung nach Abs. 2 Z 8 nicht, und 
.s gilt diS In der Anllge zu § 12 Abs. 2 Z 8 vorgesehene 
HöchstlusMaß. 

(2c) Hat der B'AMte an das Oip1omstudlum, auf das bereits 
die Bestl~ngen des Allgemeinen Hochschul-Studlengesetzes 
Inluwenden Wlren, diS zugehörige Ooktoratsstudlum angeschlossen, 
und 

1. wlr.n luf dl.s.s Doktorltsstudlum die Bestimmungen des 
Allgem.lnen Hochschul-Studiengesetzes noch nicht 
In zuwenden od.r 

2. wird die Dluer d.s Doktoratsstudiums In den neuen 
Studienvorschriften nicht genau festgelegt, 

so ist gemäß Abs. 2 Z 8 die tatsächliche Dauer des 
Ooktoratsstudlums bis zum Höchstausmaß von einem Jahr für die 
Ermittlung des Vorrückungsstlchtages zu berücksichtigen. 

(2d) Gemäß Abs. 2 Z 8 Ist als Laufzeit des Sommersemesters 
die Zelt vom 1. Jänner bis zum 30. Juni, als Laufzeit des 
WIntersemesters die Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Oezember 
Inlusehen. Wurde diS Studium mit einem Tri.ester begonnen, so Ist 
als Beginn dei Studiums, wenn das erste Trimester ein 
Sommer- oder Herbsttrimester war, der 1. Juli, wenn das erste 
Trimester ein Wintertrimester war, der 1. Jänner des betreffenden 
Jahres anzusehen. 

~ (1) Beamten, die zur Ausübung von Tätigkeiten i. 
Sinne des Krinkenpflegegesetzes, BGB1. Nr. 102/1961, oder des 
HTD-Gesetzes, BGB1. Nr. 460/1992, oder des Hebammengesetzes 1963, 
BGB1. Nr. 3/1964 (alle drei Gesetze In der jeweils geltenden 
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einschllgigtn Vtrwtndung tint ruhegenuAfihlgt Pflegedltnstlulage 

V.rtr.gsb.ddl.ost.ttng.s.t, 1948 

Art 111 Z I; 
~ (2) Otr Vtrtr.gsbtdltn.tttt hat d .. DI.nstgtbtr d.n 

8t,lt, tlnts 8tschtldt. n.ch , 14 Ab. 1 odtr 2 dt. 
8thlnderttntlnsttllung.ge.tt,e •• 8G81 Hr 22/1970. ru ~elden. 

Art 111 Z 2 u~ 
~ (2) G .. ä8 Ab •. 1 llt .•• ind vor.nru.etrtn: 

8. dlt Ztlt elnts abgeschlossenen Studl~s .n einer 
Unlvtrsltlt (wlsstnschaftllchtn Hochschule). 
Kunsthochschule odtr tlntr st •• tllchtn Kunst.k.demlt. 
das fUr dtn Vtrtragsbtdltnsttttn In tlntr dtr 
Entlohnungsgrupptn a. 1 pa oder 1 1 odtr für dtn 
Vtrtragsasslsttnttn Aufnahftttrfordtrnis gtwestn ist. 
a) btl Studltn, auf dlt dlt 8esti~ngtn des Allgemeinen 

Hochschul-Studltngtstt,tS, 8GB1. Hr. 177/1966, und 
dlt nach IhM trlasstntn btsondtren Studltngtsttzt 
anzuwtndtn sind, bis zu der In den Studlengtsetzen 
und Studienordnungen für die betreffende 
Studltnrlchtung odtr den betreffenden Studienzweig 
vorgesthentn Studltndautr; hat dtr 
Vertragsbtdl.nstttt an das DIplonstudium, auf das 
btrtlt. dl. Btstl~ngen des Allgemeinen 
Hochschul-StudltngtsttztS anzuwenden waren, das 
zugeh6rlge Doktorat,studlum angeschlossen, und 
aa) wartn auf dltsts Doktoratsstudium die 

8tstl~ngen dt. Allg .. elntn 
Hochschul-Studltngtsetzts noch nicht anzuwenden 
odtr 

bb) wird dlt Dauer dt. Doktoratsstudiums In dtn neuen 
Studltnvorschrlfttn nicht gtnau festgtltgt, 

- 44 -
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Fassung). berechtigt sind. gebührt für die Dauer der 
tinschläglgen Verwendung eine ruhegenußfählge Pflegedienstzulage. 

Vertragsbeddienstetengesetz 1948 

~ (2) Der Vertragsbedienstete hat dem DIenstgeber den 
Besitz eines Bescheides nach § 14 Abs. 1 oder 2 des 
Behlndertentlnstellungsgesetzes, BGB1. Hr. 22/1970, und einer 
Bescheinigung des Penslonsversicherungsträgers über die 
vorläuflgt Krankenversicherung nach § 10 Abs. 7 des Allgemeinen 
Sorialvtrsicherungsgesttzes (ASVG), BGB1. Hr. 189/1955, zu melden. 

~ (2) Gemäß Abs. 1 llt. a sind voranzusetzen: 

8. dlt Ztlt eints abgeschlossenen Studiums an einer 
Univtrsltät (wissenschaftlichen Hochschule), 
Kunsthochschule oder einer staatlichen Kunstakademie, das 
für den Vtrtragsbediensteten In einer dtr 
Entlohnungsgruppen a, 1 pa oder 1 1 oder fUr den 
Vertragsassistenten Aufnahmeerfordernis gewesen ist. 

(2a) Die Anrechnung eines Studiums gemäß Abs. 2 Z 8 umfaßt: 
1. bel Studien, auf die die Bestimmungen des Allgemeinen 

Hochschul-Studlengesetzes, 8GB1. Hr. 177/1966, und die 
nach Ihm erlassenen besonderen Studiengesetze anzuwenden 
sind, höchstens die In den Studiengesetzen und 
Studienordnungen fUr die betreffende Studienrichtung oder 
den b.treffenden Studienzweig vorgesehene Studiendauer; 

2. bel Studien, auf die die Bestimmungen des Allgemeinen 
Hochschul-Studlengesetzes und die nach Ihm erlassenen 
besonderen Studiengesetze nicht anzuwenden sind, 
höchstens das In der Anlage festgesetzte H6chstausma8; Im 
Sinne dieser Bestimmung zählt zum Studium auch die fUr 
die Erwerbung eines akademischen Grades erforderliche 
Vorbereitungszeit. 

(2b) Hat der Vertragsbedienstete an das DIplomstudium, auf 
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a1t 

10 Ist dl. tat.~chllch. O.u.r d •• Ooktoratsstudl~s 
bis zu. H8chst.us.aß von .In .. J.hr für dl. 
Ennlttlung d •• Vorrückungsstlcht.g.s lU 
b.rÜck.lchtlg.n; 

b) b.1 Studl.n, auf dl. dl. B.stl~ng.n d.s Al1g ... ln.n 
Hochschul-Studl.ng.s.t •• s und dl. nach lha .rla,'.n.n 
b •• ond.r.n Studleng.s.tz. nicht an.uw.nd.n ,Ind, bl, 
Zu d .. In d.r Anllg. f'ltg.s.t.t.n Höch,tlu ... ß; ru. 
Studlu. rlhlt luch dl. für dl. Erwerbung .In •• 
Ikld .. l,ch.n Grad.s .r'ord.rllch. Vorb.r.ltung".lt. 

AI. Llu'r.lt d.s S~r, ... ,t.r, I,t dl. 1.lt va. 
I. Jlnn.r bit ru. 30. Juni, 11. Llufr.lt d •• 
Wlnt.' ..... t.r. I.t dl. 1.lt ~~ I Juli bl •• u. 
11 Oe • .-c.r Inlu •• h.n Wurde dl' Studlu. .It .In .. 
Irl ... t.r b.gonn.n, .0 Iit 11. B.glnn d •• Studlu.,. wenn 
dl •• r.t. Irl ... t.r .In S~r- od.r H.rb.ttrl .. st.r 
Wir, d.r I Juli. wenn da •• "t. Irl ... t.r .In 
Wlnt.rtrl ... t.r war. d.r' Jlnn., d., b.tr.ff.nd.n 
Jlhr •• Inru •• h.n 

Art. III Z 4; 
~ (1) O.r V.rtrag.b.dl.nst.t. hat In j.dem KI1.nd.rjahr 

Anspruch auf Erholung.urlaub. 

(2) D.r erst.allge Anspruch luf Erholungsurlaub .ntsteht, 
w.nn das DI.nltverhlltnl. ununt.rbrochen •• chs Honat. gedauert 
hat. 

Art. 111 Z 7; 
~ (1) 01. Kündigungsfrist b.trlgt fOr b.ld. Tell. nach 

.In.r Dauer d.s Dlenstv.rhlltnlsles von 

- 45 -
neu 

das die Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes 
noch nicht anzuwenden waren, das zugehörige Doktoratsstudium 
angeschlossen, erhöht sich das Ausmaß der Anrechnung nach Abs. 2 
Z 8 nicht, und es gilt das In der Anlage zu § 26 Abs. 2 Z 8 
vorgesehene Höchstausma8. 

(2c) Hat der Vertragsbedienstete an das DIplomstudium. auf 
das ber.lts dl. Bestl~ngen des Allgemeinen 
Hochschul-Studlengesetz.s anzuwenden waren, das zugehörige 
Doktoratsstudium angeschlossen und 

1. war.n auf dieses Doktoratsstudium die Bestimmungen des 
A"gem.lnen Hochschul-Studlengesetzes noch nicht 
anzuw.nden oder 

2. wird die Dauer des Doktoratsstudiums In den neuen 
Studl.nvorschrlften nicht genau festgelegt. 

so Ist g .. 18 Abs. 2 Z 8 dl. tatsächliche Dauer des 
Ooktoratsstudl~s bis zum Höchstausmaß von einem Jahr fUr die 
Ennlttlung des Vorrückungsstlchtages zu berücksichtigen. 

(2d) G .. 18 Abs. 2 Z 8 Ist als Laufzeit des Sommersemesters 
dl. Z.It vom I. Jlnner bis zum 30. Juni. als laufzeit des 
Wlnters .. est.rs dl. Zelt vom ,. Juli bis zum 31. Dezember 
anzusehen. Wurde das Studium mit einem Trimester begonnen. so Ist 
als Beginn des Studiums. wenn das erste Trimester ein 
Sommer- oder Herbsttrl.ester war. der ,. Juli. wenn das erste 
Trlmest.r ein Wlntertrl.ester war. der ,. Jänner des betreffenden 
Jahres anzusehen. 

~ Der Vertragsbedienstete hat In jedem Kalenderjahr 
Anspruch auf Erholungsurlaub. 

~ Oie Kündigungsfrist beträgt für belde Teile nach einer 
Dauer des Dienstverhältnisses von 
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alt 

weniger als 6 Honaten ........ . ............. . 
6 Monaten ..................................... . 
1 Jahr ........................................ . 
2 Jahren 
S Jahren 

10 Jahren 
lS Jahren 

1 Woche, 
2 Wochen, 
1 Honat, 
2 Honate, 
3 Honate, 
4 Monate, 
5 Monate. 

Sie hat, wenn .Ie nach Wochen b ... ssen Ist, .It d .. Ablauf elntr 
Woche, wenn sie nach Monaten b ... ssen Ist, .It d .. Ablauf eines 
Kalendennonates IU endtn. Bel der Berechnung der Kündigungsfrist 
Iit § 24 Ab •. 10 Ilnng .. 18 anzuwenden. 

(2) Wlhrend der Kündigungsfrist sind d .. 
Vertragsbediensteten auf sein Verlangen wöchentlich .Indestens 
acht Arbeitsstunden IUM Aufsuchen elnts neuen DIenstpostens ohne 
Schallerung des Entgelte. freilugeben. 

Art. 111 Z lli 
~ (3) § 26 Ab •. 2 und § 3S Abs. 3b bis 3e, die 

Uber.chrlft vor § 72a, § 72b und § 73c In der Fassung des 
Bunde.gesetze. BG81. Hr. 518/1993 treten .It 1. Juli 1993 In 
Kraft. 

'.01100IQ.I.t, 1965 

Art. IV Z Zj 
~ (1) Der 8e .. te dei Ruhestandes und der eh .. allge 

B ... te des Ruhestande. und deren Hinterbliebene und Angehörige 
haben von den .onatl1ch wlederkehrendtn Geldleistungen, die 
Ihnen nach dies .. Bundesge.etz gebührtn oder ihnen gewlhrt 
werden, .Inen Penslon,slcherungsbeltrag zu entrichten, sofern 
ein solcher festge.etzt wurde. 

Art. IV Z 1i 
~ (4) Der Versorgungsbezug - ausgenonnen die 

Erglnlungszulage - darf die Unterhaltsleistung nicht 
Ubersteigen, auf die dtr frÜh.re Ehegatte gegen den verstorbenen 
8 ... ten an dessen Sterbetag Anspruch gehabt hat .... 

- 46 -
neu 

weniger als 6 Honaten ............... i •••••••••• 1 Woche, 
6 Honaten ...................................... 2 wochen, 
1 Jahr ......................................... 1 Honat, 
2 Jahren 
5 Jahren 

10 Jahr.n 
lS Jahren 

2 Honate, 
3 Honate, 
4 Honate, 
5 Honate. 

Sie hat, wenn .ie nach Wochen bemessen Ist, mit dem Ablauf einer 
Woche, wenn sie nach Honaten bemessen Ist, mit dem Ablauf eine. 
Kalendennonates zu enden. Bel der Berechnung der Kündigungsfrist 
ist § 24 Abs. 10 .Inngemlß anzuwenden. 

~ (3) § 26 Abs. 2 und 6, § 35 Abi. 3b bis 3e, die 
Uberschrift vor § 72a, § 72b und § 73c in der Fassung des 
Bundesgesetzes 8GB1. Hr. 518/1993 treten mit ,. Juli 1993 In 
Kraft. 

Pensionsgesetz 1965 

~ (1) Empflnger von monatlich wiederkehrenden 
Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz haben von diesen einen 
Penslonsslcherungsbeitrag zu entrichten, sofern ein solcher 
festgesetzt wurde .... 

~ (4) Der Versorgungsbezug - ausgenommen die 
Erglnzungszulage - darf 

,. die Unterhaltsleistung, auf die der frühere Ehegatte Im 
Fall dei Abi. 1 gegen den verstorbenen Beamten an dessen 
Sterbetag Anspruch gehabt hat, oder 
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alt 

Art, IV Z 1: 
~ (6) Die Abfertigung der Halbwals. b.trlgt 20 vH, die 

Abfertigung d.r Vollwals. SO vH d.r fUr d.n üb.rl.b.nd.n 
Ehegatt.n vorg.s.h.n.n Abfertigung. 

Art, IV 1 8 bil 10; 
~ (2) Das nonatllche Ges .. t.lnkOMmen besteht aus 
a) d .. Ruhe- od.r Versorgungsb.zug Mit AusnahM. d.r 

Erglnzungszulage, 
b) den and.r.n Elnkünft.n (§ 17 Abs. 5 und 6) des 

An.pruchsber.chtlgt.n und 
c) den Elnkünft.n (§ 17 Abs. 5 und 6) d.r Per.on.n, die bel 

der B.rechnung des Mlndestsat,.s zu berücksichtigen .Ind. 

(4) für Zwecke der ErMittlung des Monatlichen 
G .... t.lnkORft.n. g.lten nicht al. ElnkÜnft. 

a) Sonderzahlungen, dl. n.b.n d.n Ruh.- oder 
V.r.orgungsb.züg.n gebühr.n, 

b) Unt.rhalt.lelstung.n bl. zur Hilft. des jeweils In 
B.tracht kOMmend.n Mlnd.st.atz •• , 

c) Grund- und Elternr.nt.n nach d&M Opf.rfürsorgegesetz, 
BGB1. Hr. 183/1947, und nach d&M 
Krl.g.opf.rversorgung.g •• etz 1957, BGB1. Hr. 152, .In 
Drittel d.r Be.chldlgt.n- und Wltw.nr.nt.n .owl. dl. 
Elt.rnr.nt.n .ln.chll.81Ich .Iner allfllligen 
Zu.atzr.nt. nach d .. H •• r •• ver.orgung.g •• etz, BGB1. 
Hr. 27/1964, 

d) Elnkünft •• In •• Kind •• d •• Anspruchsb.rechtlgt.n, das 
b.1 d.r B.r.chnung de. Mlnd.st.atz •• zu b.rück.lchtlgen 
Ist, sow.lt .1. I. Kal.nderMonat d.n B.trag üb.rstelgen, 
UM d.n sich der Mlnd.st.atz für da. Kind .rhÖht. 

(5) 01. Mlnd.st.ltz •• Ind durch V.rordnung d.r 

- 47 -
neu 

2. die Unterhaltszahlungen, die der frühere Ehegatte im fall 
des Abs. la nachweislich regelmäßig geleistet hat, 

nicht übersteigen .... 

~ (6) Die Abfertigung der Halbwaise beträgt 40 vH, die 
Abfertigung der Vollwaise 60 vH der für den überlebenden 
Eh.gatten vorgesehenen Abfertigung. 

~ (2) Das monatliche Gesamteinkommen besteht aus 
1. dem Ruhe- oder Versorgungsbezug mit Ausnahme der 

Erginzungszulage, 
2. den anderen Einkünften des Anspruchsberechtigten, 
3. den Einkünften der Personen, die bei der Berechnung des 

Mindestsatzes zu berücksichtigen sind, und 
4. wiederkehrenden Unterhaltsleistungen, soweit diese die 

Hilf te des jeweils In Betracht kommenden Mindestsatzes 
übersteigen. 

(4) für Zwecke der Ennittlung des monatlichen 
Gesamteinkommens gelten nicht als Einkünfte 

a) Sonderzahlungen, die neben den Ruhe- oder 
Versorgungsbezügen gebühren, 

b) Grund- und Elternrenten nach dem Opferfürsorgegesetz, 
BGB1. Nr. 183/1947, und nach dem 
Krlegsopferversorgungsgesetz 1957, BGB1. Hr. 152, ein 
Drittel der Beschädigten- und Witwenrenten sowie die 
Elternrenten einschließlich einer allfälligen Zusatzrente 
nach dem Heeresversorgungsgesetz, BGB1. Hr. 27/1964, 

c) Einkünfte eines Kindes des Anspruchsberechtigten, das bel 
der Berechnung des Mindestsatzes zu berücksichtigen Ist, 

soweit sie Im Kalendennonat den Betrag übersteigen, um 
den sich der Mindestsatz für das Kind erhöht. 

(5) Die Mindestsätze sind durch Verordnung der 
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alt 

Bundesregierung festzusetzen. Hlebel ,Ind folgende Grundsltze IU 

beachten: 

3. Der Mlnde,tsatl hat für eine Waise. dl. das 
25. lebensjahr vollendet hat •• Indestens das 
EIneinhalbfache des Mindestsatzes fijr .Ine jUng.re Waise 
IU betrag.n, 

Bund",.hr.r-L.hry.rRfll,blunqsQes.tz 

Art. y Z ]: 
~ (13) Oal AUSMaß der lehrverpflichtung d.r 

Abttllungsvorltlnd. an dln Bildungsanstalten für Erzllher 
bltrlgt Ilf, an Instituten für HII.lrzlehung Zlhn Wochlnstunden 
dir lehrvirpflichtungsgruppl 111. 

Art. y Z 2: 
~ (2) Bli Vlrordnungen g .. 18 Abs. 1 kann von eln.r 

Kundaachung i. Bundlsglsltzblatt abg,slh.n wIrdin, wenn 
Untlrrichtsg.glnstlndl iM RahMtn von Schulvlrsuchln oder 
Organisatlonsstatutln (, 14 Abs. 2 des Privatschulgl'ltzes. 
BGB1. Hr. 244/1962) nur an eln,elnln Schul.n gefUhrt wIrden oder 
von land.sschulrlten I. Rahnln IUllt,llcher llhrplanbesti~ngen 
(, 6 Abs. 1 dts Schulorganllatlonlge.ltzes, BGB1. Hr. 242/1962) 
vorgeseh.n wtrden. In die ... rall sind solchi V.rordnung.n durch 
Anschlag In d.r betrlfflndln Schull kundzumach.n. Sie tret.n. 
lowtlt darin nicht andlres blstl~t ist, .it Ablauf d.s Tages 
des Anschlages In der Schult In Kraft. Eine Abschrift einer 
solchtn Vtrordnung Ist, sofern dll Schull ein .. Landlsschulrat 
unttrst.ht, Oblrdies I. bltr.ff.ndln landlsschulrat zur Einsicht 
aufzul.gen . 

Landesl.br.r-Di.nstr.chtsq.s.tz 1984 

Art. VI Z ,; 
~ (3) Wird d .. l.It.r In Ausübung s.Inls Ollnstes d.r 

blgrÜnd.t. V.rdacht lin.r glrlchtllch strafbaren Handlung 

- 48 -
neu 

Bundesregilrung fest,usetzen. Hiebei sind folgende Grundsätze zu 
beachten: 

3. Oe'r Mindestsatz hat für eine Waise, die das 
24. lebensjahr vollendet hat, mindestens das 
Elnllnhalbfach. des Mindestsatzes für eine jüngere Waise 
IU betragen. 

Bundeslehrer~Lehrverpfljchtunqsqesetz 

~ (13) Das Ausmaß der lehrverpflichtung der 
Abtellungsvorstände an den Bildungsanstalten für Sozialpädagogik 
betrlgt 11f, an Instituten für Helmerziehung zehn Wochenstunden 
der lehrvlrpfllchtungsgruppe 111. 

~ (2) Bei Verordnungen gemäß Abs. 1 kann von einer 
Kundmachung Im Bundlsgesetzb1att abgesehen werden, wenn 
Unterrichtsgegenstände 

1. Im Rahmen schul autonomer lehrplanbestimmungen oder 
zusitz1icher Lehrplanbestimmungen der Landesschulräte 
(, 6 Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes, BGB1. 
Hr. 242/1962) vorgesehen oder 

2. Im Rahmen von Schul versuchen oder Organlsatlonsstatuten 
(, 14 Abs. 2 des Privatschulgesetzes, BGB1. Hr. 244/1962) 
nur an einzelnen Schulen geführt 

werden. In dl.sen Fi11en sind solche Verordnungen durch Anschlag 
In der betreffenden Schule kundzumachen. Sie treten, soweit darin 
nicht anderes bestimmt ist, mit Ablauf des Tages des Anschlages 
In der Schule In Kraft. Eine Abschrift einer solchen Verordnung 
Ist, sofern die Schule einem Landesschulrat untersteht. überdies 
Im betreffenden Landesschulrat zur Einsicht aufzulegen. 

Llndesl,hrer-Dienstrechtsgesetz 1984 

~ (3) Wird dem leiter In Ausübung seines Dienstes der 
begründete Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden 
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.lt 

b.k.nnt. dl. von Amts w.g.n IU v.rfolgen Ist. so h.t .r dllS, 
sof.rn .r nicht ohn.hln g .. ~ß , 78 Abs. I vorluglhln h.t, 
unv.rlügllch d.r zur Anz.lg •• n dl. zustindlgl 
Staats.nw.ltsch.ft b.ruf.n.n St.ll. zu ~Ild.n. 

Art. YI Z 3: 
~ (1) Wird d .. Land.sl.hr.r b.1 d.r Ausübung s.ln.s 

DI.n,t.s d.r b.gründ.t. V.rd.cht .In.r g.rlchtllch strafbar.n 
Handlung b.kannt. dl. von ~t, w.g.n zu v.rfolg.n Ist. so h.t Ir 
dl., unv.rzügllch d .. unMltt.lb.r Vorg.s.tzt.n IU ~ld.n. 

Art. VI Z 4 und 5; 
~ (1) Ein L.nd.sl.hr.r d.rf wIgln .Inlr 

DI.n,tpfllchtv.rl.tzung nicht .. hr b.straft w.rdln, w.nn g.gln 
Ihn nicht 

1. Inn.rh.lb von s.chs Mon.t.n. glr.chn.t von d .. 
Z.ltpunkt, zu d .. dl. DI.n,tpfllchtv.rl.tzung dir zur 
Durchführung d.s DIszlpllnarv.rf.hr.ns b.ruf.n.n 81hörde 
zur K.nntnls g.langt I,t, od.r 

2. Inn.rh.lb von dr.1 Jahr.n. g.r.chn.t von d .. Z.ltpunkt 
d.r B •• ndlgung d.r DI.nstpfllchtv.rl.tlung •• In. 
DI,zlplinarv.rfügung (S 100) .rl.ss.n od.r .In 
Dlszlpllnarv.rfahr.n .Ing.l.ltet (S 92) wurd •. 

(2) D.r L.uf dir I~ Ab •. 1 g.n.nnt.n Frl.t.n wird für die 
D.u.r .In ••• trafglrlchtllch.n V.rf.hrln. odlr .In •• 
V.rw.ltung,v.rf.hr.ns glh~t. w.nn d.r d.r 
DI.n,tpfllchtv.rl.tzung zugrund. ll.g.nd. Sachv.rh.lt G.genst.nd 
.In., solchin V.rf.hr.ns Ist. 

- 49 -
neu 

gerichtlich strafbaren Handlung bekannt, die den gesetzmäßigen 
Wlrkungsb.relch dir Schule betrifft, so hat er dies, sofern er 
nicht ohnehin gemäß § 78 Abs. 1 vorzugehen hat. unverzüglich der 
zur Anz.lge an die Staatsanwaltschaft oder an die 
Slcherh.ltsbehÖrde berufenen Stelle zu melden. 

~ (1) Wird d .. L.ndeslehrer In Ausübung seines Dienstes 
der begründ.t. Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden 
gerichtlich ,trafb.ren Handlung bekannt. die den Wirkungsbereich 
d.r Schul. b.trlfft. so hat er dies unverzüglich dem 
unnltt.lbar.n Vorgesetzten zu melden. 

~ (1) Ein Landeslehrer darf wegen einer 
Dlenstpfllchtv.rletzung nicht mehr bestraft werden. wenn gegen 
Ihn nicht 

1. Inn.rh.lb von lechs Honaten, gerechnet von dem Zeitpunkt. 
zu d .. dl. DI.nstpfllchtverletzung der zur Durchführung 
des Dlszlplln.rverfahrens berufenen Beh5rde zur Kenntnis 
g.langt Ist, oder 

2. Inn.rhalb von drei Jahren, gerechnet von dem Zeitpunkt 
der Beendigung der DIenstpflichtverletzung. eine 
Dlszlpllnarv.rfügung (§ 100) erlassen oder ein 
Dlszlpllnarv.rfahren eingeleitet (§ 92) wurde. 

Sind von der landesgesetzlich hlezu berufenen Behörde vor 
Einleitung des Disziplinarverfahrens Im Auftrag der 
Diszlpllnarkommission notwendige Ennlttlungen durchzuführen (§ 92 
Abs. 1 zweiter Satz), verlängert sich die unter Z 1 genannte 
Frist um sechs Honate. 

(2) Der Lauf der In Abs. 1 genannten Fristen wird - sofern 
der der Dienstpflichtverletzung zugrundeliegende Sachverhalt den 
Gegenstand der Anzeige. des gerichtlichen Verfahrens oder des 
Verwaltungsstrafverfahrens bildet - gehemmt 

I. für die Dauer eines bel einem Gericht oder einer 
Verwaltungsbehörde anhängigen Strafverfahrens. 

2. für den Zeitraum zwischen der rechtskräftigen Beendigung 
.Ines gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen 
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alt 

Art. YLI.L 
~ (2, 01. ,ur Durchführung d., DI.,Ipllnarv.rfahr.n. 

b.ruf.n. I.hörd. ',t an dl. d .. Spruch .ln'l r.cht,krlftlg.n 
Urt.ll1 .ugrund. g.l.gt. 'atlach.nf.,t.t.llung .In'l 
Strafg.rlcht., (St'af.rkenntnl, .In., V.rwaltung.b.h5rd.) 
g.bund.n. SI. da,f auch nicht .In. 'at,ach. al, .rwl.,.n 
ann.~n. dl. da, G.rlcht (dl. V.rwaltung,b.hörd.) al, nicht 
.rw.I,bar ang.n~n hat. 

Art. VI Z Zi 
~ Sow.lt In dl .... Ab.chnltt nIcht and.r •• b'ltl~t 

Ist, sind auf das Dls,lpllnarv.rfahr.n 
1. das AVG .It Ausnahn. d.r " 2 bll 4, 12, 42 Abs. 1 und 

2, 51, 51a, 57, 63 Abs. 1 und 5 .rst.r Satz zw.lt.r 
Halbsatz, 64 Abs. 2, 67a bis 67g. 68 Abi. 2 und 3 und 75 
bl, 80 sowl. 

2. da, Zu,t.l1g.s.tz, BGB1. Nr. 200/1982, anzuwenden. 

Art. VI Z 8i 
~ (1) Wird üb.r .In.n land'll.hr.r dl. 

Unt.rsuchungshaft v.rhlngt od.r wUrd.n durch dl. B.la.sung eines 
land.sl.hr.r, I. Dlen,t w.gen d.r Art d.r Ihn zur last gelegten 
DI.nstpfllchtv.rletzungen das An,eh.n der Schule od.r 
w.s.ntllche Inter'llen dei DI.nst., g.fihrd.t, '0 hat dl. 
land.,g.s.tllich lu,tindlg. B.h5rde die vorliuflg. Suspendl.rung 
zu v.rfüg.n. 

- 50 -
neu 

Strafverfahrens und dem Einlangen einer diesbezüglichen 
Hltt.llung bel der landesgesetzlich zuständigen Behörde 
und 

3. für den Zeitraum zwischen der Erstattung der Anzeige 
durch die landesgesetzlich hlezu berufene Behörde und dem 
Elnlang.n der HItteilung 
a) d.s Staatsanwalt.s über die Zurück1egung der Anzelg. 

od.r 
b) d.r Verwaltungsbehörde über da, Absehen von der 

Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens 
b.1 d.r landesges.tzllch zuständigen Behörde. 

~ (2) 01. zur Durchführung des Disziplinarverfahrens 
b.ruf.n. B.hörde Ist an die dem Spruch eines rechtskräftigen 
Urt.lls zugrunde gelegt. Tatsachenfeststellung eines 
Strafg.rlcht.s (Straferk.nntnls eines unabhängegen 
V.rwaltungs,.nat.s) g.bunden. Sie darf auch nicht eine Tatsache 
als erwiesen annehmtn, dl. das Gericht (der unabhängige 
Verwaltungssenat) als nicht erweisbar angenommen hat. 

~ Soweit In diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt Ist, 
sind auf das Disziplinarverfahren 

1. das AVG mit Ausnahme der " 2 bis 4, 12, 42 Abs. 1 und 2, 
51, 51a, 57, 63 Abs. 1 und 5 erster Satz zweiter 
Halbsatz, 64 Abs. 2, 64a, 67a bis 67g, 68 Abs. 2 und 3 
und 75 bis 80 sowie 

2. das Zustellgesetz, BGB1. Nr. 200/1982, anzuwenden. 

~ (1) Hit der Verhängung der Untersuchungshaft über den 
landeslehrer Ist dieser für die Dauer der Untersuchungshaft 
suspendiert. 

(2) Oie landesgesetzlich hlezu berufene Behörde hat die 
vorläufige Suspendlerung des Landeslehrers zu verfügen, we~n 
s.lne B.1assung Im Dienst wegen der Art der Ihm zur Last gelegten 
DIenstpflichtverletzungen das Ansehen der Schul. oder wesentliche 
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alt 

(2) Gegen die vorliuflge Suspendl.rung Ist kein 
R.chts~ltt.l ,ullsslg 

(3) J.de vorliuflge Susp.ndl.rung Ist unv.r,Ügllch der ,ur 
Durchführung d.s Dls,lpllnarv.rfahr.ns berufen.n B.h8rd. 
~lt,ut.ll.n, die über dl. Suspendl.rung ,u entscheld.n hat Die 
vorlluflg. Suspendl.rung .nd.t splt.sten. ~It d.- Tag dl.ser 
Entsch.ldung. I.t j.doch .In Ols,lpllnarv.rfahr.n b.r.lt. 
anhingig, so hat die zur Durchführung dl ••• s V.rfahr.ns b.ruf.ne 
B.h8rde bel Vorlleg.n d.r I. Abs. 1 genannten Vorauss.t'ung.n 
dl. Suspendlerung zu v.rfügen. 

(4) Jede durch Beschluß d.r ,ur Durchführung d.s 
Olszlpllnarverfahr.ns beruf.n.n B.hÖrde v.rfügt. Suspendl.rung 
hat dl. Kürzung d., Honatsb.zug.s d., land.sl.hrers - unt.r 
AusschluB d.r Haushalts,ulag. - auf ,wel Drltt.l für die Dauer 
der Suspendl.rung zur folg •. 01. zur OurchfUhrung d.s 
OI.,lpllnarv.rfahrens beruf.ne B.h8rd. kann auf Antrag d •• 
Landeslehr.rs od.r von A.t. weg.n die Kür'ung ve~lnd.rn oder 
aufh.b.n, •• nn und sow.lt dl.s ,ur Aufrecht.rhaltung des 
notw.ndlgen L.bensunt.rhalt.s des Land.sl.hr.rs und •• Iner 
F .. Iltenangeh8rlg.n, fUr die er sorg.pfllchtlg I.t, unbedingt 
erforderlich Ist. 

(5) 01. Susp.ndl.rung .nd.t spit.stens MIt dlM 
rechtskrlftlgen Abschluß d.s Ols,Ipllnarverfahrens. Fallen die 
~stind., dl. für dl. Susp.ndlerung des land.slehrers Maßgebend 
g ••• s.n sInd, vorher w.g. so Ist dl. Susp.ndl.rung von der 
Beh5rd., b.I d.r das DIszlpllnarv.rfahr.n anhingig Ist, 
unv.rzOglich aufzuheb.n. 

- 51 -
neu 

Interessen des Dienstes gefährden wUrde. Gegen die vorläufige 
Suspendierung Ist kein Rechtsmittel zulässig. 

(3) Jede vorläufIge Suspendierung Ist unverzüglich der zur 
Durchführung des DisziplInarverfahrens berufenen Behörde 
~lt,ut.llen, dl. üb.r die Suspendierung zu entscheiden hat. DIe 
vorlluflge Suspendierung endet spätestens mit dem Tag dIeser 
Entsch.ldung. Ist jedoch ein DIsziplInarverfahren bereIts 
anhingig, so hat dIe zur Durchführung dIeses Verfahrens berufene 
Behörde bel VorlIegen der Im Abs. 2 genannten Voraussetzungen die 
Susp.ndlerung zu verfügen. 

(4) DI. zur Durchführung des DisziplInarverfahrens berufene 
Behörde hat unverzüglich nach Einlangen der Mitteilung Ober die 
Verhlngung der Untersuchungshaft zu prüfen, ob der der Verhängung 
der Untersuchungshaft zugrundeliegende Verdacht einer gerIchtlich 
strafbar.n Handlung auch den Verdacht einer 
Dlenstpfllchtverl.tzung begründet und ob die Wiederaufnahme des 
Dienstes durch den Landeslehrer nach einer allfälligen Aufhebung 
der Untersuchungshaft wegen der Art dieser 
DIenstpflichtverletzung das Ansehen der Schule oder wesentliche 
Interessen des Dienstes gefährden wUrde. Sind diese 
Voraussetrungen gegeben, so hat die zur Durchführung des 
Disziplinarverfahrens berufene Behörde die Suspendlerung des 
Landeslehrers auch für die Zelt nach der Aufhebung der 
Untersuchungshaft zu verfügen. Diese Verfügung gilt als 
Suspendlerung durch die zur Durchführung des 
Disziplinarverfahrens berufene Behörde. Eine Ausfertigung dieser 
Verfügung Ist dem Landeslehrer unverrUg1ich ruzustellen. 

(5) Die Suspendlerung gemäß Abs. 3 oder Abs. 4 endet 
spltestens Mit dem rechtskräftigen Abschluß des 
Disziplinarverfahrens. Fallen die Umstände, die für die 
Suspendierung des Landeslehrers Maßgebend gewesen sInd, vorher 
weg. so Ist die Suspendlerung von der zur Durchführung des 
Disziplinarverfahrens berufenen Behörde, bei der das 
Dis,ipllnarverfahren anhängig ist, unverzüglich aufzuheben. 
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alt 

(6) Die Berufung gegen eine Suspendlerung beziehungsweise 
gegen eine Entscheidung über die Verminderung (Aufhebung) der 
Bezugs kürzung hat keine aufschiebende Wirkung; über die Berufung 
hat die landesgesetzlich hlefür zustlndlge Behörde ohne 
MÜndliche Verhandlung zu entscheiden. 

(7) Wird die Bezugskürzung auf Antrag dei Landeslehrers 
vermindert oder aufgehoben, so wird diese Verfügung Mit dem Tage 
der Antrag.tellung wirk .... 

Axt. VI Z 9; 
~ (1) K~t die landesge.etzllch zur Durchführung des 

Disziplinarverfahrens berufene Behörde wihrend des 
Disziplinarverfahrens zur An.lcht, daß eine von Amts wegen zu 
verfolgende gerichtliche oder verwaltungsbehördlich .trafbare 
Handlung vorliegt, so hat .Ie das DI.zlpllnarverfahren zu 
unterbrechen und der zustlndlgen Staatsanwaltschaft oder der 
zustindlgen Verwaltungsbehörde Strafanzeige zu erstatten. 

(2) Das Disziplinarverfahren Ist nach rechtskrlftlgem 
Abschluß de. strafgerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen 
Verfahrens weiterzuführen, soweit nicht gemiß § 73 vorzugehen 
I.t. 

- 52 -
neu 

(6) Jede von der zur Durchführung des Disziplinarverfahrens 
berufenen Behörde verfügte Suspendierung sowie die Suspendlerung 
nach Abs. 1 haben die Kürzung des Honatsbezuges des landeslehrers 
- unter Ausschluß der Haushaltszulage - auf zwei Drittel für die 
Dauer der Suspendlerung zur Folge. Die landesgesetzlich 
zustindlge Behörde kann auf Antrag des landeslehrers oder von 
~ts wegen die Kürzung vermindern oder aufheben, wenn und soweit 
dies zur Aufrechterhaltung des notwendigen lebensunterhaltes des 
Landeslehrers und seiner Familienangehörigen, für die er 
sorgepfllchtlg Ist, unbedingt erforderlich Ist. 

(7) Die Berufung gegen eine Suspendierung beziehungsweise 
gegen eine Entscheidung über die Verminderung (Aufhebung) der 
Bezugs kürzung hat keine aufschiebende Wirkung; über die Berufung 
hat die landesgesetzlich hiefür zuständige Behörde ohne MÜndliche 
Verhandlung zu entscheiden. 

(B) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Landeslehrers 
vermindert oder aufgehoben, so wird diese Verfügung mit dem Tage 
der Antragstellung wirksam. 

~ (1) KOMmt die zur Durchführung des 
Disziplinarverfahrens berufene Behörde während des 
Disziplinarverfahrens zur Ansicht, daß eine von Amts wegen zu 
verfolgende gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, so hat sie 
der Staatsanwaltschaft oder der Sicherheitsbehörde Anzeige zu 
erstatten. 

(2) Keine Pflicht zur Anzeige nach Abs. 1 besteht, wenn und 
solange hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, die 
Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem durch 
schadensbereinigende Haßnahmen entfallen. 

(3) Hat die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens 
berufene Behörde Anzeige an die Staatsanwaltschaft, die 
Sicherheitsbehörde oder die Verwaltungsbehörde erstattet oder hat 
sie sonst Kenntnis von einem anhängigen gerichtlichen oder 
verwaltungsbehördlichen Strafverfahren, so hat sie das 
Disziplinarverfahren zu unterbrechen. 
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Ilt 

Art. YI Z IOi 
~ (3) Ein. schriftliche Ausfertigung des 

Diszlpllnar.rkenntnlss.s ist der landesgeset,lich hle,u 
berufen.n B.hörde und den Part.len llngstens innerhalb von zwei 
Wochen zuzustellen. 

Land- und for.twfrtschaftJt,h'l Land'IJ.hr.r-OI.ostr.chtsq.s.tz 

Art. YII Z lj 
~ (3) Wird den L.iter In Ausübung s.lnes Dienstes der 

b.gründ.t. Verdacht einer g.rlchtllch strafbar.n Handlung 
b.kannt, die von ~ts w.g.n zu v.rfolgen Ist, so hat er dies, 
sof.rn er nicht ohnehin g ... ß § 86 Abs. 1 vorzugehen hat, 
unv.rzügllch d.r zur Anz.ig. an die zustlndige 
Staatsanwaltschaft b.ruf.nen St.ll. zu Meld.n. 

Art. Vii Z 3; 
~ (1) Wird den l.hr.r bel der Ausübung seine, Dienstes 

d.r b.gründ.te Verdacht .In.r gerichtlich ,trafbaren Handlung 
bekannt, die von ~t, wegen zu v.rfolgen ist, so hit .r dies 
unv.rzÜgllch da. unnittelbar Vorgesetzt.n zu MIlden. 

Art. YII Z 1 und 5: 
~ (1) Ein l.hr.r darf weg.n .in.r 

DI.nstpfllchtverl.tzung nicht .. hr b.straft w.rd.n, wenn g.gen 
Ihn nicht 

- 5] -

neu 

(4) Das Disziplinarverfahren ist weiterzuführen, nachdem 
1. die Mitteilung 

a) des Staatsanwaltes über die Zurücklegung der Anzeige 
oder 

b) d.r Verwaltungsbehörde über das Absehen von der 
Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens 

b.i d.r zur Durchführung des Disziplinarverfahrens 
b.ruf.nen BehÖrd. eingelangt ist oder 

2. das gerichtliche oder verwaltungsbehördliche 
Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen oder, wenn 
auch nur vorläufig, eingestellt worden ist. 

~ (3) Eine schriftliche Ausfertigung des 
Dlszlplinarerk.nntnisses ist der landesgesetzlich hiezu berufenen 
Behörde und den Partei.n unverzüglich zuzustellen. 

Land- und forstwirtschaftliches Land.sJ.hrer-Dl.nstrecbtsges.tz 

~ (3) Wird dem leiter in Ausübung seines Dienstes der 
b.gründet. Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden 
gerichtlich strafbaren Handlung bekannt, die den gesetzmißigen 
Wlrkungsb.relch der Schule betrifft, so hat er dies, sofern er 
nicht ohnehin geniß § 86 Abs. 1 vorzugehen hat, unverzüglich der 
zur Anz.ige an die Staatsanwaltschaft oder an die 
Slcherh.itsbehÖrde berufenen Stelle zu melden. 

~ (1) Wird dem lehrer In Ausübung seines Dienstes der 
begründet. Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden 
gerichtlich strafbaren Handlung bekannt, die den Wirkungsbereich 
der Schule betrifft, so hat er dies unverzüglich dem 
unnittelbar.n Vorgesetzten zu melden. 

~ (1) Ein lehr.r darf wegen einer 
Dlenstpfllchtv.rletlung nicht mehr bestraft werden, wenn gegen 
Ihn nicht 
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alt 

1. Innerhalb von sechs Monaten. gerechnet von deM 
Zeitpunkt, zu deM die Dlenstpflichtverletlung der lur 
Durchführung des Dls,Iplinarverfahrens berufenen Behörde 
zur Kenntnis gllangt Ist, oder 

2. innlrhalb von drli Jahrln, g.rlchnlt von deM Zlitpunkt 
der Bllndlgung der Dlenstpfllchtverlltlung, 

eine Dls,Ipllnarverfügung (S 108' erlasSln od.r Iin 
Disziplinarverfahren eingeleitet es 100' wurde. 

(2) Der lauf dir I. Abi. 1 genannt.n Frllten wird für dil 
Dauer eines Itrafglrlchtllchln Verfahrenioder Iines 
Verwaltungsverfahrlnl geh ... t, wenn der der 
DIenstpflichtverletzung zugrundl liegende Sachverhalt Glglnstand 
eines solchen Vlrfahrens Ist. 

Art. VII Z 6; 
~ (2) Die zur Durchführung des Disllpllnarverfahrens 

berufene Behörde ilt an die d .. Spruch eines rechtlkrlftlgen 
Urteils lugrunde gllegte Tatsachenfeltltellung IInl1 
Strafgerichtel (Straferkenntnis einer Verwaltungsbehörde) 

- 54 -
neu 

I. Innerhalb von sechs Monaten, gerechnet von dem Zeitpunkt, 
,u d~ die Dienstpflichtverletzung der zur Durchführung 
des Disziplinarverfahrens berufenen Behörde zur Kenntnis 
gllangt Ist, oder 

2. innerhalb von drei Jahren, gerechnet von dem Zeitpunkt 
der Beendigung der DIenstpflichtverletzung, 

eine DIsziplinarverfügung (s 108) erlassen oder ein 
Disziplinarverfahren eingeleitet (S 100) wurde. Sind von der 
landesgeletzllch hlezu berufenen Behörde vor Einleitung des 
Disziplinarverfahrens i. Auftrag der Disziplinarkommission 
notwendige Ennittlungen durchzuführen (§ 100 Abs. I 
zw.lter Satl), verlängert sich die unter Z I genannte Frist um 
sechs Monate. 

(2) Der lauf der In Abs. 1 genannten Fristen wird - sofern 
d.r der Dienstpflichtverletzung zugrundeliegende Sachverhalt den 
Gegenstand der Anzeige, des Gerichtlichen Verfahrens oder des 
Verwaltungsstrafverfahrens bildet - gehemmt 

1. für die Dauer eines bei einem Gericht oder einer 
Verwaltungsbehörde anhängigen Strafverfahrens, 

2. für den Zeitraum zwischen der rechtskrlftigen Beendigung 
eines gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen 
Strafverfahrens und dem Einlangen einer diesbezüglichen 
Mitteilung bei der landesgesetzlich zuständigen Behörde 
und 

3. für den Zeitraum zwischen der Erstattung der Anzeige 
durch die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde und dem 
Einlangen der Mitteilung 
a) des Staatsanwaltes über die Zurücklegung der Anzeige 

oder 
b) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der 

Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens 
bel der landesgesetzlich zuständigen Behörde. 

~ (2) Die zur Durchführung des Dlszlpllnarverfahr_ns 
berufene Behörde Ist an die dem Spruch eines rechtskräftigen 
Urteils zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung eines 
Strafgerichtes (Straferkenntnis eines unabhängigen 
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alt 

g.bund.n. SI. darf auch nicht .In. Tatsach. als .rwlls.n 
ann.hn.n. dl. das G.rlcht (dl. V.rwaltung,blhörd.) al, nicht 
.rw.lsbar ang.nonaln hat. 

Art. VII Z Zj 
, 82. Sow.lt In dl.s .. Abschnitt nicht and.r.s b.stl~t 

Ist. Ist auf das DISllpllnarv.rfahrln das AllgeMIIn. 
V.rwaltungsv.rfahr.nsgls.t. 1950 .It Ausnah.e d.r " 2, 1, 4, 
12. 42 Abs. 1 und 2. SI, 57. 63 Abs. I. 64 Abs 2, 68 Abs. 2 und 
l. 75 bis 80 an,uwlndln. 

Art. YII Z 8: 
~ (1) Wird üblr Ilnln l.hr.r dll Untlrsuchungshaft 

v.rhlngt od.r wUrdln durch die B.la"ung IlnlS llhr.rs I. DI.nst 
w.g.n d.r Art d.r Ih. zur last g".gtln 
DI.nstpfllchtv.rl.t,ungln das Ans.hln dir Schul. odlr 
w.s.ntllch. Int.r.ss.n d.s DI.nstls glflhrd.t, so hat dll 
land.sg.slt,llch .ustlndlg. Blhörd. Üb.r d.n l.hr.r dl. 
vorlluflg. Susp.ndl.rung 'u v.rfügln , 

(2) G.g.n dl. vorlluflg. Susp.ndl.rung Ist k.ln 
R.cht,.ltt.1 zulissig. 

(l) J.d. vorlluflg. Susp.ndl.rung Ist unv.r.ügllch d.r .ur 
Durchführung d.1 Dlszlpllnarv.rfahr.ns b.ruf.n.n B.hörd. 
~lt.ut.ll.n. dl. üb.r dl. Susp.ndl.rung IU .ntsch.ld.n hat. Die 
vorlluflg. Susp.ndl.rung .nd.t splt.stens Mit dem Tag dllSlr 
Entsch.ldung. Ist j.doch .In Dlszlpllnarv.rfahren b.r.lts 
anhingig. so hat dl. zur Durchführung dl.s.s V.rfahr.ns b.ruf.ne 
B.hörd. b.1 Vorll.g.n d.r I~ Abs. I g.nannt.n Vorauss.tzungen 
dl. Susp.ndl.rung .u v.rfüg.n. 

(4) J.d. durch B.schluß d.r zur Durchführung d.s 
Dlszlpllnarv.rfahr.ns b.ruf.n.n B.hörd. v.rfügt. Susp.ndl.rung 
hat dl. KUr.ung d.s Konatsb.,ug.s d.s l.hr.r. - unt.r Au.schluß 
d.r Haushalt.zulag. - auf zw.1 Drltt.l für dl. Dau.r d.r 
Susp.ndl.rung 'ur Folg •. Oll ,ur Durchführung d.s 
DII,lpllnarvlrfahr.nl blruf.ne BlhÖrd. kann auf Antrag d •• 
llhr.rs od.r von ~ts wIgln dll Kürzung v.nalnd.rn od.r 

- S5 -
neu 

V.rwaltungss.nates) gebunden. Sie darf auch nicht eine Tatsache 
als erwiesen annehmen, die das Gericht (der unabhängige 
V.rwaltung,ssenat) als nicht erweisbar angenomten hat. 

, 82. Sow.lt In diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt Ist. 
Ist auf das Disziplinarverfahren das Allgemeine 
V.rwaltungsv.rfahrensgesetz 1950 mit Ausnahme der §§ 2. 3. 4. 12. 
42 Abs. 1 und 2. 51. 57. 63 Abs. 1. 64 Abs. 2. 64a. 68 Abs. 2 und 
l. 75 bis 80 an,uwend.n. 

~ (1) Hit der V.rhängung der Untersuchungshaft über den 
l.hr.r Ist dl.s.r für die Dauer der Untersuchungshaft suspendiert. 

(2) Dil landesges.t,lich hlezu beruf.ne Behörde hat die 
vorlluflg. Susp.ndl.rung d.s lehr.rs zu verfUgen. wenn s.lne 
B.lassung I~ Dllnst w.gen der Art der Ihm zur last gelegten 
DI.nstpfllchtv.rllt,ungln das Ans.h.n d.r Schule od.r w.sentllch. 
Int.r.ss.n diS Dienstes g.flhrden wUrde. Gegen dl. vorläufige 
Suspendilrung Ist klin Rechtsmltt.l ,ullsslg. 

(3) J.dl vorlluflge Suspendlerung Ist unver,ügllch der zur 
Durchführung d.1 Disziplinarverfahrens berufenen Behörd. 
Mltzut.ll.n. die üb.r dl. Suspendl.rung ,u entscheiden hat. Die 
vorläufige Susp.ndlerung endet splt.stens mit dem Tag dieser 
Entscheidung. Ist jedoch ein Disziplinarverfahren bereits 
anhängig. so hat die zur Durchführung dl.ses Verfahrens berufene 
Behörde bel Vorliegen der Im Abs. 2 genannten Voraussetzungen die 
Suspendlerung zu verfüg.n. 

(4) Die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufene 
Behörd. hat unverzüglich nach Einlangen der Mitteilung über die 
Verhängung der Untersuchungshaft zu prüfen. ob der der Verhlngung 
der Untersuchungshaft zugrundeliegende Verdacht einer gerlc~tllch 
strafbar.n Handlung auch den Verdacht einer 
DIenstpflichtverletzung begründet und ob die Wiederaufnahme des 
Dienstes durch den lehrer nach einer allfälligen Aufhebung der 
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alt 

aufheben, wenn und soweit dies zur Aufrechterhaltung des 
notwendigen Lebensunt.rhalt.s des Lehrers und seln.r 
Familienangehörigen, fUr die er sorgepfllchtlg Ist, unbedingt 
erforderlich Ist. 

(5) Di. Suspendlerung .nd.t splt.stenl Mit dem 
rechtskrlftlgen Abschluft des Disziplinarverfahrens. Fallen die 
UMstlnde, die fUr die Suspendlerung des lehrers Maßgebend 
gewesen sind, w.g, so Ist die Suspendi.rung von der Behörde, bei 
der das Disziplinarverfahren anhingig Ist, unverzüglich 
aufzuheben. 

(6) Dlt Berufung gegen tlne Suspendierung beziehungsweise 
gegtn tine Entscheidung über die VerMinderung (Aufhebung) der 
Bezugskürzung hat keine aufschiebende Wirkung; über die Berufung 
hat dit landesgesetzlich hlefür zuständige Behörde ohne 
MÜndliche Verhandlung zu tntschtiden. 

(7) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Lehrers 
vtrMindtrt oder aufgehoben, so wird diese Verfügung Mit dem Tage 
der Antragstellung wirks ... 

- 56 -

neu 

Untersuchungshaft wegen dieser Dienstpflichtverletzung das 
Ansehen der Schule oder wesentliche Interessen des Dienstes 
gefÄhrden wUrde. Sind diese Voraussetzungen gegeben, so hat die 
zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufene Behörde die 
Suspendlerung des Lehrers auch für die Zelt nach der Aufhebung 
der Untersuchungshaft zu verfügen. Diese Verfügung gilt als 
Suspendlerung durch die zur Durchführung des 
Disziplinarverfahrens berufene Behörde. Eine Ausfertigung dieser 
Verfügung Ist dem Lehrer unverzüglich zuzustellen. 

(5) Die Suspendlerung gemäß Abs. 3 oder Abs. 4 endet 
spätestens Mit dem rechtskräftigen Abschluß des 
Disziplinarverfahrens. Fallen die Umstände, die für die 
Suspendlerung des Lehrers maßgebend gewesen sind, vorher weg, so 
Ist die Suspendierung von der zur Durchführung des 
Disziplinarverfahrens berufenen Behörde, bel der das 
Disziplinarverfahren anhingig Ist, unverzüglich aufzuheben. 

(6) Jede von der zur Durchführung des Disziplinarverfahrens 
berufenen Behörde verfügte Suspendlerung sowie die Suspendlerung 
nach Abs. 1 haben die Kürzung des Honatsbezuges des lehrers _ 
unter Ausschluß der Haushaltszulage - auf zwei Drittel für die 
Dauer der Suspendierung zur Folge. Die landesgesetzlich 
zuständige Behörde kann auf Antrag des lehrers oder von Amts 
wegen die Kürzung verMindern oder aufheben, wenn und soweit dies 
zur Aufrechterhaltung des notwendigen lebensunterhaltes des 
lehrers und seiner Familienangehörigen, für die er sorgepfllchtlg 
Ist, unbedingt erforderlich Ist. 

(7) Die Berufung gegen eine Suspendierung beziehungsweise 
gegen eine Entscheidung über die Verminderung (Aufhebung) der 
Bezugskürzung hat keine aufschiebende Wirkung; über die Berufung 
hat die landesgesetzlich hlefür zuständige Behörde ohne mündliche 
Verhandlung zu entscheiden. 

(8) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Lehrers ve"-Indert 
oder aufgehoben, so wird diese Verfügung mit dem Tage der 
Antragstellung wirksam. 
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Art, VII Z 9: 
~ (1) K~t dl. llnd.sg ••• tzllch zur Durchführung d.s 

Dls,lpllnlrverflhr.ns b.ruf.n. 8ehÖrd. wlhr.nd d.s 
Dls,lplinarv.rfahr.ns 'ur Ansicht, dlß ein. von ~t. w.g.n ,u 
v.rfolgend. 9. rl chtllch oder v.rwlltun9.b.hördllch strlfblr. 
Handlun9 vorll'9t. '0 hit si. diS Dls,lpllnlrv.rflhren zu 
unt.rbr.ch.n und d.r 'ustlndl,.n StlltSlnwlltschlft od.r d.r 
'ustlndl,.n Y.r~altungsb.hard. St'I'ln,.I,. lu .rstltt.n. 

(2) DIS Dls,Ipllnlrv.rflhr.n I,t nlch recht'krlftlg .. 
Abschluß d.s strlfg.rIChtllch.n od.r •• rwiltung'b.hördllch.n 
V.rflhr.ns w.lt.r'ufuhr.n, soweit nicht ,..aß, 81 vor'ug.h.n 
Ist. 

Art. VII Z ]Oi 
~ (3) Ein. schriftlich. Ausf.rtlgung des 

Dllllplinar.rk.nntnISI'1 Iit d.r llnd.sg.l.tlllch hl.,u 
b.ruf.n.n B.hörd. und d.n Part.I.n lln9st.ns Inn.rhalb von 'w.1 
Woch.n zUlust.l'.n. 

- 57 -

neu 

~ (1) K~t die zur Durchführung des 
Dls,lpllnarverfahrens berufene Behörde während des 
Disziplinarverfahrens zur Ansicht, daß eine von Amts wegen zu 
verfo19·nde g.richtllch strafbare Handlung vorliegt, so hat sie 
d.r Stlatsanwaltschaft od.r der SIcherheitsbehörde Anzeige zu 
.rstatt.n. 

(2) Kein. Pflicht zur Anzeige nach Abs. 1 besteht, wenn und 
soling. hlnr.lchend. Gründe für die Annahme vorliegen, die 
Strlfblrk.lt der rlt w.rde binnen kurzem durch 
schadensb.r.lnlg.nde Haßnahmen entfallen. 

(1) Hat dl. zur Durchführung des Disziplinarverfahrens 
b.ruf.n. B.hörd. Anzeige an die Staatsanwaltschaft, die 
Slch.rh.ltsb.hörde od.r die V.rwaltungsbehörde erstattet oder hat 
si. sonst K.nntnls von .Inem anhängigen gerichtlichen oder 
v.rwaltungsb.hördllch.n Strafverfahren, so hat si. das 
Dlszlpllnlrv.rfahr.n zu unterbrechen. 

(4) DIS Disziplinarverfahren Ist weiterzuführen, nachdem 
,. dl. Hltt.ilung 

a) d.s Staatsanwaltes Uber die Zurücklegung der Anzeige 
oder 

b) d.r Verwaltungsbehörde über das Absehen von der 
Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens 

bei der zur Durchführung des Disziplinarverfahrens 
berufenen Behörde eingelangt Ist oder 

2. das gerichtliche oder verwaltungsbehördliche 
Strafv.rfahren rechtskräftig abgeschlossen oder, wenn 
auch nur vorläufig, eingestellt worden Ist. 

~ (3) Eine schriftliche Ausfertigung des 
Dlszlpllnarerkenntnisses Ist der landesgesetzlich hlezu berufenen 
Behörde und den Parteien unverzüglich zuzustellen. 
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alt 

Bundll-Plrlon.1Ylrtrltunglgl'ltz 

Art. VIII Z 1: 
~ (2) Oie Personal vertretung I~ Serelche der 

österreichischen Bundesbahnen so~le der Post- und 
Telegraphenverwaltung wird unter BerücksIchtigung der In diesen 
Bereichen yorllegenden besonderen Verhlltnlsse durch ein 
be.onderes Bundesge.etz geregelt. 

8und'lforlt,-Dt,nstordnung 1986 

Art. IX Z lj 
~ Der B.dlenstete hat d.r Generaldlr.ktlon den Besitz 

eines B,sch.ld.s nach' 14 Abs. 1 oder 2 d.s 
Behlnd.rtenelnstel1ungsgesetzes, BGB1. Hr. 22/1970, zu ~elden. 

Art.IX Z Zj 
~ (1) Der Bedienstete hat In jed .. Kalenderjahr 

Anspruch auf Erholungsurlaub. 

(2) Der ersbnallge Anspruch auf Erholungsurlaub entsteht, 
wenn das Dlenstyerhlltnls ununterbrochen sechs Honate gedauert 
hat. 

Art. IX Z Sj 
~ (1) Die Kündigungsfrist betrlgt, sofern nicht' 63 

anzuwend,n Ist, für belde Tell. IM ersten Jahr des 
DI.nstyerhlltnlss.s dr.1 Honate und steigt .It jed .. folgenden 
DI,nstjahr um .Ine Woche. Nach yollendet .. zehnt.n Ol,nstjahr 
erhöht sich die Kündigungsfrist .It jedem folgenden Dienstjahr 
um .Inen Honat bis zum Höchstaus.aß von zwölf Honaten. Oie 
Kündigungsfrist hat .It Ablauf .Ines Kalendennonates zu enden. 
B.I der B.r.chnung der Kündigungsfrist Ist § 40 Abs. 11 
slnng .. Iß anzuwenden. 

(2) D.r Bedlenst,t, hat das R.cht, In allen Fillen der 
Kündigung - .It Ausna~e d,s IM , 64 Abs. 2 Z 8 angeführten 

- 58 -
neu 

Bund,s-P,rsontlvertr,tungsgesetz 

~ (2) Die Personal vertretung Im Bereich der Post- und 
Telegraphenv,rwaltung und der Fernmeldebüros wird unter 
Berücksichtigung der In diesem Bereich yorllegenden besonderen 
Verhiltnlsse durch ein besonderes Bundesgesetz geregelt. 

8undesforste-Dlenstordnung 1986 

~ Der Bedienstete hat der Generaldirektion den Besitz 
eines Bescheides nach § 14 Abs. 1 oder 2 des 
Behinderteneinstellungsgesetzes, aGB1. Nr. 22/1970, und einer 
Bescheinigung des Penslonsverslcherungstrigers über die 
vorlluflge Krankenversicherung nach § 10 Abs. 7 des Allgemeinen 
Sozlalverslcherungsge.etzes (ASVG), BGB1. Nr. 189/1955, zu Melden. 

~ Der Bedienstete hat In jedem Kalenderjahr Anspruch auf 
Erholungsurlaub. 

~ Die Kündigungsfrist beträgt, sofern nicht § 63 
anzuwenden Ist, für belde Teile Im ersten Jahr des 
Dlenstyerhältnlsses drei Honate und steigt mit jedem folgenden 
Dienstjahr um eine Woche. Nach vollendetem zehnten Dienstjahr 
erhöht sich die Kündigungsfrist mit jedem folgenden Dienstjahr um 
einen Honat bis zum Höchstausmaß von zwölf Honaten. Die 
Kündigungsfrist hat mit Ablauf eines Kalendermonates zu enden. 
ael der Berechnung der Kündigungsfrist Ist' 40 Abs. 11 sinngemäß 
anzuwenden. 
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Grund.s - wlhr.nd d.r Kündlgung,frlst ohne Schftäl.rung d.s 
Mon.tsb.,ug.S dl. Fr.lgab. von wÖch.ntllch lw.I, I~ ganz.n 
j.doch h&chst.ns 21 W.rktag.n lW'C.' Auf.uch.n •• In •• n.u.n 
Arb.ltspl.tz.s zu b.g.hr.n. Es st.ht deM B.dl.nst.t.n Ir.I, die 
fr.l,ug.b.nd.n Tag •• Inl.ln od.r bis ZUM Aus •• ß von I.chs 
W.rkt.g.n Inn.rhalb .ln'l Monatl In unnltt.lb.r.r 
Auf.ln.nd.rfolg. zu wlhl.n. 

- 59 -
neu 

8und"-Glltchblhtndlyng,gl'ltz Bundes-Glelthbehtndlungsgesetz 

Art. X Z J; 
INHALTSVERZEICHNIS 

§ 49. Wahlordnung für Kont.ktfr.u.n und 
Gl.lchb.handlunglb •• uftragt. 

Art. X Z 3; 
~ B.I d.r AUlwahl.ntlch.ldung 'wllch.n B.w.rb.rlnn.n und 

B.werb.rn dUrf.n Insb.lond.r. folg.nd. Krlt.rl.n nicht 
h.rang.zog.n w.rd.n: 

Art. X Z 4; 
~ (I) Ein. DI.nlln.hfterln oder .In DI.nstn.hM.r hat 

g.g.nUb.r d~ B.llstlg.r Anspruch auf Ersatz d.1 .rlltt.n.n 
Schad.ns, w.nn 11. od.r .r Infolg. s._u.ll.r B.'lstlgung I~ 
Zus~nhang .It Ihr~ od.r s.In .. DI.nst- od.r 
Ausblldunglv.rhlltnls dlskrl.lnl.rt word.n Ist. 

Art. X Z 7; 
~ (2) D.r K~lsllon g.har.n all Mltgll.d.r an: 

4. Iw.I V.rtr.t.rlnn.n od.r V.rtr.t.r d.r 
a) G.w.rkschaft öff.ntllch.r DI.nst od.r 
b) In Ang.l.g.nh.lt.n von öBB-B.dl.nlt.t.n d.r 

G.w.rkschaft d.r Els.nbahn.r od.r 
c) In Ang.l.g.nh.lt.n von Post- und 

F.r~ld.b.dl.nlt.t.n d.r G.w.rklch.ft d.r Post- und 
T.l.graph.nb.dl.nlt.t.n. 

INHALTSVERZEICHNIS 

§ 49. Fr.u.nfÖrd.rung an Justizanstalten 

~ B.I d.r AUlwahlentscheldung zwischen Bewerberlnn.n und 
B.werb.rn dUrfen Insb'londere folgende Kriterien nicht 
dlskrl~lnler.nd herangezogen werden: 

§ 18. (I) Eine Dlenstnehmerln oder ein Dienstnehmer hat 
gegenüb.r d.r Belistlgerln oder dem Belästiger Anspruch auf 
Ersatz d.s .rllttenen Schadens, wenn sie oder er Infolge 
sexueller Belästigung IM Zus~enhang mit Ihrem oder seinem 
Dlenst- oder Ausblldungsverhlltnls diskriMiniert worden sind. 

~ (2) Der Kommission gehören als Mitglieder an: 

4. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 
a) Gewerkschaft öffentlicher Dienst oder 
b) In Angeleg.nh.lten von Post- und Fernmeldebediensteten 

der Gewerkschaft der Post- und Telegraphenbediensteten. 

427/M
E

 X
V

III. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
99 von 102

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



alt 

Art. X Z 8i 
~ (4) Ein Antrag an die ~~I"lon Ist nur binnen sechs 

Honaten ab ~enntnls der behaupteten Diskrl.lnlerung lulltslg. 

Art! X I 9; 
~ (2) Der IntenRlnlst.rlellen Arbeitsgruppe gehören als 

HItglIeder an: 

2. j. Iw.1 V.rtr.t.rlnn.n od.r Vertr.t.r der Gewerkschaft 
Öff.ntllcher Dienst, der Gewerkschaft der POlt- und 
F.rn.eld.b.dl.nst.ten und der G.werkschaft der 
Els.nbahn.r, 

Art. X Z 11i 
~ (2) Der frauenförd.rungsplan Ist auf d.r Grundlage 

d.s IUM ,. Jlnn.r jedes Iwelten Jahres IU enRlttelnd.n Antell.s 
d.r frau.n an der G .... t,ahl d.r dauernd Beschlftlgt.n sowie der 
IU erwart.nd.n Fluktuation für eln.n ZeitraUM yon sechs Jahren 
IU er.tellen und fortluschrelb.n. Nach jeweils Iw.1 Jahren Ist 
er. an dl. aktuelle Entwicklung anlupassen. 

Art. X Z ]2i 
~ (1) Jede leiterin und jeder leiter einer 

Zentralstelle hat bis ZUM 31. Jlnner jedes zweiten Jahres, 
erst.als bis zum 31. Jlnn.r 1996, der Bundeskanzlerln oder dem 
Bundeskanzler Uber den Stand der Verwirklichung der 
Gleichbehandlung und Frauenförderung In den bel den jeweils 
yorangegangenen Kalenderjahr.n In Ihr~ od.r sein .. Ressort zu 
berichten. 

Art. X Z ]2i 
~ (4) Die Bundesregierung hat d .. Nationalrat bis zum 

1. Hai jedes zweiten Jahre., er.t.allg ZUM ,. Hai 1996, unter 
Bedachtnahne auf die Berichte nach Abs. 1 einen ~fa.senden 
Bericht Uber den Stand der Verwirklichung der Gleichbehandlung 
und Frauenförderung I. Bunde.dlenst (Gleichbehandlungsbericht) 
yorzulegen. 

- 60 -
neu 

~ (4) Ein Antrag an die Kommission Ist nur binnen sechs 
Honaten a~ ~enntnls der behaupteten Diskriminierung oder 
Verletzung des Frauenförderungsgebotes zulässig. 

~ (2) Der Intenftlnlsterlellen Arbeitsgruppe gehören als 
HItglieder an: 

2. Je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst und der Gewerkschaft der Post- und 
Fernmeldebediensteten, 

~ (2) Der Frauenförderungsplan Ist auf der Grundlage des 
zum 1. Juli jedes zweiten Jahres zu ermittelnden Anteiles der 
Frauen an der Gesamtzahl der dauernd Beschäftigten SOwie der zu 
erwartenden Fluktuation fUr einen Zeitraum yon sechs Jahren zu 
erstellen und fortzuschreiben. Nach jeweils zwei Jahren Ist er an 
die aktuelle Entwicklung anzupassen. 

~ (1) Jede leiterin oder jeder leiter einer 
Zentralstelle hat bis zum 31. Härz des auf den Ablauf jedes 
zweljlhrlgen Geltungszeitraumes der Frauenförderungspllne 
folgenden Jahres, erstmals bis zum 31. Hlrz 1996, der 
Bundeskanzlerln oder d~ Bundeskanzler Uber den Stand der 
Verwirklichung der Gleichbehandlung und Frauenförderung In Ihr~ 
oder seln~ Ressort Im jeweils letzten Geltungszeitraum des 
Frauenförderungsplanes für das Ressort zu berichten. 

~ (4) Die Bundesregierung hat dem Nationalrat bis zum 
1. Oktober jedes zweiten Jahres, erstmalig zum ,. Oktober 1996, 
unter Bedachtnahme auf die Berichte nach Abs. 1 einen umfassenden 
Bericht Uber den Stand der Verwirklichung der Gleichbehandlung 
und Frauenförderung Im Bundesdienst (Gleichbehandlungsbericht) 
yorzulegen. 
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WUh r ,I bunql91llU._ . .oo 
Art, XI Z Jj 

§ 3, Vor der Betrauung einer Person ~it der leitung einer 
der folgenden nlchgeordneten Dienststellen Ist die betreffend, 
Funktion auszuschreiben: 

14. i. Bereich slMtllcher Ressorts: 
leitung einer In 1 1 bis 13 nicht Ingeführten 
Dienststelle Mit Mehr als 50 Beschlftlgten, soweit 
nicht eigene Ausschrelbung,verflhren iM Sinne de, § 82 
bestehen. Dies gilt ntcht für 
I) den Wlrtschaft'körper "österreichische Bundesblhnen" 

und 

b) die Olen,tstellen t. Bereich des Bundes~lntsterlums 
für LIndesverteidigung. durch deren Ausschreibung 
Milltirische Gehet~lsse verletzt werden könnten. 

AUIJ.ndl,tn •• t"ul'Q,nqe.,t, 

Art. XIII Z Jj 

~ (I) Bediensteten des Bundes. die Angehörige von 
Einheiten I. Sinne des Bundesverfassungsgesetze. BGBI. Hr. 
173/1965 sind, glbührt für dll Oluer ihrlr Entsendung In diS 
Ausland elnl Auslandsetnsatzzullge. 

- 61 -

neu 

Ausschreibunqsgesetz 1989 

§ 3. Vor der Betrauung einer Person mit der leitung einer 
der folgenden nachgeordneten Dienststellen Ist die betreffende 
Funktion auszuschreiben: 

14. I. Bereich s~tllcher Ressorts: 
lettung einer In Z 1 bis 13 nicht angeführten 
Dienststelle .It .ehr als 50 Beschäftigten, soweit nicht 
eigene Ausschrelbungsverflhren Im Sinne des § 82 
bistehen, Dies gilt nicht für die Dienststellen I. 
Bereich des Bundesministeriums für landesverteidigung, 
durch deren Ausschreibung militärische Geheimnisse 
verletzt werden könnten. 

Auslandseinsat"uJagengeset, 

~ (I) Bediensteten des Bundes gebührt für die Dauer Ihrer 
Entsendung gemäß den §§ I bis lb des Bundesverfassungsgeset,es 
über die Entsendung österreichlscher Einheiten ,ur Hilfeleistung 
In das Ausland, BGBl,Hr, 173/1965, eine Auslandselnsat"ulage, 
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Der gegenständliche Entwurf läßt in seiner legistischen Gestaltung 

die im Rahmen des Besoldungsreform-Gesetzes 1993 vorgesehenen 
Änderungen - der diesbezügliche Entwurf wurde unter der 

Zl. 921.301/1-II/A/l/93 dem Begutachtungsverfahren zugeleitet -

außer Betracht. 

Es wird um Abgabe einer Stellungnahme in zweifacher Ausfertigung 
bis spätestens 

gebeten. Sollte bis zum angegebenen Termin keine Stellungnahme 

einlangen, wird Zustimmung zum vorliegenden Entwurf angenommen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden 25 Ausfertigungen dieses 

Entwurfes samt Erläuterungen übermittelt. Die begutachtenden 

Stellen werden gebeten, 25 Ausfertigungen ihrer allfälligen 

Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates zuzuleiten und das 
Bundeskanzleramt hievon in Kenntnis zu setzen. 

t 

IIA-1006 

19. Oktober 1993 
Für den Bundeskanzler: 

BACHMAYER 
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